
S bewehren die Anlagen lull i . L . und z . welcher
gestalten von zeitlichen Herren Lhurfürsten zu Löln / junÄL
und Höchst - Dero Ertzstifft / bereits vor dem Zahr 5ul>
I4Z5 . / hernechst auch hundert und mehrere Jahren

die von ^ ON 5 ! Lcr , das im Nieder - Ertzstifft - Kölnischen Ambt L . ^ z .
gelegenes Hauß l-lu ! 8 clunclc und dessen Zubehörung zu

Lehen getragen / dabey auch der merkwürdiger Umbstand sich
begeben habe / daß / nachdem sothanes Hauß l-MräuncK mit sei¬
nen In - und Zubehörungen von Lhurfürsten dlennan und dessen
Vorfahren eine lange Zeit wider sein Lhurfürsten German und
dessen nechsten Vorfahren außgangene Warnungen / un -
empfangenverblieben / derhalb solch Lehen als verfallen geach¬
tet / dassilbauch Höchst - besagter Lhurfürst tterman als der
Lehen - Herr an sich Zuschlägen / oder einen anderen seines Ge¬
fallens damit zu belehnen / gute Fug gehabt / jedochumb beson¬
dere Vorbitt siineS lieben getrewen ttvnslaer Freund -
schafft und getreue Diensten / so er Ooswm hinfürter thuen sollen /
können / und mögen / im Jahr rzgi . demselben auß besonderen
Gnaden solch Lehen wiederumb zügestellt / ihn auchinBeywe -
sen eimger Mannen von Lehen damit gnädiglich belehnet . Als
aber besagten 6 olv vin Sohn ^ Ihrecbc VON ttonslaer dieses Lehen )
aufscinerSchwester Tochter Ounogunä von ^ ei 5§ durch eine H -
Kameni.2rische Oichoürion zu übertragen Vorhabens gewesen /
derselb denen Lehen - Rechten nach darzu die Lehenherrliche gnä¬
digste Bewilligung unterthänigst begehret / auch erhallen habe /
wie solches nicht allein besagte vicholmon > sonderen auch die
etwehnter LuncZunä im Jahr iz / 2 . verliehene Belehnung und
darüber ertheilter in dlLulalL concernenrc in!) 1^ . 4 . anliegender d^ . 47
Lehen - Brieffaußtrücklich vermeldet .

Im Jahr 1615 . hat von Lhurfürst keräinanä Höchst - Dero
Ambtmann zu ILem ^ cn ^ rnolä von ^ LcllccnäonLjL ZUM Lrucll
für sich und seines Bruders ^ 02 n von ^ .aclleenäoncjL nachgetasse - , ." ' ^ L rre



Ä
ne Söhne unkerthanigfl angesucht und gebetten / sie mit dem
Haust t-mi8äunck und allen seinem Zubehör zu belehnen / ob
wohl nun darbcy allerband Bedencken vorgefallen waren / so hat
Höchstbesagter Lhurfürst jedoch obgemelten ^ rnolä von A^ cb -
rcnäonck für sich / und seines Bruders Sohn / umb der getreuen
Diensten willen / so er / sein Bruder und Vorfahren dem Ertz -
stisft geleistet / und fürter zu lensten begehret / und willig gewe¬
sen / dte Gnad erzeigt / und ihn mtt obgemelten Lehen gnä¬
digst belehnet / wie solches auß dem lud 5 . beygefügten Lehen -

d^ . 5 . Brieffs - LxelLQu des mehreren zu ersehen ; folgends ist ) oan
^ rnoiä von ^ äcbcenäonck im Jahr 1651 . / so daN in denen
Jahren 16 / 2 . / und 169z . von Lhurfürsten lvlaximillan k^ cn -
ricb , und sole ^ b Lüemenc Höchstseel . Andenckens ^ äols ) b6er -
rram von ^ äcbrLnüoncjL auf selbige Weiß mit dem Haust r-luls -
ctnnck sambt allen desien Zubehör / Außweiß der Beylag kub

6 . l>ilo6 . belehnetworden / desien einige Tochter ^ nna külabecb LL -
rbaiina von ^ acbcenäonck an lücoäor von Loclücn Verheyra -
tbet / hat aber mit außtrücklichen und mehrmahls vermeldeten
Vorbehalt des Lehenherrlichen Lont 'cns das Haust l- lulsclunck
mit allen seinen /st^ ercjnennen im Jahr 1 / 2 ^ . dahemahligem
Lhurfürstl . Geheimen Rath und Hofraths - ? ra. üäLnren / her -
nächst des Heiligen Römischen Reichs Lämmer - Richter Herrn
^ mbl ' olio krancitco knelerico Lbrilliano Grafen von Virmonä
zu ^ e ^ 'cn und ^ nräcbumb dieämnm V0NZ500O . Rthlr Kausf -
schlllings / und 140 . l . oujri - c1 orVerzig - Pfenningsverkaufft /
welcher dan nichtallein folhanen Lehenherrlichen Lonlcnlnmauß -
gewürckt / sonderen auch / weilen im ErtzstisftLöln hergebracht
ist / daß bcy dergleichen Verkauffen nebst denen Lantzley - Ge -
bührnüssi' n oder ^ Ulibu 8 alicn ^ näi aä 2 . p . IOO . das ^ auäcmium
oder IO . lc » Tbeil des Werths / dafern darunter kein näherer Ver¬
gleich / oder milder Nachlaß erfolget / abgeführetwerden müsie /
das mit der Lhurfürstl . Hof - Lämmer verglichenes in Anse¬
hung feincrlangjahrigen Bedienung und dabey erworbenen gros-
sen Verdiensten auf ein gar geringes aust Gnaden / nicht aber
nach des Guths Werth und gewöhnlichen Fuß moäcrirtes -
^ cco ^ mrionz - () u3nrum abgeführt / und darauf mit wieder¬
holter Vermeldung des Lehenherrlichen Oontcn8Ü8 - Vermög

^ 7 der Beylag sub t >lro / . die Belehnung von jetztRegicrenderSeiner
Lhur -



Lhurfürstl . Durchleucht Hertzsgen Element ^ ugull im Jahr
1 / 24 . den i / M sslii empfangen hat / mithin ist denen Lehen -
Rechten nachderselb proprimo öc novo keucü llu ) U8 rrcguireme un -
grzweiffelt zu achten / einfolglich auch auf dessen ohne Hinterlas¬
sung einiger Leibs - Erben am iH . ten I^ ovembris Jahrs 1 / 44 . er¬
folgtes Äbsterben mehrgemelteö Lehen - Hauß ttukäuuck sambt
allen dessen Zubehör ohneden geringsten Anstand eröffnet / und
Sr . Lhurfürstt . Durchleucht wieder heimgefallen gewesen / da -
hero Höchst - Dieselbe gnädigst bewogen worden / so wohl in
Krassegemeiner Lehen - Rechten / als auch zun ; Besten deren Her¬
ren Ertzbischoffen und Lhurfursten zu Löln / auch Dero Ertz -
stifft vonmehreren Römischen Kayser - und Königen / und zwarn
unter andern von Kayseren ^ Iderco im Jahr 1299 . ^ arolo IV .
im Jahr iz / 2 . !< ucIoIpKo i6i2 . und l . eopo ! äo i682 . besonders
ertheilter und ressecÄivc erneuert - oder bestätigter Kayserl . Oe -
ciaraclon - äLOÄion - uud Urtheilen lud I^ IO 8 . beygehend / des d>l .
Jhrs eröffnet - und heimgefallenen Lehens würcklichen Besitzes
den 2z . kcn c>?ovemdl - i5 sich versicheren zu lassen ;

Wogegen zwarn der Frau Gräfin von Virmonä ivlLnäacLrius
und Rhcntmelster ^ uiieov veber unterm Vorwand vorhin gcnoh -
men seyn sollender kollclUon , oder vielmehr strafbahrer Nnrerneh -
mung / anfänglich in Klafft angeführter / aber nicht vorge¬
brachter Vollmacht sich zu bedingen / angemaffet / bald darauf
aber sothane seine Anmaffung unttrthänigst fußfälligst äcpix -
cirt hat / mit der Entschuldigung / daß solches auß ohngnug -
samen Begriff hergerühret / weilen in der Graf - Virmonäi -
scher Vollmacht von einer kloäiücLcion nichts enthalten / auf
eingcholte nähere Nachricht aber gedachte Frau Gräfin sein
obiges Verführen völlig äisappradirt / mithin erklährt hätte /
dasjenige / was auß Seiner Lhurfürstl . Durchleucht gnädig¬
sten Befehl geschehen / äcvocest zu vcncriren / auch gegen den
von Höchst - Deroselb / als Lands - und Lehens - Herrn voll¬
zogenen / iLtum LppredcnlL pollellioniä etwas in den Weeg zu
legen / nicht zu gedencken / wie dieses alles lud ^ ro ^ . in glaub -
haffter Form beyligende veprecarion und Außzug sein ^ ullen -
vvedcrs unterthänigst erstatteten Berichts des mehreren bewehret ;

Beyvorerwehnter Lhurfürstl . kosselllonö - Nehmung haben
sämbtlichc l-iukäunclcische Zubehörungen nicht außer Acht ge -
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lassen werden mögen / indem vorerwehnter maßen in denen Lehen -
Brieffen außtrücklich vermeldet sich befindet/ daß nebst demHauß

alle Zubehörungen zu Lehen vom Ertzstifft rühren /
empfangen und getragen worden / keine zuverläßlge Nachricht
aber abhanden wäre / daß darunter annochcinige besondere ^ llo -
cliLÜL begriffen / sonderen vielmehr die starckeste Vermuthung vor¬
waltete / daß / wan auch deren einige vor und nach etwa acguirirt ge¬
wesen / solche mit dem Lehen vermischet / und unter dem un LeheN -
Brieff / ver meldeten Wort : alle mit begriffen / mithin auß odge-
meltenmerckwürdigen Umbstanden zu Lehen aufgetragen / und
ins gesarnt / ohne einigeAußnahm / zuLehen erhoben / und getragen
worden seyen ; Es ist hernächst auß einer beym Preyßl . Kayserl .
und des Reichs - Lämmer - Gericht erstlich vorgekommener / m .

dl . io . LiLululacOnceinenrelul ) dl . 10 . anliegenderAbschrifftdeözwischen
denen Eheleuthen von Locläen und Herrn Grafen voll Vllmouci in
forma cxrelltioi i errichtet seyn sollendenKauff - Vrieffö / so doch nie
begnehmet worden / noch werden mag / zu ersehen gewesen / von
besagtem Verkäufferen von kocläen angegeben worden zu seyn /
daß nur das Hauß oder Rittersitz ttulsäunclc , dessen Hoffund
Vorhoff / samt Graben und Garten / so dan 68 . Morgen Art¬
lands / und 42 . . Morgen Benden / Jagd und Flschereyen /
Geholtz / Gewäldt / Busch und Waydtgang / Lehen und Frey¬
heilen / Adeliche Rechten und Privilegien / und sonstige ^ p - und
O ' penäenrien / Recht / und Gerechtigkeiten / wie sie immer
Nahmen haben mögen / von Sr . Lhurfürstl . Durchleucht und
Dero Ertzstifft Lehenbahr / die zum Hauß ttuizclunclc gehörige
Güther aber / so sich nennen : 5cup ^ cs , Leiäei - , und ponneibostmit
ihrem Zubehör / die Tolhauser Länderey und Busche / Plum¬
mers - Erbgen / die2 . Hauser in Mlicb , ein vierter Theil dcr
licker Windmühlen / die Fahr - Zinß / und Lhurmuthö - Güther /
oder Rechten allo ^ ia ! seyn sollen ;

Gleichwie aber sothaner anmaßlicher Kauff - Brieffso rvenig /
als einige andere Beweiß - Stücker / wodurch die ^ Iloäml - e^ uL -
ürät vorgemelter Höfen und Güther behaubtet werden will / Se .
Lhurfürstl . Durchleucht biß dahin in Origmali ^ oder anderer
glaubbaffter Form eins vorgebracht worden / also hat auch
Höchst - Deroselb nicht zugemuthet werden mögen / bey so nach -
dencklich - als wichtiger Begebenheit und Umbstanden einem blos-
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AnÄngeben / oder inrcr ccttioserrichtetseynsollendenUrkunds -
Abschrifft den völligen Glauben beyzumessen / und des von Ih¬
ren Herren Vorfahren bereits erworbenen Rechtens sich sogleich
lediglich zu begeben / wo hingegen aber Höchstbesagte Se . Lhur -
fürstl - Durchleucht sonst jederzeit gnädigst geneigt seyn die er -
weißliche zum Lehen i^ uisäuuch nicht gehörige gebüh¬
renden Orths angedeyhen zu lassen / und haben dshero auch zu
allem Überfluß / und zu mehrerer Bezeugung Ihrer darunter
tragender Großmüthigkeit / als wohl des obsiegenden TheilS
Sicherheit deren in besagten Kauff - Brieffanmaßlich als ^ IloäiU
vermeldeter Güther - Gefalle / biß auf erfolgende Erkantnuß
des Lompereucen Richters / zu segucürjren / und IN Oepoüco
auszubehalten / mit so grösserem Fug gnädigst anbefohlen / wo ,
es eine besondere Richterliche Untersuch - und Entscheidung er¬
forderte / ob allenfals ssthane Güther und Gefälle / wan deren
^ Iioäj ?. I - () aLlicat cvinclrt würde / des verstorbenen Herrn Kam¬
mer - Richters hinterlaßener Frau Wittib / oder dessen ^ lloäia ! -
Erben / oder nicht vielmehr denen Graf - Vimionäifchen Lrcäi -
ween ( welche vor die 5 umm von ZO - biß 4OOO0 . RcichSgulden /
öhne die 2 / OVO . Gulden / womit daS Lehen Hagenbroich ,
undjene2iOOO . ReichSgulden / wowit das Lehenbahre Schloß
und Herrlichkeit krecrenbeim sich beschwährt besinden / aufalle
Graf - Virmonäische ^ lioclial - Güther / und in lpccie auch auf
die zur Sterbzeit des Grafen von Virmonä vorräthig gewesene
Renthen und Gefälle zub^ uhäunck ^ rteüum cum ? ignorej ) r ^ -
torio mit allmöglich - und gewöhlüicher Gerichtlicher Versiche¬
rung / Inhalts derBeylag luh i^sro l r . erhalten haben ) gebühren / 14
und zu verabfolgen seyen / auß welchen Ursachen dan auch Höchst - '
besagter Sr . Lhurf . Durchleucht Hofrath rechtlich bewogen wor¬
den ist / unterm 4km ^ prüiz 1 / 46 . Inhalts Anlag tuh ^ ro iL . ^
dem Ambts - Verwaltern zu Kempen anzubefehlen / daß die auf
dem Hauß ttuhäunck noch vorräthige Früchten auß vorherigen
Jahren / sodemVerderb täglich mehr und mehr unterworffen /
ohnedem auch wegen der newer Früchten weg zu raumen wären /
und voin LamcrLlischen Anwald gebetten worden / mit Zuziehung
bißherigen » ulsänncher Rhentmeisters ^ nllenwchcr nach vor -
gangenerAbladung deren / Graf - Viimonäifther Wittib / und
Erbgenahmen / lervacis servLnäis an den Meistbietenden öffent -
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lich verkauffen / die eingehende Kauff - Schillingaber / biß zu
fernerer gnädigster Verordnung / aufbehalten solle / welche
Verkauffung besagte Frau Wittib sich dan auch zwarn Vermög

rz . derBeylag täli ^iro i ; . gefallen lassen / anbey aber davor halten
wollen / zu ihrem mercklichem ki Xiuärlz zu gereichen / daß gemelte
Erben / als welchen auf allen Fall gnug seyn müsse / wan sie
auß demkrococollo c^ uLnrirarem trugum hernächst ersehen könten /
zu ' solchem cirirt werden sotten / gestalten Ihro alshinter -
laffenerWittib / Vermög 5cLcmLiischen Rechtens / sambtliche
^ lobiÜL , mithinauchdieFrüchten / aä cxc ! ulionemI4 Trcäum ,
x> l ivarive gebühreten / allen unverhofften Fals auch / wan ihre
Vefügnuß allein / und mit Außschliessung des surix ZracucLi- ii ,
abgemessen werden wüste / sie wenigstenszu der Helffte gedachter
Früchten gua (^ on ^ ugAÜ berechtiget jeye ;

Da aber dieser Vorstellung unangeschen auß vorgemelten und
mehr anderenRechks - bearündetenUrsachen von demLhursürstl .
Hofrath dem AmbtS - Verwaltern zu rcem ^ cn , nach Ma aßgab
vorheriger Lom Million zu verfahren / aufgetragen / also auch
verfahren / mithin bemclten HofrathS Gerichtbahrkeitgegründet
und pi L-veoiirt worden / ohne daß dagegen einiges platzgrerfflicheS
Kcmeäium ffiiisvonSeithen der Frau Gräfin ergriffen ftye / so
ergibt sich von selbsten / daß es dabey auch fein Verbleib haben
müffe / des Preißl . Lämmer - Gerichts ffu isäi ^ Uon aber darun¬
ter so wenig pcl- VILM ? i' ocetluum ^ als ^ l ^ nclari , hernächst ge¬
gründet werden mögen .

14 . Es bescheiniget ansonst die Beylag sub d^ ro 14 . daß der Werth
oder Kauffschilting atlinger sothaner Früchten sich nur auf 1066 .
Rthlr / 41 . Stüber / 14 . Heller betragen habe / und annoch
würcklichm utum ^ oriäs su5bLbcnci8 in Händen besagten Ambts -

. ' Verwalters zu Kempen beruhe .
5 . Es bewehret nicht weniger tub dlro iz . in glaubhaffker Form

anligendes ^ cceüacum des Gerichts zu Kempen , daß die in oban¬
geführten KauffbrieffdesHauß ^wKäuociceingestandenekeuäaliL
ohne die / viele Tausend Rthlr werth und hochzuschaßende Jagd /
Fischercyen / Landtags - und andere Adeliche Gerechtigkeiten / so
aber das Gericht zu schätzen sich nicht getrauet / 2Oi / / . Rlhlr / die
vermeinte -UIocUaliL aber nur 18949 . Rthlr werth feyen / mitbin
rs damit nach aigenem / wiewohl anmaßlich und widerrechtlichem

gegen -



gegentheiligem Kavorhalten / eingantz andere Beschaffenheit ha¬
be / als es von derVerwittibter Frau Gräfin / umb nur ein grosses
Geschreyzu machen / und dardurch desto ehender einen sonst nicht
zu erwarten gehabten Vorschub zu erschleichen / vorgespiegelt
werden wollen .

Es bescheinigetgleichfals die Anlage lukn . r6 . wie daß bereits ^
im i ^ ten vori zeitlichen Herren Lhurfürsten zu Löln und
Dero Ertzstlfftdie kamille von ^ oppenbroicU ^ und hernächst die
von ttonsiaer das Schloß und Herrlichkeit ^ o ^ enbroicU zu rech¬
ten Mann - Lehen empfangen und getragen haben / solcherge¬
stalt ist auch damit hernächst von Lhurfürsten tteimanno ^ il -
kclm von 6oir begnadiget worden / nachdem aber durch Abster¬
ben besagten ^ Ubcnn von 6oir ohne Hinterlassung Männlicher
Erben dieses Lehen wiederumb eröffnet / und dem Ertzstifft heim -
gefallen / also auch in Krasjt obgemelter Kayserlicher 8LnLrion -
und Urtheilen von Ehurfürsten sodan 6ebÜLrä in würcklichen
Besitz genohmen / und viele Jahren eingezogen gewesen / hat
Lhurfürst Ll nellus Verbog der Anlag lnb 17 . im Jahr 1589 . ^
mit Lontcns und Bewilligung seines Würdigen Domb - Lapi -
rulszuEöln ttermLn von I. inäen zu Hauten vor sich / seine Erben
und Nachfolgere berührtes Hauß 2oppcnbrowü mit der Burg
oder Schloß / Vorhoss / Mauren / Graben und anderen Be¬
griff / zugehörigen Höffen / Ländereyen / Buschen / Wiesen /
Wasser und Weyden / Mühlen / Land / Leuchen und Gericht /
hohen und niederen Jagdten / und Fifthereyen / Frohnen - Dien¬
sten / Lehnen / Mann und Burgmannen / und allen anderen Ge¬
fällen / Einkommen und Nutzbarkeiten / kercinencien / Zube¬
hör / Recht und Gerechtigkeiten / nichts davon außbeschieden /
als allein die Lands - Fürst ! . Hohe Obrigkeit / und was dem an¬
hängig Vorbehalten / zu einem freyen ohnbeschwährten Erb -
Lehcn und Unterherrlichkeit angesetzt und eingeraumet /

Besagter tterman von I^ inäen aber hat jetzterwehntes Hauß
und Unterherrlichkeit ^ o ^ ^ enbroick im Jahr 1591 . mit eben¬
mäßigem Lehen - herrlich - und Domb - LLpimlLlischen Lonlens

von (^ uaäc gegen Abstand des Hauß und Herrlichkeit
kec ^ um übertragen und darauf diesen Lhurfürst Lrneüu ^ in
selbigem Jahr / dessen Sohn aber Lhurfürst 5eiäinLnä im
Jahr 1616 . mit erwehntem Guth und Schloß ^ o ^ enbroiclr

<2 samt
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samt allen dessen und vepcnäemim / Recht und Gerechtig¬
keiten gnädigst belehnet ;

E6 seynd auch von nachgefolgten Herren Lhurfürsten zu Löln
in denen Jahren 1652 . den 2zrm sanuLrü , 1655 . den 9 ^ veccm -
bri 5 , UNdl692 . dcN2lten ^ änuLnisttzlbesagten ^ i ! bcIm von () u2äc
Octcenäeocen Wilhelm Üu ! ei^ ao , UNdI- uä >^ jg ^ ! cxLli -
6er kuleman belehnet worden / welch letzterer im Jahr I / OZ . Ver -
mögderen Anlagen 18 . §c 19 . Looleosum alicnänäi Luc j) er -

18 Lci9 . mucansti bocce ? cucium ^ romi 5cuum ^ o ^ cohrotch , uci kormalia
tonanc , unterthänigstzwarn gebetten / aber nicht erhalten kön¬
nen / und dahero aufmehrmahlige dessen Abschlagung den gun

N . r. s . juln i / iO . durch die Beylag lud d^ ro ro . die Erlaubnuß dieses
Lehen mit 10 - und hernächst ^ nno 1 ^ 19 . ferner mit 6 . Tausend
Rthlr auß der dabey angezogener Ursachen zu befchwähren be¬
gehrt / weilen solche io . und 6000 . Rthlr auß seinen ^ üoäiäl -
Gütheren und Mittelen allein nicht bestritten werden tönten / so
ihm auch gegen Erlegung deren gewöhnlicher ^ Mavarior ^ - ju -
rium aä I . VIO 0 c 5>codergestalt gnädigstverwilligt worden / daß
besagtes Lehen - Gulh in anbestimbter / und Hernächsterweiterker
Frrst von 12 . Jahren von berührtem Last allerdings und unfehl -
bahrlich besrcyet / die Ucoüones Jährlich richtig abgeführt / und
daß solches geschehen von 2 . zu 2 . Jahren bescheiniget werden /
Hey unterlassender Befreyungaber dasLehen nach Umblauffvor -
bemelter Zeit / oder dahe mehrere als von zwey Julien schuldige
kcnüoncs unbezahlt offen stehen würden / Sr . Ehur fürstlichen
Durchleucht und Dero Ertzstifft gegen Abstattung all solcher
Schuld würcklich anheim gefallen und eröffnet seyn und bleiben
solle / wie solches die Anlagen llib d^ ris n . üd2. r . des niehreren be -

r ^ . L2. r. wehren / wodurch dan besagter von (^ uaäc , weilen das Lehen zu
befreyen sich im Stand nicht befunden / bewogen worden mit
Vorbringung eines von Seiner Königl . Majestät in Preuffen
außgewürckten gnädigsten Vorschrerbens / Inhalts Beylag lub>

2. Z . I^ ro LZ . mehrniahls geo Lonlcnlu alicnanäi unterthänigst zu 5u ^r -
pliciren / auf dessu Erhaltung auch besagtes Lehen 2o ^ ) en -
l) l-oicst Fraw ^ NNL' lüihLÜT vonl . jmliuig - äc ^ r' nm Verwittibter
Gräsin von ttencliLim hernächst wieder Vermählter Gräfin von
Oxenllün 1 / 2 ^ . umb ^ 2000 . Rthlr lauffenden Müntz kauff -
lich zu überlaßen / - und zu übertragen / immaßen dan dieselbe

nach
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nach vergänglich bescheinigter Abführung deren in der Beylag
lul) iVro r. 4 . enthaltener gewöhnlicher ^ üenaciom - ^ urium , und r4 ^
mit der Lhurfürstl . Hoff - Lämmer verglichenen s -mäcmn den
/ teil obgemelten Jahrs mit erwehntem Hauß / Schloß /
Burg und Herrlichkeit ^ oppenbroicb samt übrigen im ersten
Lehn - Briesslpccibcirten ^ ppercincnrien / Recht - und Gerech¬
tigkeit von Lhurfürsten >olepbLlemcnc Höchstseeligen Anden -
ckens würcklrch gnädigst belehnet worden / als aber bald darnach
HöchstbesagteSeineLhurfürstl . Durchleucht so wohl / als die
Grast » von Oxentinn verstorben / ist letzterer Tochter slconor «,
tVlagcjalcna ^ ilbelmina kernaräma Grästn von Lcnclaeim NN
ehemahligen Lhurfürstl . HofrathS - sr ^ ticiencen und hernächst
Kayserl . und des Reichs - Lämmer - Richter Herrn Grafen vor»
Virmonci zu weisen vermählet / den I / len Jahrs 1 / 24 /
und auf dieser gleichfals bald erfolgtes Absterben deren Sohn
lotend Lrnl ^ Damian Maximilian Graf von Virmonä Vor stch
auch zu MikbehueffseineS vorgemelten VatterS Herrn ^ mbrvsn ,
kaanciici , kriäcrici Lbriliiani ^ äalberci Grafen von Virmonä
zu ^ ciicn und ^ nracb mit mehrbesagten Lehen - Guth / Hauß
und Schloß ^ o ^ ^ enbroicb im Jahr 1 / 28 . dkN2Oten ^ larcii gnä¬
digst belehnet worden / dahe nun erwehnter letzterer Vasa ! ^ osepl»
Linli Damian Ivlaximilian Gl ' üf von Virmonä UNVerheyrathet
den / terr1 ^ 0 . auch verstorben / hat dessen obgemelter
Herr Vattcr einigemahlm ihme die Belehnung dieses Lehens an -
gedeyben zu lassen / obwohl wegen bereits erhaltener äinmlcanca-
InvkttirurX darzu nicht verbunden zu seyn davor halten wollen /
gcbetten / diese Belehnung ist aber nicht erfolget / weilen indessen
Vtt ' mög lub d>tior . ; . nebengehenden tvlemorialienund ^ cceüacides » 5 .
Lbur - Löllnischen U- egiliraroris am 2 () ten 8Epcembri5 und20 ^ n
Dscembris r / ^ 2 . die Herren Grafen vonsimbui§ - 5r ^ rumUNd
vcorkeim sich gleichfals pro lnvettirura gemeldet / und davor hal¬
ten wollen / daß solche nicht dem Grafen von Virmonä , sondern
chnen angedeyhen müste / indem vorgemelter maßen die prim -»
kcuäi bu / U8 ^ eguirenr Grästn von Oxcnüirn durch ihre tlN Jahr
1 / 22 . errichtete Ulianrencarische Djspolicion in Abgang ihrer
Fraw Tochter und deren Dcscenäencenste6ciei - commiüaricsub -
ttlruirr hatte / welche Dispoürion aber in peuäo bocce al) 5gue con >i
sensu Domini Dirc ^ i unplatzgreiffllch / und von keinem Be -
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stand / allenfats auch sie Hetren Grafen / weilen binnen zwey
Jahren nach Absterben des letzten Valalli umb die newe Beleh¬
nung sich nicht gemeldet / darzu denen Lehen - Rechten nach nicht
befugt zu seyn / der Herr Grafvon ViimooU biß an feinen Sterb -
Tag mit allem Nachtruck behaubtet hat / wie solches die Beylag

^ s . r. 6 . ^ b d>! ro2. 6 . deö mehreren bezeuget / also daß darüber vor besagten
Khurfürstl . Hofrath so wohl von diesen beyden Theilen / als nach
deö Herrn Grafen von Vttmooä Absterben / von besten Erben

r. 7 . aci Vermög der Anlag sub 2. 7 . mit solchem
Eyffer gehandlet und gestritten worden / daß es angeschienen /
diese beyderseits mächtige Partheyen und junge Herren würden
endlich zu Waffen greiffen / auß welcher Ursach dan nicht weni¬
ger / alö auch / weilen sich befunden hatte / daß an statt nach
vorgangenen Lmaä ^ ftchcn Verkauft dieses Lehens ^ o ^ eobroicb ^
si lbigeö von allen daraufgehaffteri Schulden - Last hätte befreyet
werden sollen / solches nicht allein mit erwehnten Lehenherrlichen
Lorilens unter vorgemelten Loociiriooen auf einige Jahren dem
Stadt - Kölnischen Bürgermeister » erxveg mit einer Haubt-
8ummvon 14000 . Rthlr verstrickt / sonderen auch noch vor eine
fernere 5 umm von 2200 . Rthlr ohne begehrte einige Ernewer -
oder Erweitherung des Lehenherrlichen Lool 'colus dem Stadt -
Kölnischen äxnäicoäLnäciL verschrieben gewesen / und Vermög

dlrjs deren Anlagen lrrl) d>sii8 2. 8 . Lc r. 9 . von diejen beyden La ^ icalien viel¬
es jährige schönes unbezahlt hinterstunden / mithin Sr . Khur -

fürstlichen Durchleucht höchstens daran gelegen wäre / daß das
Lehen nicht weiter beschwährt / sonderen diemitLehenhmlichem
Loosens verseheneLl -cäicores befriediget würden / bevorab / wohe
dieselbe aufihre Zahlung antrungen / undobangejmhrter maßen
mehr andere Oleciicorcs cuin dl ^ noic ^ l ^ coi io Gerichtlich sich ge -

, meldet / welche sonst dieIährliche ^ l uÄus zu ^ I ^ l i m ircn gesucht ha¬
ben / und dardurch das Lehen desto höher zuNachthei ! Sr . Khurf.
Durchleucht undDeroErtzstiffts beschwäbrt blieben seyn würde /
seynd Höchstbesagte Seine Ahurf. Durchleucht als Lands - und
Lehens - Herr gnädigst bewogen worden / diesem Lehen sich zu
näheren / und dardurch all - bevorstehende Gewalt zu stöhren /
mithin die Ertzstifftische Gerechtsame beyzubehalten / die Befrie¬
digung deren LootemürtenOl' eäicorenzu befürderen / diefernere
Besihwährung des Lehens aber zu behinderen / zumahlen sonst .

sicher / '



sicher / diese wiealle übrige Vumonäische ^ reckcornvon der Der - ^
wittibter Frau Gräfin unbezahlt oder unbefriediget gelassen / die
rechte Erben aber sowohl / als greine Lhurfürstl . Durchleucht
höchstens beschädigt worden ftyn würden ; die Frau Gräfin von
Virmonähatsothaner Lhurfürstlicher Lehens - Näherung vom
Jahr i / 44 - biß ins Jahr 1 / 4 / . im geringsten nicht widerspro¬
chen / sonderen es rühig dabey belassen / und annebensalSSr .
Lhurfürstl . Durchleucht Hossrath Jhro die vondenconlcmur -
len Lecäicoren übergebene Klagden communicirt / davor den ge¬
ziemenden Danck noch erstattet / wie solches die Anlag lud Keo zo . dl . zc^
bewähret / auß wclchern allem dan die Folgerung entstehet / daß
so wohl wegen äuccelllon dieses ^ o ^ cndroicder Lehens / als
auch wegen besagter Oelliroren - Forderung und Lehenherrlicher
Ansprach die Sach beym Ertzstisstischen Leheuhoffund Hossrath
rechtshängig und j^ L- venurt / ohnedem dahin auch gehörig ge¬
wesen seye / mithin davon nicht avocirt / noch auch vor erlassener
Urtheil an das Prcißliche Eammer - Gericht / unter waö Vor¬
wand es auch immer seye / erwachsen / oder gezogen werden mögen /
bevorab wo / Vermög der Anlag lud d>lro zi , allinge Gefälle dl . zr ^
des Hauß ^ o ^ vendroicd zu Befriedigung des von denen conlcn -
riirten Ll cllicoren forderenden Hinterstands / und ferner erfallenen
kc « tionen verwendet worden / und darzu wegen nothwendigen
^ e ^ rarionen und anderen Außlagen nicht zureichig gewesen / ein -
folglich darauß mehrbesagte Frau Gräfin / wan auch darzu / wie
nicht erweißlich / einiger maßen befügtgewesen wäre / den min¬
desten Vortheil nicht zu erwarten hatte .

Es ist weiters ebenmäßig Reichs - kündig / wie daß vonzeit- ^
Lichen Herren Lhurfürsten zu Löln und Dero Ertzstifft bereits
vor einigen hundert Jahren die Reichs - Herrschafft und Dörffer
Lielreudeim und an der dlallc gelegen / so daN Kruc -
dcudLcd und dreiäendLLd mit ihren Zubehörungen und der
bcnlläci: unter am dedcrw' LAeu umb ^ Lllcullein die Herren Gra¬
fen vo?lvLu ^ n , kätcdenllcili ^ odcrlleiri und örucll zu Lehen ge¬
tragen haben / die Beylag lud l^lro zL . bezeuget / was maßen den
loten IVlLlcil i6z8 . von Lhurfürsten kcräinanä ^ ildelm Mricd
von Oäulin und kaletcenliein Oderlliein zu drucd , so daN dessen
Bruder Grass dmicd für sich und ihren äeLcnäirenden Mann -
Stamttt init dem Hauß und DorffLrcnendcjm ,
und deren Zubehör aufder dlade gelegen / und denDörfferen Lruc-
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lcenbacb , Vrciäcuhach , und der ^ agenlläir bey l . ehervvLAcn bey
^ Lllcnstcin gelegen / und allen ihren Zubehörungen / nichts da¬
von außgeschieden / belehnet worden seycn / als aber letztgemelter
Grast Lmibü verstorben / hat gedachter Grast ^ übeim ^ iricü
von vLuKn zu krucK / so mit keinen Lehens - fähigen Erben ver¬
sehen wäre / mit Lhurfürstlichem und Dhomb - LapimlLrischem
Lonlens erwehnte Herrschafft mit allen darzu gehörigen ^ ppcrti ^
ncncien / Recht / und Gerechtigkeiten / nichts davon außbeschie -

' ' den / dem Oencral Feld - Zeugmeister Grafen ^ lcxänäer von
zz . Vcbicn verkaufft und überlassen / und ist Inhalts des lul » >l . zz . .

nebengehenden Lehen - Briests / so dan besonders abgegebenen Kc -
vell 'Llisden i8 ^ n i64Zten Jahrs jetztgemelter Graff ^ lcxao -
clcr von Vcklcn mit sothanem Hauß und Herrschafft örecLenlrcim ,
und ^ iocLcnüeim und deren Zubehör aufder k>i2Üe gelegen / und
den Dorstschastten Lruckenback und örciäenbacb und der
ßenüact bey I. cbcrvv2Acn bey ^ allcnücingelegen / mitallen ih¬
ren Zubehörungen / nichts davon außgeschieden / zu rechten
Mann - Lehen für sich und seine Männliche Leibs - Lehens - Er¬
ben au§ Gnaden also belehnet worden / daß / daheer oder seine
Männliche / und von ihm äetccnäirende Leibs - Lehens - Erben
Über kurtz oder lang ohne Hinterlassung Männlicher Geburch ab -
leben würden / dießfals spcciücirtes Lehen samt allen Ein - und
Zugehörungen dem Ertzstifft pleno jnrc frey ledig eröffnet / und
heimgefallen seyn / und bleiben solle ;

Im Jahr r6 / 6 . istkeräinanä Ooäfriä , 169 / . ^ lexLnäcrOcco ,
und 1 / 28 ^ lexLnäcr Grast von Vclücn mit besagtem Hauß und
Herrschafft krccrcnücim und ^ inrrcnkcim , samt übrigen Stu¬
cken und ^ ppercincncien / nach Maaßgab vorangeführten erste -
renVeblischen Lehen - Brieffs / belehnet worden / nachdemaber
letzterwehnter Graff ^ lcxanäer von Vclücn im Jahr i / ^ z . den
/ teu k>rovcml) N8 ohne Hinterlassung einiger Leibs - Erben verstor¬
ben / mithin dardurch der Graff - Vclüischer Mann - Stamm

l - völlig erloschen / und jetzt - Regierender Sr . Lhurfürstl . Durch¬
leucht zu §öln Hertzog Element undDeroErtzstifft mehr -
besagteS Lehen vrecLcnücim samt übrigen Lehens - Zugehörun¬
gen eröffnet wiederumb heimgefallen wäre / haben Höchst - Die¬
selbe umb dessen kollcssion , denen Lehen - Rechten und vorgemel-
deten Kayserl . LaliÄionengemäß / ergreiffen zu lassen / Anfang -
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vcccmkriL selbigen Jahrs Dero HoffrathenvicrnL dahin abgö-
schickt / welcher aber von dem VeKIffchen Rath und Richter l^ ok -

durch Bewacht - und Verschließung des Fleckens und
Schloß - Thoren an Vollenziehung ihm auffgetragener gnädig¬
ster Ommillion unterm Vorwand behindert worden / daß Rah¬
mens der Verwittibter Frau Gräfin von Velücn in Krafftmit
ihrem verstorbenen Ehe - Herrn errichteter kaLkorum Oocallum ,
so dan zwischen selbigem und dem Herrn Graffen von 8ryrum ge¬
schlossenen / von Sr . Kayserl . Majestät auch bestättigten paÄi
murui äc tucccäcnclo nicht nur bißherige ? otIc .llion concinuirt /
sonderen auch aufs new wieder vorhero genohmen hatte ; Dahero
Se . Lhurfürstl . Durchleucht / umb diese straffbahre Widersetz -
lichkeitund Frevel zu anden / die würckliche possellion des Schloß
lmd Herrschafft Vrccrcnbejm und dcren Zubehör aber mit starcker
Hand zu behaubten / den Vcdlffchen Beambten auch zu entsetzen
Anfangs nachgefolgten Jahrs DeroHoffrathenLrnll :
nebst einem Lommanäo von 5O . Mann dahin abzuschicken / gnä¬
digst veranlasset worden / wodurch dan mit Spreng - und Auff -
hawung des Flecken und Schloß Thoren solche mit gewaffneter
Hand eingenohmen / besagter Ambtmann in Errett gezogen / und
darin / verschiedener erheblicher Ursachen halber i z . Wochen auff -
behalten / Rahmens Sr . Lhurfl . Durchleucht und Dero Ertz -
stiffts aber all - gewöhnliche poücllionis geübt / auch von
denen Bedienten und Unterthanen die Huldigung eingenohmen
worden / nach also einige Zeit überconcinuirter kotlellion haben
Höchstgedachte Se . Lhurfürstl . Durchleucht dieses Jhro anheim
gefallenes Lehen derzeitigem des Kayserl . Lämmer - Gerichts
i ' rLliclencen / und nachherigemLammer - RichterenHerrnGraffen
von Virmonä ex NOV2 Aracia conscrirt / demselben auch die würck -
liche potlcssion übergeben lassen .

Zwey Jahr darnach ruckte aber der Herr 6cneral Graff von
Lr ^ rum in vrccrcndcim ein / bezohe dasHerrschafftlich - undLe¬
henbahre Schloß daselbst / und maßete sich unterm Vorwand ob -
gedachten klmui paQi Ärccctlorii dieser Lehenbahrer Reichs -
Herrschafft an . In denen Rahmens besagten Graffen von
Lc ^ rum zu obbemelter X^ anäLr - Sach poll ^ rLviam pLricoriLln
unterm 22ken sunii l / z6 . eingebrachten Lxcc ^ cionjbus ^ rLrcn5e

- üc odrebricionir hat derselb die eingeklagte Thathandlun ^
v durch
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durch allerhand Schein » Grund zu juttiLciren gesucht / auch zu¬
gleich in cvcnrum eine 5j>ccj6cLcion verschiedener dey der Reichs -
Herrschasst krerLen ^ cimseyn sollender ^ lloäiLl - Stucken / über¬
geben / in der Meynung / sich unter solchem Vorwand bey der
widerrechtlicher Invasion zu erhalten / es hat aber das Kayserl . und
Reichs Eammer - Gericht in accenrh hisce hxcc ^ rionihus ein hlän -
äacum äe h^ anurenenclo sine LlautulL an IhreEhursurstl . Durch -
leucht zu Psaltz nicht allein excra ) uchcjalirci erkant / sonderen auch
unterm i8tc " sunn i / z / . mit Verwerffung der Grass - är ^ iuwi -
scherSeiths nachgcsuchter Kellicucioni ^ iniiicegium ejneNaricoii -
Ijrtheil in j) unLIo ^ r ^ tari hlLnäaci äe MLnurcnenäo ertheilet ;

Das all dasjenige / wessen sich der Herr Grass vou ^ rum
obgemelter maßen unterfangen hatte / ein mit der Verwittibter
Frau Grasin von Vehlen LonLcrcirtes Weesen gewesen / ein sol¬
ches hat sich Anfangs verrathen / indem besagter Grast von
Lr ^ um in seinen Handlungen die vermeintliche Befügnüßen der
Verwittibter Grasin von Vehlen zugleich vor die Brust ge -
spannet / so gar gegen außtrücklichen Inhalt deren alteren und
jüngeren Lehen - Br testen und kevorlalien die Aigenschafft dieses

. Mann - Lehens concracliciren dörffen / dieses hat sich in w ' ogi' cllu
Laui -r- nachmahlen geaussert / dan es Ware kaum unterm i8 . ten

^ ünii i / z6 . Wider den Herrn Grasten von 5r )nuln eine pariroria
ergangen / auch kurtz darauff das hlanclLrum äe manuccncn -
äo sine Llausula erkant worden / so träte erwehnte Gräfin von
Vehlen , umb obgemelte karicorie - Urtheil und daraust erken -
tes ^ nctarum per inäiicLIum ftmhtloß ZU UiacheU / hervor /
und käme tu ^ licirend ein in LLmenilm ^ crialidei ; hlovcm -
hri§ i / z6 . wider Ihro Lhurfürstt . Durchleucht zu Löln / den
Herrn Grasten von Vn -monä , so dan ^ o loemiwider den Herrn
Grasten von 8c ^ iUM ^ io h/lanclaco äe relll ^ uenclo , ncc non äe

. ulcerius nvn rurl ) 3 nclo , tcä via luii 8 ^ iocoäcnäotincs ! ! Lulu ! 3 .
Als NUN hierauffunterm l8 . k^ januaiil 1 / ^ / . ein Occrerum ,

. wiegebetten / abgeschlagen / ergangen / so hat die Verwittibte
Gräfin von Vehlen unterm 4km kehiuaril 1 / ^ 8 . mittels einer
8u ^ ! icacion ^ 10 cicarione aä viäenäum terellucui in ^ oliellioneni
vi Le clc faÄo ahlacam cum omni causa , clamno , inrcreüe , Se ex -
xcnsis einen weiteren Versuch gethan / allein / diese 8u ^ j)hcacion

"ist von noch schlechterer Würckung und Erfolg gewesen / als die
vorherige Klag - Schlifft / gestältm hieraust untern ; 6 . un h^ rrii

selbigen
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selbigen Jahrs ein Occrscum pure «ienegacorium ergangen / wie
solchesatteSdieBeylagenlub ^ . z ^ . deSmehrerenbewehren / wo - r^ . z ^
durch dan besagte Gräfin vor fich nichts übrig gesehen / als das
pccicorium zu ergreiffen und zuinllicuiren / mithin eine untertha -
Nlgste Fupplicarion pro ciracionc aö viäcniium separvi kcuüum
tzl) ^ Üociio reguc cicclarari usufrucAuLriamramiQ^ llocko , <^ ULln
in ? cucio , sicgucrcspccAive concicmnLri cum ommcamä , clamnv
rnrerelleöLexpenüs Übergeben hat / welche Ladung dan auch / wei '
len sonder Zweiffel dasjenige / so zu Bewehrung dessen / daßver -
fchiedene Hlloclialia zu örcrxcubcim mit dem Lehen vermischt und
vec Händen skyen / vorgestellet und beygebracht Ware / vom Preißf .
Lammer - Gericht vor anscheinlich gehalten / unterm 24 ^ ^ rcii
17 ^ 8. wider Seine Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln / und dm
Herrn Graffen von Vnmonö erkant worden ist ;

Diejurjr -öiHjon des Preißl . Lämmer - Gerichts hat die Frau
Klägerin cx criplici LLpice zu funcliren gesucht / ob nocoriam
immccüccaccm beyderHerren Beklagten / 2 ^ 0 weilen dieHerrschafft
krcrxcnbeim eine ohnmittelbahre Reichs - Herrschafft Ware / so dan

ex c^ uLlicLcc ^ Liricix icu V iciure ^ provocancio aci I.e§cm unicLm .
Loci . (^ 12060 Impcrrror inccr pupillor Lc vicluaz ;

Auf verkündigt - und reproclucirte LicLrion haben Se . Lhurf .
Durchleucht / nebst deren vom Herrn Graffen von Virmoncl ins
besonder eingewendeten Lxceprmnen / vorstellen lassen / daß zum
prXjuöitz Höchst - Deroselben / als eines deren Crsteren Lhurfür -
sten undStanden des H . Römischen Reichs compcrirenden ^ uri§
piimX lnllanci ^ ^ uüreZLlis eine KlagviLcicarioniLinLsmerLlm -
periLÜ umbdeweniger Platz greiffe / als hingegen die angezogene
Immeeiiccatder ReichS - Herrschafft Lrerrcnbcim nichts würcken /
am allerwenigsten aber das Vorgesetzte Privilegium Lc§ . un . Loci .
( ) uLNLio Imp . obige InllLnciLm privilcAiacsm , deren genaue Beob¬
achtung in denen Reichs - Lonüirurionen so nachtrucklich eingebun¬
den werde / cxcluöiren mögte / gestalten sothane l .ex aufdie heutige
ReichS - VerfassungnichtLpplicLbel / nochinLLmcrLrccjpiirtseye/ - ^
allenfals auch die FrauKlagerin ex solo LapireViäuicaciz^ cLcisn -
ribuL nlicpns rc ^ uilicis sich keineswegs hierzu ^ ualiLciren könte ;

Nachdem nun aber auff obige in ^ <Ai§ hreyter angeführte
Rechts - Gründe nicht rcüeüirt / sonderen Inhalts der Anlag
lüb r^ rs Z5 . unterm 14km l^ Lrcii 1 / 40 . wider bessere Zu - . .

L verficht
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vtt ' sicht dahin inrcrlocsuirt worden / daß / cZeclinacorischenEisiMN -
denö ohngehindert / so wohl Ihre Lhurfürstl . Durchleucht zu
Löln / alö der Herr Graff von Virmonä sich aufdie angebrach¬
te Klag / jedoch außschließlich des mit - eingeklagten
ili kcuöo , als welcher zum Lhur - Löllnischen Lehnhoffverwie -
senworden / haubtsächlich vernehmen lassen / und biremcoore -
iiiren sollen / haben Höchstgedachte Ihre Lhurfürstl . Durch¬
leucht gegen solchen widrigen Außspruch das in denen Reichs -
Satzungen jedem beschwährten Therl heylsamlich verliehenes Ve -
Nv 6 cium Kcvilionis /^ Äoium , ^ roavcicenäo ^ ra: jliäicloomnibuä
Lraribus communi , ergriffen / auf vorgängige Inrimacion und
I^ ocibcacion auch durch Dero nachgesetzte Lhurfürstl . Regie¬
rung / welcher die Astlerfolguug der implorirter Kevibon ssccia -
lirer commicrirt Ware / das gewöhnliche juramencum Kcviiio -
ni 8 mittels eines von derselben zu solchem Ende außgefertigten
ssccial Gewaltsamen lassen .
- Nach also eingewendet - und eingeführter Kevilion , hat die
Verwittibte Frau Gräfin behaubten dörffen / ob eines theilsdie
SenccnciLL ihrer Eigenschafft nach / und guä Intel iocaroiiL
nicht rcviübi ! , anderen theils aber die eingewendete Kevjilon da¬
her / weilen die ä ^ eciäl - Vollmacht ää ^ l' LLllanäum sulamencum
Kevjüoai 8 nicht von Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln
selbst / sonderen allein von Dero nachgesetzter Lhurfürstl . Re¬
gierungvollzogen / undaußgestelltworden / slsäclcrc nichtan -
zunehmen seye / oder doch keinen LüeÄum sufiienlivum würcken
möge / so dan daß allenfalö wider den Herrn Graffen von Vir -
moncl ob non Intel s) olirum remeärnm - und da derselb gegen die
sscciücirte angebliche ^ IloäiLÜL nichts verhandelt / fcr OvnÜLNi -.

-naroiiam Lc Lxccucionem Verfahren werden könte . Dieses sämt¬
lichen anmaßlichen DavorhaltenS Unfueg und Unbestand haben
aber nicht nur Se . Lhurfürstl . Durchleucht geziemend vorstel -
len lassen / sonderen es hat solches auch das Preißl . Lammer - Ge -

di . z 6 . richt durch die lub ?<iro z 6 . nebengehende Urtheil vom lO ^ "
i / 4Z . wodurch die Beybringung einer von Sr . Lhurfürstlichen
Durchleuchteigenhändig unterschriebener und besiegelter 8pccia1 -
VollmachtLÜ äiÄum ^ usLMCNtum inMoriaths - Zeit
WbplLjuäicioauffgegebenworden / selbst klährlichanerkentund

, . vestgestellt / eswürdeauchbemVermuthen nachdieseBeybrjn -
' ^ ' gung
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gung nicht eins anverlangt worden seyn / wan nichtdie Grasin
von Veklcn hatte glauben machen / ob Ware alles ohne Lhurfl .
gnädigstes Vorwissen und Belieben Vorgängen / immaßen dan
dieselbe sich all - erdenckliche Mühe gegeben hat / umb zu behinde¬
ren / daß Se . Lhurfürstl . Durchleucht sothane 8pccial - Voll¬
macht nicht unterschreiben / oder doch allenfals die kevilion nicht
fortsetzen / sonderen sich deren begeben mögten / weilen aber die
dabey versuchte Kunstgriffe nicht gelingen wollen / und Seine
Lhurfürstl . Durchleucht nicht nur mit Begnehmung des von
Ihrem Hoffrath biß dahin verfügten / die 8pecirü - Vollmacht
höchsthändig unterschrieben / und besiegelen / auchgewöhnlicher
maßen corm -chZmren lassen / mithin zu Abwendung des Höchst -
Deroselb und sämtlichen Reichs - Ständen zuwachsenden kr ^ iu -
äixii die Kevision mit allem Eyffer und Ernst fortzusetzen gnä¬
digst befohlen / hat endlich mehrbesagte Wittib ihren Unfueg
selbst anerkent / auch so fort / Vermög der Anlag lud Nro 57 . , n . z ? .
auf die beym Preißlichen Lämmer - Gericht erlasseneobbemelte
Lltirioo und Erkäntnuß durch ihren dahesigen Sachwalter Diecr
in bester Forrn Rechtens / für sich / ' ihre 5 ucccüoren und Erben /
6mj) ! icicei und ohne einigen Vorbehalt ) verziehen und renunciirt/
mithin daß es geschehen / bey dem Lhur - Kölnischen Hoffrath
und Lehenhoff gebührend bescheinigt / so dan dabey ihre ver¬
meintlich habende /^ Äionem ulurlmÄUL so wohl / als wegen pr ^ -
rcuclirender ^ Iloüialien eingeführt und betrieben / deme der Graff
von är ^ i um gleichfals beygetrotten / und. von Sr . Lhurfürstlicher
Durchseucht eine LommiMon auf einige Hoffräthe / gestalten
ihn in seinem Vortrag anzuhören / selbigen zu untersuchen / und
darüber in pleno zu rc 5eriren / so dan hernechst den außführlich - und
umbständlichen Bericht sinnt angefüegten unzielsätzlichen Gut¬
achten pflichtmäßig einzuschicken / außgewürckt / wobry die kro -.
däcoiiLliL deren vermeinter ^ üocjiLÜen vorgebracht / und über das
einige zu gütlicher der Sachen Beylegung abziehlende Vorschläge
gethan / wo inzwischen vorerwehnter maßen der Herr Lammer -
Richter Graff von Viimonä am I ^ en t>lovcmdri8 1 / 44 . plötz¬
lich / ohne Hinterlassung einiger Leibs - Erben / verstorben /
und weilen dardurch das selbigem zu Mann - Lehen gnädigst ver¬
liehen gewesenes Dominium ucile der Herrschafft Lretrendcim und
deren Zubehorung cum DirecLo wiederumb conloliäirt / mithin

' ' ' ' L r . Sk ' '
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Sr . Lhnrfürstl . Durchleucht anheim gefallen wäre / haben
Höchstbesagte Se . Lhurf . Durchleucht darab abermahl / wie
vorhin / durch abgeschickten Dero Hojftath k-umcni den 26 . und
2 / ten gedachten Monaths 9 bri§ sich der kotlcllion versicheren und
von denen Beambten / auch Unterthanen die Huldigung einneh¬
men lassen / anderst auch nicht vermuthen noch bcy diesem so
wohl / alö beyvorgemeltenLchenen ttukäunckund ^ oppenbroicb
vernünfftig ermessen mögen / als daß solches unib so weniger von
jemand bestritten odermißbilligtwerdensolteoderkönte / wo der¬
gleichen pollellioris - Behaubtung nicht allein / sonderen auch die
mitgewaffneter Hand vorgangene Entsetzung der in einer dabevo -
rigervccemion bestandener / undinklahrenEhe - paÄen / muruo

cle 5uccc6cn6o , und obenhin einiger maßen anscheinenden
probäroriLÜen verschiedener ^ llockalien sich süssender Verwittib -
ter Gräsin von Vcblcn und Grasten von 8c ^ rum denen Le¬
hen - Rechten und dem Ertzstifft Löln verliehenen Kayserl . 8an -
Qion - Occlaracion - und Urtheilen consol m zu seyn / das Kayserl .
und Reichs - Lämmer - Ger icht einige wenige Jahren vorhero
durch jweymahl cum causa- coAnicionc erlaßene Urtheilen aner -
kent / und erklahrt hatte .

Diesem unangesehen hat gleichwohl dieVerwittibttFrauGrä -
stn vonVirmoucl , nachdem Se . Lhurfürstl . Durchleucht andert¬
halb Jahr bey vorgemelter maßen conrinuirten Besitz ruhig be -

Nri5 lassen / Vermög ihrer sub Nris z8 . 5559 . vor und nach an Seine
zS Lcz - Ehurfürstliehe Durchleucht eingeschickter Vorstellungen auch

Höchst - Dieselbe pro vc-ro Sc icZirimo poNcll 'ore anerkent / und
ein mehrereS nicht / als die zu Lrcrrcnlrcim vorhandene iVlobiben /
und nach Abzug der bezahlter ersteren Jahrs Pension von denen
Lonscmiirten LapilLÜen 3c! I ^ OOO . Rthlr noch übrigen Preiß
deren Gefallen auf vorgangene und commmirte Versilberung
anverlangt hatte / sich verleiten lassen / unterm 2 ^ ^ unü des
i / 4 / ten Jahrs beym Kayserl . Lämmer - Gericht pro klan ^ co
posnall pra - rensa - rurbLNoms caüarorio , ac rcisirucorio cum omni
LLuta , urSc6c impoücrum noncui ban6onccinguictancloin Ic ^ iri -
mcapprebcusa poliellione bonorum plu ! §6unc !c öc ^ oppcnbroicb
üncClausula , Lnnexa cicarionc soliläzu suppücjren / Welches dan
auch / cum Llausula jedoch / gleich folgenden Tags gegen bes¬
sere Zuversicht ertheilet / und als besagte Wittib die sonder
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Zweiffel ihrer seiths selbst unerwartete Willfährigkeit gesehen /
hat dieselbe ferneren Muth gefast / und am i2ten ^ ro cxcen -

» hone ciccrcci wegen Liccrenbeim ZU sg ^ Iiciren fortge -
fahren / sothane Lxccnüon auch gleich selbigen Tags außge -
würckt .

Der Inhalt oder ^loriva erster äu ^ IicX bestehen vornemblich
darin / daß sie Frau Wittib auf das am 19 ^ 1 l^ ovembcis 1 / 44 .
vergangenes Absterben ihres Herrn Gemahls in Krafft des § . n .
deren ? aLtorum Ooralium lublic . I' . bcygeleget / und lüb t>rro 40 . dl . 40 .
nebengehend / wie von allen anderen verlassenen Güther / also
auch von denen Herrschaffren blulsüunch und ^ o ^ ^ eubrbichder -
selbigen /^ - und OL ^ coücncienUNterM 2Zten t^ ovembrir ersagten
Jahrs die pollcll 'ion rechtmäßig ergreiffen lassen / darauffaber
Se . Lhurfürstl . Dero Rath und Ambts - Verwalter zu Kempen
gnädigst befohlen von dem Rittersitz samt dessen Zu¬
behör / Recht - und Gerechtigkeiten nichts davon ab - nochauß -
geschieden / die poüeüion zu ergreiffen / selbiger auch sich dessen
den2Zttu ^ ovembris ermächtiget / indessen / daß Rahmens ihrer
der Renthmeister dagegen ^ i-ocettirt / und an der anrc ^ ore ? oäc8 -
tioneä suL OomlNÄ pl inLibale L ^ l-chenlL sich vestiglich gehalten ;

Aufdie nembllche Weiß skye man auch in Ansehung der Unter -
> Herrlichkeit Kogenbroich zugefahren / und sie in solcher Maßen

wrbirtundgestöhrel / ohngeachtetsienun all - möglichste glimpff-
liche Vorstellung zum öffteren dagegen gethan / so habe solches
doch so garkeine Würckung gehabt / daß im Gegentheil vielmehr
man sich deren in Lnnjs 1 / 41 . 42 . 4Z . ^ 44 . und also bey Lebzei¬
ten des Herrn Lämmer - Richters gewachsener / und aufdem Rit¬
tersitz ^ ubclunclc vorräthig gewesener Früchten bemächtiget / selbe
verkauffen / und darauß erlösendes Geld hinterlegen lassen / wor -
auß dan zu erkennen / wie all - dieses Verfahren nie zu Mi6ci -
ren / anerwogen / wan gleich so vieldenRittersitz ^ uKäunclcund
dessen dazu gehörige sehr geringe ? crrincmien betrifft / es dem
ersten Anblick nach scheinen mögte / daß Se . Lhurfürstl . Durch¬
leucht zu denen Begünstigungen umb deswillen befugt gewesen
wären / dieweil sothaner Rittersitz von Höchst - Deroselb Lehen¬
rührig / folglich man nach Absterben des Herrn Lämmer - Rich¬
ters ohne Mann - noch Weibliche Leibs - Erben nach sich zu

. lassen / zur Einziehung befügt gewesen / so könne doch solches
k umb
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umb deswillen in keinen rechtlichen Betracht kommen / dieweil
zmo die possessio kcucjj zur Zeit des thätlichen Unternehmens nicht
mehr vacua , sonderen vonIhro vorhero schon ! e§irimc ergriffen ge - ^
wesen / auch 2 ^ auß denen Vicissruciinibus , welche sich mit diesem
Lehenbahren Rittersitz begeben / da derselb bald verkaufft / bald
per sscssamcomm vermachet worden / so unwiedersprechlicher rich¬
tig seye / daß dessen (^ uaIlrL 8 absonderlich nach des Lhur - Kölni¬
schen Lehenhoffs bekenten Rechten erst eigentlich untersucht wer¬
den müsse / ehe das keucium als apcrc eingezogen werden könne /
indessen sie Frau Gräfin biß dahin das sus sscrcmioms auch darin
zu cxerciren befugt seye . Nebst dem aber / und Wan gleich Ihre
Lhurfürstl . Durchleucht zur Einziehung des Lehens befugt seyn
tönten / so müsse doch die Separation desselben von denen so
ansehenlllch uiid den Werth des bencü mehr als das ssriplum und
<waärup ! um übersteigenden ^ cejuiliciL ^ NoäiällbnL vorhero ge¬
schehen / ehe man via in dem einen mitdem anderen sichein -
schwingen / und den posscssoren crn b >ren dörffe ?

Und so Viel die Unterherrlichkeit ^ oppcnbroieb betresse / da
derselben älloäial - und Erbliche (Zualirat auß dem Lehen - Brieff
selbsten / und mithin der eigenen Höchst - Lehenherrlichen Ge -
ständnußgantz offenbahr erhelle / so habe nach sothaner derselben
Eigenschafft 4 " die Begünstigung nicht den allergringsten
Schein einer Befügnuß / sonderen es rechtfertige sich nn Gegen¬
teil vielmehr auß gedachtem Lehen - Brieff die Rechtmäßigkeit
ihrer in Krafft deren ssussorum Oocalium ergriffener ? ossesson
umb sich an dieselbe so lang und viel zu halten / biß ein anderer /
wer der auch seyn möge / ein besseres Reckt io eompecencr außge -
führt haben werde / und wan dan die eingeklagte kaHa von solcher
Beschaffenheitseyen / daß selbige so gar einem Spoün von denen
voHorssus verglichen wurden / indem allcmahl eine Vi§ dabey un¬
terstellet werde / zumahlen da Ihre Lhurfürstl . Durchleucht der
Orthen V0MINU8 sul l 8 cüctionaIl 8 seyen / und alle Macht und Ge¬
walt aä nucum hätten / so daß sie darentgegen in Rechten erlaub¬
ter Mlttelen sich nicht gebrauchen könne / noch dörffe / derowe -
gen auch in solchen Fällen dawider ä pr ^ ccpco gar wohl angefan¬
gen werden möge / wobey dan ferner in Erwegung zu ziehen wäre /
daß die Grass - Virmonäifthe Erbgenahmen so wohl bey der c ûa -
lssacc keuäalrraciL und was für emer Eigenschafft dieselbe seyn

mögte /
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mogle / als aüch absonderlich ^ üoäialicLNZ haubtsächlich inrer -
ellirt seyen / denen also ihre etwan zustehende Befügnuß durch
das unterthänigst eingeklagte Furtringen ohngehört und ohnerör -
terten Rechtens nicht abgestricket werden könne / und dan des
Preißl . Kammer - Gerichts suriscliÄion in oräinc aä ^ rXLebtum
cx nocollL immeäicrLcc Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln 1
und Höchst - Dero Hoffrathszu Lonn sattsam tunciirt seyn solle / ^
wohl angemerckt / wan auch gleich das eingeklagte kaÄum nicht
solcher gestalt ^ iLÜlicirt erachtet werden solte / daß selbiges die
^ ukiscilLdion erwehnten Höchsten Gerichts in prims Inllanriafun -
ciiren könte / so würde doch aller Anstand dieserthalb alsofort ver¬
schwinden / daß sie Frau Klägerin des Privilegs un . Loä .
( Zuanäo Im ^ . inccr sichgetröstenzudörffenvermeinete / bey
welcher Beschaffenheit also nichts hinderen könne / daß nicht nach
Erfordernuß der Sachen solte mögen erkent werden .

So viel aber krecrenkeim betrifft hat offterwehnterVerwittib -
ter Frau Gräfin von virmonä Vorstellung darin bestanden / daß
sie gleich nach Absterben ihres Eheherrn von der gantzen Lehen¬
bahren Herrschafft klecrenbeim , einfolglich umb so mehr auch
von denen damahls von verschiedenenIahrenvorräthig gelegenen /
und biß dahin fälligen Herrschafftlichen Früchten / Weinen /
Renthen und Gefällen / wie imgleichen denen daselbst vorhande¬
nen Bücher und anderen Nubien / nicht weniger auch denen ac -
c^ uirirten ^ HoäÜ 8 unterm 22ken t^ overnbris 1 / 44 - die pollcssion
würcklich ergriffen / auch / weilen es damahlen an einem Sontag
gewesen / sothanen anderen Tags darauffwiederhohlet /
welche polletlion dan sie jedoch weiter nicht als in vorbemerckten
Stucken angenohmen / und biß auf selbigen Tag ammo comi -
nuirt / innnaßen immeäiacc j) oll Lj^ rehenlLM Polle llionem dem
Ambtman veslock zu gedachtem llrecLcnlleim auffgetragen / die
vorräthige Früchten / und Wein zu versilberen / und das darauß
erlösende Geld Ihro einzuschicken / ehe aber noch dieses vollzogen
worden / hätten Ihro Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln von er -
sagter Lehenbahrer Herrschafft Lrcrrenlleim diepollellion auch
ergreiffen lassen / darauff dan der Verkauff deren Wein und
Früchten ohne einmahl die allergringste Ursach davon weiter an¬
zugeben / als daß Ihro Lhurfürstl . Durchleucht solches verbo¬
ten haben sollen / gehindert / und verwehret werden wollen / von

k r. die -
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dieser Zeit an habe sie zwarn beyHöchstgedachter Sr . Lhurfürstl .
Durchleucht ' ohnermüdet nachgesucht sothaneVersilberung ferner
nicht zu hinderen / und den dardurch schon zugewachsenen Scha - »
den weiter zu vergrößeren / es hatten aber all - wiederholte Vor¬
stellungen so gar keinen Eingang finden wollen / daß sie ander
unbeeinträchtigtenfreyenOü ^ oücionsothanerFrüchten / Wein /
und Gefällen / imgleichen deren Moäiaiien und ^ lendlen / biß
dahin gestöhret / und weniger dan mit Recht behindert geblieben /
derowegen sie dan beym Lämmer - Gericht die Rechts - Hülffzu
suchen genöthiget / und darzu dessen juriLcii ^ ion cx I^ ebc recro Li -
rara sattsam tänäiret seye .

Ausf rcpl ' oäucjrtes vorgemeltes tvlLncjarum ist den 29km
vcml) rl8derLhurf . AnwaldrHofirathär ^ >bLNlsut ) cx ^ ietIaprorc -
1t. Lci0nc: äcnonl . Ontcnrienc! o negue ni ^ i guarenüs in
gnancuincL ' celisguc jntibus lälvrs , Krafit (^ " ^ iX ti ^ liL ^ LHurf .
gnädigster Vollmacht erschienen / ^ l-oäucirend baraufi oribinätircr
an ihn abgelassenes Ketcri ^ mm ^ mit Bitt / dessen Kccobnirio -
nem vel exOl ^ cio , und auß darin angeführten Ursachen / bevor -
ab da der Lhurfürstl . ^ ävacacus LameiL- durch vorgefallene wich¬
tige Geschäfften und überkommene Kranckhcit behindert gewesen /
und endlich verstorben wäre / Himmum exci ^ ienUr auf drey
Monath zu inäulgiren / welch - gebettener Außstand aber / so
leichtesauch sonst zu geschehen pfleget / nicht verstattet / sonde¬
ren ohngeachtetdieaußerheblichen Ursachen gesuchteprimaOüa -
cio noch nicht zu End gewesen den 26 " " ^ nn ^ rii 1748 . die luk

1^ . 41 . 41 . anligende LcncenciL PUNLOH2 lin . ^ Icx herauß geschnellet
worden .

So bald nun Se . Lhurfürstl . Durchleucht an statt des ver¬
storbenen ^ ävocäri Oamcrce einen newengnädlgsternennet / hat
dieser so fort die gnädigst gutgefundeneLxce ^ , onL ! - Handlung
versertiget / nnd seynd den 2 / rm ^ .-ncii selbiaen Jahr 6 durch den
Lhurfürstl ^ bencenärc ^ baniwiedervorbemelter maßen erschlie -
cheneö lvlanÜLcom die k.xcc ^ rionc 5 fori äecliNLtOliX übergeben
worden / welche des mehreren enthalten :

Wie daß des Kayserl . Reichs - Lämmer - Gerichts - surisäi -
Äion in gegenwärtiger kemUI - Sach keineswegs tunäiret seye .
Es bemühe sich zwar der Gegenstand dieselbe in l_ eg . un . Loä .
(^ULnäo Imp . inccr vcl V1ÜUL5 coANOscac ^ sodan in nocoriL ^

- ' irnmc -



25

immecUctLre Sr . Lhul ' fürstl . Durchleucht zu begründen / es
schicke sich aber keineswegs die vissoiicio l^ cgis auf die
heutige Reichs - Verfassung / annebens seye in der Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung von dergleichen ^ o6oexcrLoräin2riofun6Ln6 -L
^ urttcüäloms nicht die mindeste Spuhr zu finden / vielmehr deren
bewehrtisten LLmeraüften fast einhellige Meynung / daß sothane
I . ex in 8upi emo LamcrX Im ^ erialis ^ u6icio nicht in ulu seye .

Daß die Oissolicio unicL auf die heutige Reichs - Ver¬
fassung ( welche von denen l. eAil) U8 Komaniä (^ U0Lci folMLM ju6i -
ciorum weitabgehet / nichteinschlage / und zumahlen in Lehen -
Sachen inL ^ ^ licabel seye / bewehre

-r « --- . ubi air : 8cio clle su6ici§
orclinarii clcclinancli kaculcarem av Im ^ erLcoril) U8 ? onrickcib>U8
^ ertdni .8 mitcrLl) i ! i !DU8 conceckam .
8c6in ? euc! i 8 nonfLciIeiäLämi 5ciim , cum sura LLLontueruäincs
keu6a ! c8 in ^ crton >8 vatallorum liriZLnrium Sc ^ uäicum nu8 ^ uani
icä ^ ickinAULnr , ar ^ uü ^ tieriamOlciici ^ Quorum ramen in äecli -
NLnäo ^ uäice§Tcu ! 2rim2ximu8 5avoreck ^ ^ u ^ icikcu ^ ali , ramecck
8Xcu ! ari , tele ü.ck>mirrerc neccllc ^ a ^ canc , ncc vero ^ rL 5en 8 ^ ic
ckomani Indern 8caru8 utum eju8moäi ^ rivile ^ iorum ^ acicul .̂ Lc
) LM ^ ri (iem al) eo in (üamci' L Im ^ criali rccellum eck .

Daß auch ferner mehrgedachte vissolckio 3ncc6ick -e I. c§i8 am
Küyserl . Lämmer - Gericht in keiner Oblervantz / noch unter sol¬
chem Vorwand eine erstere inckantz vorbeygegangen werden kön¬
ne / bezeuge des Kayserl . Lämmer - Gerichts zu seiner Zeit in
grossem Ruhm gestandener ^ lck6or ( / ^ . // / ' . i . 1 . ^ 40 . als
wohl O ^ . / ?r /7 / . L7 .
» . 187 . ul ) i 2 äver 8 Ü 8 Llumium oblervLnriäm I . eAi8 in La -
mera Im ^ eriLli ckacuenrem ckguenril ) U8 ck»rm2lck ) U8invci2ic : Oom -
micku8 ^ icc ^ uoguecum ^ ckcckoril ) U8 Lc ? iLÄici§ , moäerna ^ uecvi -
clcnciÜimL observanria 8cri ^ ror cxcrLneu8 Zc ^ uhblar ^ m , Sc illis ,
^ ro morcLurlmris , ^ rXläru8 vicio8c omnino , nunc ^ uam cnim in
Or ^ inarioneOLmerLli , cui äclicarilllme ol ) 5e <̂ ucn6um , ^ crmck -
ckim , ^>r 2: ceriri 8 auckie » i8 ( idem eck cle c^ uacungue alia imL inckan -
ria ) clc cauti8 viäuarum ^ ertonarümgue miscralzilium cognicioncrn
arri ^ ere , negue iä taHum cckc , ullä illius rem ^ ori8 obtervacions
lloceri ^ orcckScc .

Wobey von Seichen Sr . Lhurfürstl . Durchleucht als ein
6 klX .
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? 1-Ljuäicium beygefuget und angemercket / daß vorerwehnter
maßen in Sachen Frauen Marien Lli .n ! orcen Verwittibten Gräf¬
innen von Vcklcn wider Ihro Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln /
und des Kayserl . Lämmer - Gerichts damahligen ? r ^ liäcnren
Herrn Grasfen von Virmonä Litarioni8 aä viäcnäulii te ^ arari.
I^euäum ab /^ Iloäio , 8cgueäcclaraii utusruHuanLM ram in -zÜoäio
gu -im in kcuäo , die Frau Klagerinne mit ihrem Gesuch / den
mit - eingeklagtcn uti .imsrnHl.im belangend ad - undandenKhur -
Lölnischen Lehmhoff verwiesen worden seye / unerachtet diese
ebenfals ihr Heyl in lL' peäiHL bcge gesuchet hätte .

(^ uoaä räum moäum tüiiäauäi ^ ra ?ccn5e surisäiHionem tciliccr
cx nororia inimeciierare tieffe man Warn inH ^ cii cirrä (^ noävi8 ^ rL -
) uäicium gelten / guoä fini8äiHio Uiimcia .' trinäernr , ti ^ ertonL
convdnienäL lm ^ crio immeäiLnö IndjeHL iic , aber in Lälv ^ ocIi <itr
finde diese l< e <gu ! keinen Platz / weilen diese Sach ncpocc Lanta
kcuäL ! i8 an sich sclbsten also geartet / daß sie nach ihrer Natur und
Eigenschafft nicht an das Kayserl . Reichs - Kammer - Gericht /
sonderen an Lhurfürstl . Kölnischen Lel>enhoff gehörig seye /

' ^ nocic5 cnim äe ipto keuäs vcl ^ ntäeni ^narnra gu ^ tkio cmcr ^ ir ,
non nbi Lniia keuälilis suäex Lom ^ eccii8 cli .

16 . 4 . 4 .
Immaßen Ihro Glorwürdigst - Regierende Kaysert . Maje¬

stät in der Wahl - O ^ icularion -zrc . n . geredet und versprochen :
Lhurfürsten / Fürsten / und Stande des Reichs wegen ihrer
angehöriger Lehen / sie seyen gelegen wo sie wollen / bey ihren
Lehenherrlichen Befügnüssen auch Gerichtbahrkeit in denen da¬
hin / nach denen Lehen - Rechten gehörigen Fällen allerdings ohn -
beeinträchtiget / und ihnen darin von keinemReichö - Gerichtne -
igueliibpi ^ rexruLonrinciiriXLausaium ^ NLgue ^ uäiciiunivcrsL »
tiseingreiffen zulaffen .

Daß diese Sach an den Lhur - Kölnischen Lehenhoffgehörig
seye / ein solches hätte die Frau Gegnerinne in ihrer 5u ^ jic2rione
j) i-o ^ LiiÜLco § ^ !io auß denell Vici 8 timäinibi .i 8 111 verbi8 „ Daß
„ dessen () uaIlrL8 absonderlich nach des Khur - Kölnischen Lehen -
; , hoff6 bekanten Rechten erst eigentlich untersucht werden müße :
nicht allein selbst anerkant / sonderen auch concinuLiiäo 5 u ^ iÜLL -
rionem §p !io :
- » Ungeachtet nun Höchst - Dieselbe alle mögliche gtimpffliche

' Vor -



„ Vorstellungen zum öffteren gethan : „ geständlich nachgege¬
ben / daß durch sothane zum öffteren geschehene Vorstellungen
sie daselbst sich würcklich eingelassen hatte / also daß ihr Lxce ^ rio

entgegen stehe / mithin sie allerdings verbun¬
den seye tecunäüm LX10ML : Obi 1. 18 ccL ^ cL , ibi ünienäL , ihre an¬
gehobene Klagein bocce suäicio keuäLÜzuverfolgen .

Und zwarn umb so mehr / weilen in gegenwärtiger Sachen eine
ecimincncia OausL' obwalten thue / sintemahlen / wie der Frau
Gegnerinnen mehr dan zum Überfluß bekant wäre / die Vümonäi -
sche Erbgenahmen bekantlich beyde Ehefrauen von L / narccn zu
>)/ eäenL ^ ^ Und von palLiiäc zu si) daN der von Kcu -
Icl^ elwerg zu äc ^ ericl ^ benebens denen beyden Herren Graffen
lliwlrurg - ^ Vchlcn und Lcnrlicim UNtel' M ^ Oken ^ nuarii ,

und 22 ten 8c ^ cemli) ri8 mithin einige Jahren
LML rk ijssa jrrLrcnsc incboLrum Uocce ^ uäicium Lamelle rechts¬
hängig gemacht haben .

Daß nun aber eine (^ OmincmiL Lant -c vorhanden seye / ein
solches beruhete in der Frau Gegnerinne selbst eigener Geständ -
nuß / sinternahlen sie in sx ^ c - äiÄL<UL 5u ^ ücacionc , § ^ bo unter
welchen LLUÜ8Pullis : inklahren Wörterenangeführethätte / daß
die Gräfllich - Vil monäische Erbgenahmen so wohlbey der cZuali -
rare keuclLlicLtis , und von was für Eigenschafft dieselbe seyn mög -
te / als auch ^ lloäiLÜcLcis hauptsächlich inrcrcErt seyen .

So viel nun ferner die ex Lnni§ 1 / 41 . 42 . 4 z . und 44 . auf
dem Hauß ttrü ^ unck vorräthig gewesene undnachgehendsver -
kauffte Früchten belangte / so erhellete ex exbibicis ^ chnnLW ,
was gestalten Ihro Lhurfürstl . Durchleucht dieselbe Wegendes
befahrenden Untergangs terv3ri8 scrv 2 näi 8 jil-Lviä Licarionc deren
Gräflich - Virmonäischer Wittib und Erbgenahmen / zu verkauf-
fen gnädigst befohlen / und darauff die Frau Gegnerinne rcsi^ c -
Qivcdie Erklährung und Lxce ^ cion abgegeben hätte / was maßen
sie wohl erleiden könte / daß sothaner Verkaufs je ehender je lieber
vorgenohmenwerde / ihr aber zu einem mercklichen er ^ uäißge -
reichete / daß die Erben zu solchem ^ cllu citirt werden sollen / ge¬
stalten ihr als hinterlassener Wittib / Vermög 5cacuc3rischen
Rechten / sämtliche rviobiii ^ mithin auch die Früchten aäcxclu -
llonem tt ^ reäum , privacivcgebühren thäten .
. Auß welcher der Sachen Ligenheit ohnschwähr zu ermessen

6 r. seye /
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seye / daß eines theils der Frau Gegnerinnen die bereits obmovirte
Lxccprio sücis kic ^ enäcnris abermahlen im Weeg stehe / und an¬
deren theils die ihrer eigener Geständnuß nach vorwaltende >
ttio ^ rLM 3 iLli 8 vor allem erörtert werden müsse / ob nemblich ihr /
oder aber denen Erbgenahmen sothane Früchten zuzuerkennen
seyen .

Es hatte eine gleiche Bewandnuß in ? unÄo deren bey dem
Lhurfürstl . Mann - Lehen örcrrcnkcim vorhanden seyn sollenden
^ HoüiLl - Gütheren / als auch absonderlich deren von verschiede¬
nen Jahren vorräthig gebliebenen Herrschafftlichen Renthen und
Gefallen / wie auch deren daselbst von dem verstorbenen Herrn
Grafen von Vicmonü , auffgestellten ^ lcudlen und Bücheren /
fintemahlen diese letztere Posten betreffend / die Frau Gegnennne
eben so wohl / als in all - vorherigen / nach Außweiß dabey über¬
gebenen lud d>! ro 11 . beym Lhurfürstl - Hossrath sich ein¬
gelassen hatte .

So viel aber die daselbst vorhanden seyn sollende ^ IIoäiLÜa und
Geübten betrifft / so wäre in tHo zu bemercken / daßdieVcr -
jvittibte Gräfin von Vedlcn ^ nno i / z8 . wider Ihre Lhur -
fürstliche Durchleucht und den Herrn Graffen von Virmonä des -
!)alben bey dem Hochpreißl . Lämmer - Gericht proccllnminüi -
ruixt / UNd Licarioncm Lä viäcnäum 5 euänm sc ^ arLii al) / vüociio , ^
5cgueäec ! LrLri ululruLiÜLriLmcLm ill kcuäo , c^ uäm in -^ Ilociio er¬
halten hätte .

Nachdem nun unterm 14km Ivlarcii 1 / 40 . aldadiein ^ cjjunQo
chd dlro 1 . bemerckte Urtheil erfolgt / so hätten Ihre Lhurfürstl .
Durchleucht guoaä ^ unLlurn sc ^ Lracionis scuäi ad ^ IIoclio , als
höchst beschwährt / das KcmcäiumKevisionjs ergriffen / und so
lang standhafft fortgesetzt / biß daß endlich obgemelte Frau
Gräfin von Vcdlcn ihren Unfueganerkennend des Lämmer - Ge¬
richtlichen Processus , nach Anleitung der Beylag lud t>si o 1 z . , sich
begeben / und wie sie in Gefolg der vorberührter L -rmci ^ I - Urtheil
gegen Ihro Lhurf . Durchleucht und den mit - beklagten Herrn
Graffen von virmonä vor dem Lhurfürstl . Lehenhoff / racione
ususfrucIüs , schon gehandelt / also auch / rarione tesiLr <irjonis
keuäi ab ^ Iloclio , die Sache alda eingeführt hätte / immaßen
diese annoch Rechts - hängig und dahero die Frau Gegnennne die
pr ^ uäicial Entscheidung umb so mehr vorhero abzuwarten schul -

l
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big wäre / weilen zuvorderist zu äeciäiren stunde / ob dieallen -
fals vorhandene ^ lloäiaÜL der Verwittibter Frau Gräfin von
Vehlen oder aber dem Grasten von Virrnonä und nunmehro de¬
nen / so ihr Rcchtvon ihm Herleithen / zuerkant werden dörfften :
LsusLenim , gusk prius facir prXMäicium alceri lici , priusäilcu -
rienäa clk , (7s -r/. // />.

E6 wurde aber demnach / wan auch schon diese (^uXÜio pr .-x -
iuclicializ nach ihrem Wunsch außfallen dörffte / dieselbe nichts
destowenigcr Ihro deSfals zu haben vermeinende Befügnußan -
nochvorhersnrit denen darüber billig zu . vernehmenden Virmon -
ülschen Erbgenahmen / in Erwegung / daß vor äeäucirter maßen
selbige so wohl IN tenäLlibu8 , als Xlloöiativuz haubtsächlichin -
rciellutzuftyn / von ihr anerkant worden ftyen / außzumachen
haben .

Wan nun vorbesagten LxceprionibuLroriäLclinaroriisaNNoch
hinzu komme / daß / wan auch gesetzt / gantz und zumahlen nicht
eingestanden / gegenwärtiger Handel wegen seiner Natur / und
einschlagenden Umbständen nach / nicht an den Kburfürstl . Lehen -
host gehörig wäre / deweniger nicht Sr . Lhurf. Durchleucht /
als einem deren vornehmsten Reichs - Gliederen / das ? rivi ! c?§iuln
InüänciT ^ uÜncgLjjscom ^ criren müste / und solches Höchst - De -
roselben umb so weniger per lalrum entzogen werden könte / semehr
das Höchste Gericht durch die Reichs - Satzungen dahin ange¬
wiesen seye / dergleichen privilcgjL äcamum aus das genaueste zu
beobachten / so würde die Frau Gegnerinne von selbsten ermes-
sen / daß ihre übelgegründete Klage an dahesige Stelle noch zur
Zeit aufkeinerley Arth und Weiseerwachsen seye .

Ob nun zwarn jctztgedachte Lxccprionc§ in sure Lc fL <5ko mit sol¬
chem Bestand erwiesen wären / daß man keineswegs verbunden
seye die Haubt - Sache selbsten zu berühren / so wollejedannoch
zu höchsten Ehren des Preißl . Gerichts cirrä guoävis prLkjuäiciuin
Lc luv expreÜL relervacionc äe non conreüanäo bircm , negue con -
kenricnäo in 5orum Lhurfürstl . Anwaldt annoch ein übriges
thuen / und pro informarione unterthänigst ferner vorgestellet
haben / was gestalten der Herr Grast von Virmonä , nachher
gegenteilig eigener / insuprLäiQLäuppIicarionc §pbo : Mit die¬
sen und mehr anderen -Vcguiücis : gethaner Geständnuß / den
Lehenbahren Ritterfitz l-ialsäunck in ^ nnoi / ^ ^ . mitLehenherr -

^ " lichem



liehen Ocmlcnlu von denen Eheleuthen von Zoääcngekaufft habe .
EskontealsodiesemnachnichtinAbredegestellttwerdm / daß

oberwehnter Herr Grass von Virmonä ^ ?imu8 keuäi acomrcnz
gewesen ftye .

Nachdem nun derftlb ohne hinterlassene Leibs - Erben dasZeit -
liche verlassen hatte / so wäre denen kundbahren Rechten nach die¬
ses Lehen Sr . Lhurfürsil . Durchleucht anheim gefallen .

Es wären also Höchst - Dieselbe o ^ cimo maximo stu-ebeftrgt
gewesen / nach dessen Msterben von diesem erledigten Lehen ? o8 -
telHon ergrer' ffen zu lassen / wie solche unterm 25 ten ^ ovcmdt ! 8
gleich nach dein Todt deS'Herrn Vas^ üj auß besonderen ! Sr . Lhur -
fürstl . Durchleucht gnädigstem Befehl in Höchst - Dero Nah¬
men durch den Ambts - Verwässeren ? io°ni8 und scheu Le¬
hen - Ltorenäcb. re )' ergrisstn worden seye .

EshabezwarndieFrauGeg -n' riniiedafürgehalten / alswan
djesseilhige llolleüio vrriotä L: violcnca wäre / undvon denen Oo -
t2 onl ) U 8 einem Lpoüo vergliechen würde / diewellm ( ! . ) wegen
der von ihr ergriffen seyn solle .nd - annmßlicher lloL / i - on , keine
lloüeüio Väcua gewesen / so d .m ( 2 . ) cx sure rn vo 'rai - duL
§pdo iimo raöicaro das ssis Kcccncioni8rLr ! Qncävtj8jij' .irOmmL5
LcguXlluum ihr zu statten komme / mithin auchallenfalö ( 2 . ) die
^ UociiLliaä keuäLiidus zuvordrist te ^ alirt werden wüsten .

Wan man aber diese Schein - Gründe etwas genauer befeuch¬
te / so würde deren Unerheblichkeit mit dem ersten Anblick in die
Augen fallen .

Angesehen guoaä imum im Heil . Römischen Reich beyallen
Lhur - und Fürsten / Geist - und Weltlichen solch üblich Herkom¬
men und ? ^ X ! 5 lN ! Schwang gehe / daß ein Lehen - Herr ümn
I ^ ineL Väsiül al) 8gue lltL' l' eäwu8 ? cuällllhu8 MOIXUI die llollclllon
seiner hinterlassener Lehen - Gütheren a ^ ^ -chenstire / ohngeach -
tet dieselbe seine Eigenthumbs - Erben rnnhaben / welche alsdan
^ oli cvacuarioncm l ' oüellianix ihre vermeinte Sprüch und Ge -
rechtsarnb / vermittels ordentlichen Rechtens / wider den LelM -
Heunäocireninüsten .

(7o -rssio . r/ . izo .
Welcher Meynung die mehrist - und bewehrtiste kcuäiüen und
Rechts - Lehrere beypflichten / und zwarn

z . -r . 7 . 7 .
Mvo

r
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Älwoeksagt .' kiniraOenerarione ) licec Domino Al) 8gue u ! ! a cira -
rione ? cu6um L ^ s»reticn6ere 5ua aurttorirare , eciamli exrraneus liX-
re8in ^ oilctlior , e6c , guoniam omnis vircu8 ^ o6etlioni8eju8cKcx -
rinLka ., cum ^ uri8 fomenrum non laal^ ear , guoci ^ riu81aLl ) cIi»3c -
j ^ cocor ^ oralisc ^ nrümeU ^ otlelüoLecenucL , cuinullo jureIaLre8 ,
invico Domino ^ ^ okeU: iniaXrere , c^ uam 8cnccnriam a ^ broba -
verunc

L/ e 9 . / ec? . 9 . -r . 18 .
zoi . . <5^

(7s /r/ ? L4 . -r . 2. ; . V ' ^ s / . z .
Dtri6icik : 8i Vasaüus neminem ex LAnacione VLlaHiaefunQihL -
l, uic in eo succeüurum , keucium i ^ lo ^ ure 36 Dominum reverri -
rur , L ^ couc ^ uLmvis ulcimi Vasalü laXreöe 8 tuillenc in ^ oileUione
keucli conrroverli : kamen omni 8 vircu 8 ^ oUeiIioni 8 exilienki 8 3 ^ uc1
ta ! c 8 k ^ rec1 c 8 e 6 erconsum ^ kLexLjacrcione keuäi , Lc: ti 6 nicokcuäo
Vasallus oüiium occluciac , guocl ^ oUic Dominu 8 ^ ro ^ riLLucl ^ ori -
rare inb , e 6 i : Keu 8 ner loc . cic . u ^ i j) Iure 8 reserc , dergestalttN / daß
auch in solchem Fall / der Lehen - Herr diejenige / sosichihmwi -
dersetzen / mit Macht und gewaffneter Hand abtreiben könne /
ohne daß nölbigseye / den Ober - Richter darumb zu belangen /
odereinige Urtheilabzuwarten .

/ 2 . 1 . 9 . 9 . -r . ! 8 . ,
V ' lO . /r . 2. 7 . V " ( Hs -r/ I' n . -r . 14 . ^ 0 / . I .

Wcßenthalben anhero nicht einschlage / waö gegenteiliger Sach¬
walter 6e 8 ^ oIio ,̂ so daN / guoä ^ oile8lio non fueric vacua , leä
vioIenra ^ er ökocLkciica OenciLliL ^ dahlN geschrieben / ^ uia Do -
minu8 keucli 6ikctÄoinvacien ^ remciLkam in keuäum non cenerur ex

I . . 8igui8inkLnc3m . (I! . Dncievi .
n . ir . 1^ / . i .

Maxime cumkeuäo j) cr incericum Lenerarionis tinico , Dominus
nonmcxiocivüicer , le6LL « arurL ! irer ^ o8tic! eLr , cum ^ oüe8tio na -
curalis Vasaüi änica tic , Lc a civili Domini i ^ 5o taÄo arcräÄA Lc
conloliclakL .

2. . 10 . -7 . 14 . ( 5^ c .
Es seye also weit darvon / daß an Seithen Sr . Lhurf . Durch¬
leucht ein 8poIium ober I ' urbarion begangen worden seye / sondern
im Gegentheil wäre vielmehr offenbahr / daß die von der Frau
Gegnerinnen so hoch heraußgestrichene / von ihr erst anmaßlich

L er -
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ergriffen seyn sollende ? osse86ou dergleichen Fehlers mit weit bes¬
serem Recht beschuldiget werden könne / äcliLience euim I. incL

? oüe§6o kcuäi iplo la6bo 6nc ulla appccheuiioue aä Dominum 6c -
volvirur , a6co , üc uuüum 6c me6mm iurcc ^ o6c86onem 6c6uuÄi
Valalli üc Domini , omui8guc äppceheulio mc6io cempocc ab alio

6r nuÜÄ , Lc a68guc eÜccäu , ac pociu8 acIu8 curbacionis ,
t^ uam polle86o cculcn6a ^ i6cogue pecmillum 6c Domino potlc8 -
6onem calicccah alio 6ne suci8c6c <IuoccupLcLMpropciLäur6ori -
race ccrinece , 1iccrj6mcrL6LcemLlmo8 6ar .

4 . / / n . i . -2 . -. 8 .
Welches alles in hiesigem Ertzstifft Aöln umb so gesicherter ein¬
treffe / weilen der Kayser Lacolus i v bereits im Fahr 1 ^ 72 . mit
deren anwesenden Fürsten / Graffen / Freyherren und gesamten
Ständen des Reichs eingehohltem Rath / und einmüthigem
Schluß gantz wohl bedachtlich / und auß gewisser und sicherer
Wlsienschafft erkant / gesprochen / und verordnet habe / daß /
so osst ein Lehen - Mann des Ertzstissts Löln abgehet / und keine
Männliche Lehens - Folger hmttrlaffet / alsdan solche Lehen¬
rührige Güther / Städt / Flecken / Vestungcn / Schlösse /
Renthen und Gefälle einem zeitlichen Ertzbischoffen ipto huAo an¬
heimfallen / und Derselb sich der vollesüou durch eigene ^ ur6o -
ricät / ohne einige Erkäntnuß / Urtheil / und Dec >6ou ohnge -
achtet einiger Widersetzlichkeit / oder Einrede / auch aller Ge¬
wohnheit / so dagegen vorgeschützet werden mögte / und pco Ooc -
rupcela zu achten seye / näheren solle / und alsodieVerwandte /
so sich prv LomcLäiLtocjhus darstellen / ihr vermeintes Recht / ob
sie wollen / in pericocio außsühren müssen / welche Lacolmische
5LUlÄiou und Verordnung mehrere Römische König - und Kaysere
bestättiget / cou6cmirt und erneuert / mithin unter anderen Wey -
landIhro Kayserl . Majestät l . eopoI6u8 dem Hochpreißl . Läm¬
mer - Gericht im Jahr 1682 . anbefohlen hätten / daß solches sich
in juäicauäo darnach richten und achten solle / damit Ihre Lhur -
fürstl . Durchleucht und Dero Ertzstifft dagegen nicht beschwäh¬
ret werden / wie dieses auß der Beylag lu6 d^ co 14 . des breiteren
Inhalts zu ersehen seye .

Das zweyte kunäamcnc , was maßen nemblich der Frau Ge¬
gnerinnen ex ? LÄi8 DocLli6u8 ein sci8 cerenrionis lLtionc Doci8 , illa -
roi um , Lc meliocacionum zu statten kommen müsse / habe noch We¬
nigeren Grund in Rechtlicher Erwegung . Er -
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Erstens die Frau Gegnerinne / nimmermehr der ihr obligen -

der Gebühr nach erweisen würde / daß Ihro Lhurfürstl . Durch¬
leucht Höchst - Dero Lehenherrllchen Lonlenssm darzu ertheilet
haben / welcher aber nach denen bekamen Lehen - Rechten erfor¬
dertwurde / neccssarmm enim esse Domini Lonlerssum , li ? Lcer
vel aliu8 äocem in 5euUo veiic fcrminTconllicucre .

i i .

Weilen nun zweytens Weyland der Herr Grast von Virmonä
als ein deren Lehen - Rechten wohl erfahrener Herr sothane erfor¬
derliche Lehenherrliche Bewilligung nicht nachgesuchethabe / so
steheallerdingsRechtlichzuvermuthen / daß er in ? L «Äi§ Docalss
dusankein su8 iccencionis in l) OM8 feuäalibuz gedacht habe / im -
maßeu deren auch darinnen mit keinem eintzigen Wort Meldung
geschehen seye .

Es seye zwarn drittens nicht ohne / daß in dem anmaßlichm
Hxcl ^ ctu ? L ^ioinm Dorälium enthalten / was gestalten im Fall
der Herr Hochzeiter ohne Leibs - Erben mit Todt abgehen würde /
alsdan der hinterlassener Frau Wittib alles dasjenige / was sie
erngebracht / nebst der Halbscheid alles dessen / was bey stehender
Ehe äccjunirt / und gewonnen / und benebens die versprochene
Morgens - Gaab / wan sie solche nicht würcklich empfangen
Härte / wie auch die zugebrachte 8ooo . Rthlr und die Wiederkehr
ää i6ooO . und was der Hochzeiter ihrgeschencket / außgekehrt
und verabfolgt werden / und biß daran solches geschehen / und
ihr dieses völlig abgeführt / sie die Güthere abzutretten und ein -
zuraumen nicht schüldig seye / sonderen biß dahin in völligem Be¬
sitz aller Güther rühiglich belassen werden solle / nichts desto -
weniger könten

Viertens / nach Meynung deren Rechtsgelehrten / unter dem
Nahmen : Aller Güther / die Lehen - Güther nicht einverstan¬
den werden / wie solches bezeuget

- . . er / . i109 .

Dahero vor wie nach wahr bleibe / daß der abgelebter Grass von
Virmonä in oberwehnten Ehe - kaNen an dieselbe nicht gedacht /
vielweniger sie darinnen einbegriffen habe / welches auch für -
nemblich dardurch bestärcket werde / dieweilen

Fünsttens die Grasin rarione äoti5 illacorum anderwärths
in ^ Hoäiaübuä hinlängliche Sicherheit und Außkommen habe /

! bey
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bey welchem Fall bey untergebenen Lehmen kein ^ rccenüonir
abermahlen Platz finde .

z z6z . V '
Gleichwie nun aber

Sechstens offterwehnte Gräfin mehr andere ansehentliche
Güthereannoch occu ^ re / deren Werth und Ertrag die anmaß -
lich eingeklagte / sowohl Oocai - als Wiederkehrungs - Gelder
nocorieweit übersteige / so könten Se . Lhurfürstl . Durchleucht
keineswegs ermessen / unter welchem Schein Rechtens man sich
einfallen lassen dörffe / auf die eingeklagte Lehen - Güther auß
dem blossen jure recLncioni8 einige Ansprach zu machen / cum uxor
( luppoliri8ncmpcüipponencii8 ) pl-oüoce vel alii5 rebus nonpoz -
liromniaöL univerl ^ douLmarrci occupareLc recincre , leäpolliccle
mulci ^ homseljgel ' eunum ? rL' 6iumExmelioribus ulgueac ! concur -
rcutcm guLmiraccm Lcsüiimarionem üoci8 , vclLliärum rerum .

r. . -r . r. o . G ^ c' .
Gesetzt nun j^ der lieber Wahrheit aber unabbrüchig ĵ daß

Siebentens auch allen ungcstandcnen Falls der Frau Gräfin
ein ju8 rcceuriomL in denen Lehen - Güther gebühren könte / so
müste jedoch diesilbedarzu sich vorhero ^ uabhciren und erweisen /

, daß die Oo8 so wohl / als Wiederkehrungs - Gelder würcklich ein -
gebracht / und in mibtaccm kcuäl verwendet worden seyen .

r. . (7s /rc?/ . r. 8 . -r . 8 i Z 7 .
Wie imgleichen

Achtens daß die angebentliche ^ elior3cione8 am Lehen - Guth
I^ ulsclunclc geschehen seyen ; opU8emmcüe , uc Vas^ IIus auc blLrcs
c ) U8 , aliguic ^ meliorLrum aur mipenbum fuiÜcoÜenc .l 3 c 6cüocc 3 r ,
sive 3genäo live cxclpicnuo impenla .̂ llegenrul' , <̂ ui3 non pr ^ lu -

' muncur .
i o . co ?r <7 / . 4Z . ?r 165 .

Das dritte gegentheiligeö Obmomm bestehe in pi^ cen l3lcp3 -
larione kcucialium al) ^ 1 ! oüia ! ibu8 , weilen aber solches in luprä -
ücÜuÄi5 würcklich sein ZielundMaaß erhaltenhabe / sothaten
Se . Lhurfürstl . Durchleucht sich dorthin lediglich beziehen / mit¬
hin kürtzlich erhöhten / daßzuvordrist die obschwebende () uLÜio -

, NL8 ^ rXMÜiciäIe8 so wolst relficÄu der Verwittibter Gräfin von
' Vclücn , als auch deren Grässlich - Vn ' monclischm Erbaenahmen
außfündig gemacht werden müßten / biß dahin aber solches ge -
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schehen / dieGrästn von Virmonä keine IcgicimLdonrrLäiÄrixseye .
Diese fast nembliche Bewandnuß habe e6 mit dem Lehen -

Guth ^ o ^ ^) cn !i>rolck , und werde durchauß in Abred gestellt / daß
besagterGrastn darZU einige ^ c5tioucom ^ ecire / ac üius ^oriricx -
cc ^ cioucm , cua non luccrell , giuam a ^ ^ ellLnr licis ünirL .

Sonderen e6 habe sie vorläuffig diese Sach als eine ( ZuXÜio -
riem alcioris inäLgiois mit denen rcsi) c6livc Virmonä - UNdOxcn -
ttlrnischen piäci - LommitHrischen Erbgenahmen außzumachen /
welchenmechst Ihre Lhurfürstl . Durchleucht derselben auf alle
Weiß zu recht zu stehen gnädigst erbietig seyen .

Daß nun aber Höchst - Dieselbe ümca. Ocucrarionc dieses Le -
henguths Besitzes sich genäheret hätten / darüber beziehe man sich
in j) l' o6cul8 uriljhus aus dasjenige / was schon bereits
von denen gemein beschriebenen Rechten / Kayserl . undKönigt .
Urtheilen / San -Lionen und Privilegien / fort dieser Lehen - Kam¬
mer üblich - wshlhergebrachten Herkommen / außführlich er -
wehnt worden / mit diesem angehengtem Zusatz : mas maßen Ihre
Lhurfürstl . Durchleucht darzu umb so stattlicher befügt gewesen
seyen : wodiesesLehen mit einem erklecklichen consencurten Schul -
den - Last benentlich dem tter ^ egischen LL ^ irali aä 14000 . Rthlr /
so dan dem Illüschen aä 2200 . Rthlr retfcLtive behasst gewesen /
und annoch ist / bey welchen nachdencklichen Umbständen Sr .
Kurfürstlichen Durchleucht nicht verarget werden könne / daß
Höchst - Dieselbe als ein getreuester ^ ämimüracor Lonorum Lc -
clcÜX dasjenige verfügt haben / was Ihro in denen Rechten er¬
laubt ist / und worzu sie nach Dero höchsten Ambts Obljgenheit
LäcouicrväuäumillTtum Dominium Dircäkum ^ rcüi - LnilLO ^ a -
rÜ8 verbunden seynd .

Gleichwie nun Lhurfürstl . Anwaldt all - demjenigen / so per
cx ^ rellum dabcy nicht berührt worden / per ( - cneraliL comraäi -
cenäo , nochmahlen comellirt / daß die vorerwehnter maßen biß
dahin außgestellt gebliebene Erklährung iu eauür Prmcipäli kei¬
neswegs ex äiKäencia Laul ^ ( wie luo loco LccemnoredargethaN
werden sollen ) sonderen der Ursachen geschehen / weilen Seine
Lhurfürstl . Durchleucht der Kayserl . und Reichs - Lämmer -
Gerichtliche surisäiLlion in gegenwck' tigerSache gar nicht ümäwt
zuseyn / vestiglichüberzeugt / Höchst - Dieselbezweiffeltenalso
keineswegs / sonderen lebten der vollkommentlich - rechtlicher

1 Zuver -
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Zuversicht / ein Preißliches Lämmer - Gericht werde von sech¬
sten geneigt seyn in dieser Sachen sich aller Erkentnuß umb so
mehr zu enthalten / als Höchstbesagte Ihre Lhurfürstl . Durch¬
leucht sich ferner keineswegs einzulassen vestiglich entschlossen
seyen .

Gegen diese so begründete Lxcepcione8 hat von Seithen der
Frau Gräfin von Virmonä Sachwalter weiter nichts / als
dieses / perKeccilüm eingewendet werden können / daß es ihrer /
in sich jedoch irriger / Meynung nach dermahlen auf das nuäum

? oüelIioni8ex unä , UNddieäpoliL Lc ^ url) ÄcIOne8cxaIcerL
parce lediglich ankomme / beydeS auch kccunclüm narraca Lcpro -
bara Lhurfürstl . Seiths nicht habe können in Abred gestellt / son¬
deren eingestanden werden müssen / und darzudie jul^ üiLiodes
Hochpreißl . Lannner - Gerichts cx l. . un . L . (I>uanc! o impctacor ,
nach der bekenter praxi gnugsamfnnäirtseye / ein oderzwey mit¬
tels der Post erlassene glimpfliche VeschwährungS - Schreiben
an Ihre Lhurfürstl . Durchleucht Höchste Persohn aber keine
IH8 pcnäentiLm würcken können / dahingegen das übrige Lhurst .
Vorwenden inLicioteinciagine beruhe / worüber feine Frau prin -
cipalin PUtgLropriu8 5poIio LcevacuLtopollcllorio des ( kompeten¬
ten Rechts - Standes sich niemahlen entziehen werde / dahä o dan
MitOeneralem Widerspruch guorumvi8 OonttLNorum die ? alico -
liam cum cleclaracionc in pcLnam L5 conäcmnrictone in cxpenlrrs
gnädigst fürdersambst oh concutrens Privilegium LLuüe äL ? cr -
LonX ergehen zu lassen / gebetten :

Diesen Ordnungs - widrigen Kccel8 hat Lhurfürstl . ^ gcnc
ah ^ Äi8 zu verwerfen begehrt / m evcnmm auch / weilen dardurch
die eingewendete Lxccprionc8 nichtcliclirtwerden können / inhicc -
iLtL ptocelliarione cle te non incromicccnüo , nec ullaccnu8proro -
ganäo per mcra Oencralia negaci suri8 Lc ha6l: iconctaäiLirt / Und
vorherigen hxLc.>pcionihu5inhan ' irt ;

Es ist nicht dieweniger unterm 2 0Äohli81 / 48 . einepati -
41 . roria plena tuh 42. . beygehend zu Vortheil der Frau Gräfin von

Virmoncl gegen all - Rechtliche Zuversicht erfolget .
Wie nun dardurch / besonders aber auch durch die Reichö - Lon -

llicmion8 - wiedrige Verwerfung der höchst - befugter Lxeeprionis
kori ^ ullregLli8 , als wohl deren Kayserl . äanÄionen und Rechts¬
kräftigen Urtheilen / so dan auch übrige avgemaßle null - und

nichtige
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nichtigeErkantnußdeöKayserl . undReichs - Lammer - Gerichts /
Sr . Lhurf . Durchleucht zu Löln / als wohl gesamten Reichs -
Ständen ein ewiges pr ^ juclicium und Beschwahr zugefügt wor¬
den / haben Höchst - Dieselbe anfänglich dawider das in denen
Reichs - Lonliimcionen / absonderlich aber in jüngerem Reichs -
Abschied vom Jahr 1654 . § . 124 . und 12 ^ . heylsamlichverord -
netes Kcmccüum Keviü' onis zu ergreissen fich gemüßiget befun¬
den / solches auch / in Krafft ertheilter gewöhnlicher Vollmach¬
ten / bey Sr . Lhurfl . Gnaden zu Mayntz incerponixen lassen /
Hoch - Dieselbeaberdaraban Seine Kayserl . Majestät so wohl /
als an obgedachtes Höchst - Deroselb und des Reichs Lammer -
Gericht / Vermög der Anlag sud ^ ro4 ; die behörige k^ orikca - d^ . 4 ; .
rion und Verkündung gethan / der bevollmächtigter d^ orariuL
Oolkre hat anbey lnrra currens ( ^ uaärilnellre mit Vorbringung
sothanen Oenunciacions - Schreiben / auch Original - Quittung
bezahlter surium OancellariL , in Krafft exkibirter zureichiger
Vollmachten / das gewöhnliche juramenrum Kevilionis inani -
masSr - Lhurfürstl . Durchleucht / undHöchst - Dero nachge¬
setzter Regierungzu konn , welche diese SachalS ^ ävocams Oaul'a:
nunmehro weiter inllruirt / wie nicht weniger die gewöhnliche
Oaucion cle tolvenäa Zurnrna tuo rcmpoiecicrerminanöa , zu prrc -
lliren / nachAußweiß derBeylag5u ^ ^ ro44 . erbotten / so dan dl . 44 ."
zu Einbringung des i ^ lbelü Kevchonis , welcher wegen aytringen -
den und sonstigen wichtigen Geschäfften / wie hernächst bescheini¬
get werden sollen / nicht verfertigt werden können / eine Frist von
zwey aä drey Monathen begehrt / mithin haben solchemnach die
kormalja ^ eviüonis ihre ohngezweisselte Richtigkeiterlangt ;

Diesem hat auch von Seithen der Gräfin von Virmonä mit
Bestand nichts wiedersetzet werden mögen / sonderen es ist bloß
allein per kcccü 'urn angezeigt worden / daß in denjenigen Fällen /
da die ^ ppellacion äe jure OolT^ muniverbotten seye / daS Kcmc -
clium Kcviüoniz gleichfals cclliren müsse / und dahe das ergan¬
gene kiLnäaruln , und die darauff erfolgte Urtheil lediglich das
pollellorium conccrnire / und in dem Betracht Sr . Lhurfürstt .
Durchleucht das pecicorium jederzeit bevor bleibe / dl' ekcvition
per Irivialia ^ urj§ offenbahr ohnstatthafft seye / und dahero mit
Verwcrffungder / durch I^ orarium Oolkrc incroäucirter Kcvition
das tvlanäacum äe cxe ^ ncnäo zu erkennen gebetten .
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ObwohtennutrvomThmfl . bevollmächtigten ^ orArio Oollbre ,
da der cxaävcrlo formirter l^ üogiliischer ^ ccel8 vondemin ^ uäi -
cium Mit äeäucirtenHaubt - ObMo , nemblicl) von denen gegen
die Lammer - Gerichtö - Ordnung / jüngern Kayserl . Wahl - La -

. ^ icularionen und gegen die Lhursürstliche von mehreren Römi¬
schen Kayseren bestätigte 5 auÄione 8 , Declaration ^ , undRechtö -
krässtige ürtheilen verworfenen Lxce ^ cionibu8 koricleclinarorÜL
nichts gemeldet / diese gleichwohlen unter mehr anderen ein Haubt -
Oravamen abgegeben / und dabero gegenwärtige Sache umb so
mehr ohne den geringsten Zweifel cum eücÄu lusscutivo Kevilibel
gemacht / als dadurch Ihro Lhurfl . Durchleucht eincumomni -

st) U8 Im ^ crii 5 caril ) U 8 commune ^ rL ) uäicium Lc äamnum nu ! ! o ma -
äü l-cnrnäbile zugezogen würde / dem ohnehin ohnschlüßigen Kccesä
^ ci (Hcue ^ ÜL conrl Lciicirt / und seine Vollmachten und andere Ke -
cognolcenÜL ex OEcio ^ ro I< ccogniri8 anzunehmen / übrigens
aber biß die Urayuciiciai - Frage rarionc 5ori IN Kevisoriocicciäirt
seye / IN suäicanäo still zu stehen gebetten worden .

So ist jedoch nicht diewemger ohne einige darauf gemachte
Rechtliche Kcüexion vor Einbringung des ame Irrtum colleeli
Termini ^ roäucirten 1. ihel ! i unterm 2Zten vorigen Jahrs /

N . 45 . Wider all - bessere Rechtliche Zuversicht die lud lx' 1-045 . nebenge¬
hende Urtheil ergangen / wodurch demLhurfürstl . ^ gcncen ^ cc -
pkani , mittels Verwerffungdes in dieser so genanten ^ ^ oüen und
summarischen Sachenvermeintlich unstatthaften l < cviti0N8 - Ge -
suchS / glaublicheAnzeigzuthuen / daßdemaußgangen - verkündt -
Ulid rc ^ roäucirteN ^ lauc! aro , Und dcnen daraufaM2llcn OÄobris
1748 " " / und 2ikensLnuLiiinechstabgeflossnenJahrs ergangenen
Varirori - Urtheilen gelebt seye / Zeit einesMonathspro ^ crmino ^
? roro ^ acioue angesetzt / mit dem Anhang / wo er dem also nicht
Nachkommen werde / daß es alsdanm ? un6lo ? crna - beygedach¬
ter Urtheil ^ ure bleiben und das I^ anäarum äe cxcgucuäo ohne
weiteres Anrufen auß der Lantzleyverabfolget werden solle .

Jmmaßen dan auch unterm i / tm julii durch eine nähere Urtheil
1^ . 46 . lud » d^ ro 46 . beygeheitd das gebettene tvtanäacum cie cxegucncio

würcklich erkent worden ist ;
Seine Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln haben vors Preißl .

Kayserl . und Reichs - Laimuer - Gericht stetshin all - gebühren¬
de LonliÜLraciou und Achtung getragen / selbiges dessen auch

mehr -



mehrmahlen überzeugt / mithin desselben Auffnehmenund stand ^-
mäßigen Unterhalt nicht wenig befürdert / zugleich aber auch auf
selbiges das Veste Vertrawen gesetzet / daß e6 nach Maßgab der
Karnmer - Gerichts - Ordnung deren Reichs - Louttirmionen /
Kayserl . Wahl - ea ^ irulacion , und andere Grund - Besätzen /
auch zum Besten deren Herren Ertzbischoffen zu Köln / und Dero
Ertzstlffts müdesterthellt und mehrmahl bestättigten / gebührend
auch verkündet - und in suäicLnäo zu befolgen anbefohlenen Kay¬
serlichen 8LNÄI0N - OLclLiarionen / und Rechts - krässtigen Urthei -
len sich betragen / dagegen aber die Schrancken der ihme solcher
gestalt anvertrauter futtitz - ^ äminittracion nicht überschreiten /
noch Sie an Ihren und Ihrem Ertzstifft zukommenden Privilegien
und prLlogänven beeinträchtigen / sonderen solche beyzubehalten
sich würde haben angelegen seyn lassen / dahe gleichwohl durch die
UNterM 2tten OÄoyris 1 / 48 ^ « / Und , so daN 1 / ^
stäiiabgeflossenenIührsdr . 8 . sowiderrecht - alsnull - undnichtig -
lich erlasiene vorgedachte Urtheilen und küanüacen Sr . Khurfl »
Durchleucht und Höchst - Dero Ertzstifft Köln / als wohl ge¬
samten vornehmen Reichs - Ständen ein allgemeines / großes Be¬
schwähr / und ewiges / auch irrej) 3rLbiIe6 ? rLjuäicium zugefügt
worden / bey Gegeneinanderhaltung dieser anmaßlichen Ur theilen
aber mit jener vor einigen Jahren in Sachen der Gräfin von Veh¬
len wider Se . Khurfürstl . Durchleucht / und kurtzhin in Sachen
der Gräfin von Virmonä wider Seine Khurfürstl . Gnaden zir
Mayntz / als Grass - OUeinischen Herrn Vormundt heym nemb -
lichen Kammer - Gericht vorgangener Erkäntnuß / als wohl mit
besagten Kammer - Gerichts auß Kayserl . allergnädigstem Be¬
fehl in der Oäenhncher Sach unterthänigst erstattet / hierunter
nachfolgenden Bericht enthaltener die i< cvilion in dergleichen
Begebenheitklährlichdenen Reichs - Abschiedengemäßzustehen¬
der Erklährung / und selbst eigener Erkäntnuß nicht zu begreiffen
ist / wie solche sämtlich auß einer gleichen klahren Brunn - Quelle
der Gerechtigkeit hergeflossen seynkönnen / sofindenHöchstbesagte
Se . Khurf . Durchleucht sich höchstens gemüßiget / wie ungern
sie auch immer dasKammer - Gericht einesReichs - Oouttirmions -
Ulld Wahl - Lapimlario » 6 / als wohl Rechts - widrigen Betragens
beschuldigen / und darunter einen Jhro sonst eben nicht so ange¬
nehmen Weeg eingehen / bey dermahliger Begebenheit / wohr
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noch zur Zeit kein zureichig - und bequameres Mittel Ihre beson¬
dere/ und mit übrigenReichs - Standen gemeinsameGerechtsame /
und privileAlLbeyzubehalten / so vielen ewigen und irreparablen
kr ^ juäiciir aber vorzubiegen anscheinet / den Reichs - kundiger
Maßen denen / durch derer Höchster Reichs - Gerichter /
clara , Urtheiten / und andere Verordnungen beschwahrten
Reichs - Ständenzu statten kommenden / in denen Reichs - Sa¬
tzungen nicht weniger / als in der Reichs - kundiger Oblcrvantz ge¬
gründeten Kccursum zu Sr . Kayserl . Majestät und gegenwärti¬
ger Hochlöblicher Reichs - Versamblung zu nehmen ;

Dan daß in gewissen Fällen nicht nur an Se . Kays . Majestät /
sondern auch an gesamte Reichs - Stände / und deren gemeine
Versammlungrccurrirt / und dabey Hülffgesuchet werden möge /
wird wohl niemand dermahligen Reichs - ^ UemariL und dessen
dontticuciomn erfahrener in Abred zu stellen sich beygehen lassen .

Der vonI . uäoItk , einer deren berühmtest - gewesenen ^ lleüoren
unserer Zeit / gestehet solches selbst einiger maßen in seiner surir
Omerali8 Lommencacione ä ^ üemarica p . milai 19 . , und weilen
sothane Fälle zu sseciüciren sich vermuthlich Ambts - halber ent¬
setzen hat / verweiset den Leser aufdes

Und ^ § . <5^ .
So dan auf die seiner Lommencacion des Ends beygedruckte

Oitlercacioncm Inauguralcm Valcnc . I-Iappelü .
Welchem des l-ienrici Llailüiani von 8enclcenbcrAe Oi ^ uiü -

lionc8 cle U. ecurtu aä Lomicia eins mit
Des V . kiolcr8 ^ iüorisch - und Rechtlicher Betrachtung des

kccur5Ü8 wohl beygefügt werden mögen ;
Undgleichwiedieselbe bewehren / daß vomKayserl und Reichs -

§ammer - GerichtderKecui 5u 8 aciLc>miciajm suültz - Weesen / wan
nemblich circa aäminiürarionem suüiciL , Sc ? ormaüa ? roces5Ü8 ^
ve ! circa cran8AreÜioncmI. eAum Impcrii kunäamenraÜum dieDrag
ist / ebenfals statt habe / also ist solches darauß auch gnugsam ab¬
zunehmen / daß das Lämmer - Gericht selbst von Sr . Kayserl .
Majestät und gesamtem Reich bestellet/ diese auch repr ^ lemire / so
dan die selbigem zur Richtschnur vorgeschriebene Lämmer - Ge¬

richts -
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richts - Ordnungen auf gemeinem Reichs - Tag abgefasset / und
ertheilet worden seyen .

OrcjinLcio 1 , 6c 1495 . Vermeldet in
Wir haben auß beweglichen Ursachen einen gemeinen Land -

Frieden durch das Heil - Römische Reich Teutscher Marion auff -
gericht und zu halten gebotten / und nachdem derselbe ohne redlich /
chrbahr und fürderlich recht schwährlich imWeesen bestehen mag /
darumb auch gemeinen Nutzen zu forderen und zu Nothdurfft
ewer aller / Unser und des Heil . Reichs - Lämmer - Gericht mit
zeitigem Rath der Lhurfürsten / Fürsten und gemeiner Versam -
lung auf Unfern und des Reichs - Tag zu ^ orms auffzurichten /
und zu halten fürgenohmen und geordnet / in Form und Maß /
als darnach folget /

^ 66 . § . r8 . Oräinacionis , ub»i V0N Occlararion
der Ordnung .

Daß Kayserl . Majestät darin mit RathundWillen der Lhur¬
fürsten / Fürsten und Versammlung handlen wolle .

Oräinätio Hnni izn . ^>1 . Larolo V . LX ârc .
So haben Wir mit Ewer der Lhurfürsten / Fürsten und

Stände rc . zeitigem Rath und Wissen Unser Kayserl . Lammer -
Gericht / wie daß hievor auf dem gehaltenen Reichs - Tag zu
^ orms iln ! 49Zten Jahr in ein Ordnung gestellt / und nach¬
folgend in vielen gehaltenen Reichs - Tagen zum Theil weitet
öeclarirt und gebessert worden ist / doch mit etlichen nothdürffti -
qenAenderungen und Zusätzen / wie das hinfürter gehalten wer¬
den soll / auffgericht / gesetzet / geordnet ;

ReichS - AbschiedJahrsi54l . § . Zi .
So meinen und wollen Wir / daß Unser Kayserl . Lammer -

Gericht im Heil . Reich / und wie daß durch Uns und gemeine
Stände auf jüngst - gehaltenen zweyen Reichs - Tägen äe -^ nnc »
IZZO . Z . / z . segg . ^ rc . n . auffgericht und geord¬
net ist / im Weesen bleiben solle .

irantLÄ . Pass , I ^ ^ 2 . § . So viel aber .
. Da etwasBeschwährlicheö oderBedencklicheS in derLammer -

Gerichts - Ordnung sich solle ereignen / dieweil solche Ordnung mit
gemeiner Ständen Bewilligung in gemeinerReichs - Versamlung
auffgericht / und beschlossen / daß die beständiglich nicht / dan wie -
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derumb durch die Käyserl . Majestät lmd gemeine Stände in ge¬
mein / oder aber / so viel es die Gelegenheit erleiden mag / den
ordentlichen Weeg der VilÜLcion gemelten Lämmer - Gerichts /
oder sonst / mag geändert und erlediget werden ;

Keecss IZZZ . § . i04 . Ferner nachdem rc .
Lc§ . IOZ .

Demnach haben Wir sambt der Lhurfürsten Rächen / erschei¬
nenden Fürsten / Ständen und Bottschafftern angeregte Ord¬
nungen zu übersehen vorgenohmen / und Unö mit ihnen in der¬
selben etliche Änderungen / LmcnäLcion und Zusatz zu thuen /
verglichen und entschlossen .

krEtacio novX Oräiriacionis (HoliriL 1 ^ ^ ) .
Gemeine Stände hätten solche in allen und jeden ihren Theilen

und ? un <2en mit allem Fleiß erwogen / und Ihro Kayserl . Ma¬
jestät dieselbige durch eine sondere Lonüicmivn zu bestättigen und
zu verkünden / zu xmbliciren und öffentlich außgehen zu lassen /
wiederumb zugestellet .

In lrac Orcün3ri0ne Oamcrali , Lcllruc ^>cr exccllcnriam
ira diciruri . // / . 8 . tcgucnria I^ adcncur :

Es sollen sich auch insonderheit die Beysitzer in Ansehung / daß
sie von der Kayserl . Majestät / auch Lhurfürsten / Fürsten und
Ständen des Heil . Römischen Reichs an solche Hohe ^ uüirien
verordnet / und an ihrer Statt sitzen ;

-knno iHH ^ . § . 2O . tcg . 6c suramenro kerlonarum darncra -
lium , ^ uoä Ll) ance LLtari (ÜLmerL 5o ! ummo 6 o

Weiter ist auch Ihrer Kayserl . Majestät Befehl / daß ihr ge¬
loben und schwöhren sollet / Ihrer Kayserl . Majestät und dem
Reichgetrew zu seyn . Ihrer Kayserl . Majestät und des Reichs
Iuri56iÄion , so viel an euch ist / trewlich zu erhalten .

Welchen Aydt dan biß dahin der Herr Lämmer - Richter /
Herren krXÜäcmen / und ^ llciloreL , fort übrige Lameral - Per -
sohnen schwöhren .

Keccss . Ims) . novits . ^ nno 16 ^ 4 . § . Il6 . enthaltet des Heil .
Römischen Reichs ^ uri ^ iLiion und § . 165 .

Damit aber auch Unserm und des Heil . Reichs Lämmer -
Gericht / als welches Uns sambt Lhurfürsten / Fürsten und
Ständen des Reichs rcprXlemiret / ^lmd nun wiederumb so an -
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sehentli' ch und stattlich erseßtwird / Inhalt - der vorigenReichs -
Abschied und Ordnungen seine ^ uKoricat / ^ urisüiLtion und Ge¬
walt / wie solches gebühret / erhalten .

Dorgemelter Grundsatz des kecursüs wird auch vornemb - und
haubtsächlich bevestiget / durch das Inürumemum kacis

als einem unaufflößlichen Band zwischen Haubt und Glie¬
deren / flntemahlen in solchem unter anderen nicht nur ärc . 5 .
§ . 55 . aliis ^ 6 außtrücklich vermeldet ist .

5i gUL vero OudiLcirLLmrerprcrarionem Lonüicmionum , ae
- kcccüuum Imj ) erii pu !) ! icorum occurrunr ^ rcmircancur aä Lomi -

ria Imperii uuivei salia .
Sonderen auch ferner ^ rc . 8 . § . z . vorgeschrieben sich befindet /

tiL ^ cLMuraucem LomiciaImperii incra lex mcnlcs ä äaro » aciücLcL
kacis , poliea vei o guorier ici publica uciljcLsaucnccellicLLpoüulL -
verir , in ^ roximis vcco Lomiriis cmcnüencurimprimis anreiiorum
Lon vcnruum üetec ^ us , 3.c cum guöguc Oe - - - Ü.e5ormLcione ko -
licirc Lc juliiciLilaxL 8poccu ! acumin juclicio LLmcr » Ii , Lcm limili -
l> u§ ne§ocli§ , guX die cx ^ ccliri neguiveraur , ex commuui 8caruum
con 5en 5uLALcur .

Die bey vorherigen und nachgefolgten Reichs - Tagen vor -
gangene / und in denen Reichs - Abschieden vielfältig enthaltene Er¬
örterung - undAufflösungen deren vorgewesener zweiffelhafftev
Rechts - Fragen nicht weniger / als deren beym Lämmer - Gericht
und sonsten im suttitz - Weesen verspührter MangelenAbstellung -
und Verbesserungen / so dan die zu Beförderung der Gerechtig¬
keit / Abkürtzung deren Rechts - Handle » aber erlassene heyl-
same Verordnungen bestätigen dieses noch weiter / und wan
diesem allem nach darunter annoch das mindeste abzugchen / oder
einiger Zweiffels - Schatten übrig zu bleiben jemand sich bey -
gehen lassen mögte / so muß jedoch derselb in Übermaß sich über¬
zeugt finden / durch dasjenige / so vor und nach bey denen Kay -
ferl . Wahl - eLpicuIacionen außbedungen worden ist ;

Immaßen ohne deren alteren oder vorherigen zu gedencken / bey
denen beyden letzteren Wahl - L ^ iculLciouen jüngst verstorbenen /
und jetzt glorwürdigst ^ RegierendenKaysers ^ rr 2 . F. 4 . allergna -
digst zugesagt und versprochen ist /

Des Heil . Reichs Ordnungen und Satzungen / so viel dem
Reichs - Abschied Jahrs 1555 . und Frieden - Schluß nicht zuwider

1. r. seynd /
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stynd / zu erneweren / und dieselbe mit Konsens Lhurfürsten /
Fürsten und Standen desReichs / wie es des Reichs Gelegenheit
jederzeit erfordert / zu besseren / keineswegs aber ohne Lhurfür¬

sten / Fürsten und Standen auff Reichs - Tagen gleichmäßig
vorgehende Bewilligung zu anderen .
^ Z . 5 . Vielweniger neue Ordnung und Gesätze im Reich zu

machen / noch allein die incer ^ crarion deren Reichs - Satzung -
und Friedenschlußes vornehmen / noch dergleichen demReichs -
Hoffrath oder Lämmer - Gericht zu gestatten / sonderen mitge -
famter Standen Rath undVergleichungaufReichs - Tagen dar -
mitzu verfahren / zuvor aber darin nichtszuverfügen / noch er¬
gehen zu lassen / als welches solchenfals ungültig und unverbind¬
lich seyn solle .

Ferner haben auch Höchstbesagte Seine Kayserl . Majestät
ärr . iz . § . 6 . versprochen / dem Lhurfürsten zuMayntzder
klagenden Standen Beschwahrnuß / wan auch schon dieselbe Ihr
Hauß / Reichs - Hoff - und andere Räthe und Bediente ihrer
Arth nach betreffen / in das Lhurfürstl - oder in alleReichs - LsI -
IcZiL zu bringen / zupro ^ Oniren / undzur veliberäcionzu stellen / -
kein Einhalt zu thuen / noch sonst in dem Mayritzischen
ear'- cellLriLr und Reichs - OllecLorio Ziel und Maaß zu geben ;

Womit beyde nachfolgende und mehrere andere und
^ rriculi übereinstimmen .

Endlich ist auch in besagter vorheriger Wahl -
Kaysers Laroli vil . /ur . 16 . § . 8 . klahrlich enthalten /

Daß Se . Kayserl . Majestät an das Lämmer - Gericht vor
sichalleinkeineeromocoiiLles , Schreibenumb Bericht / oder in -
kibiciones erlassen / eben so wenig auch in parriculari zu gleichem
End an Ihren und des Reichs - Lämmer - Richter daselst / sondern
dafern etwas an dieses Gericht zu erinneren / daß solches von Sr .
Kayserl . MajestätunddesReichöLhurfürsten / Fürsten / und
Ständen zugleich geschehe in Obacht nehmen wollen .
^ Selbigen Inhalts fast ist auch nachfolgender ; . 9 .

Dah§ro dan der bekenter ämllor der Grundveste des Römis.
Reichs ? arc . z . 5 . PLA . milli 2. Z9 . aiüs r. 68 . von
der ^ ulljtz nicht unbillig saget / daß nach dem alten unlaugbahren
Herkommen bey demKayserl . und des Reichs - Lamrner - Gericht
Oarn in Nahmen Sr . Kayserl . Majestät dasRechtgegeben / das

. . - - ist :
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ist : Rechtliche Erkäntnuß angestellt / und nach denen beschriebenen
gemeinen / und Reichs - Satz - und Ordnungen gesprochen werde /
solche Satzungen aber / wornach der Spruch geschieht / oder der
kroccls anzustellen ist / von demKayser und denenRkichS - Standen
ins gesambt gemacht und auffgerichLet werde /

Worauß nothwendig folget / daß / wanvonsothanenHohen
Reichs - Gerichteten gegen diese Satzungen gehandlet oder über
deren Verstand / cinAnstand erwecket wird / demHöchstenLorxiori ,
so dieselbe gemacht / auch das Einsehen / ^ .anurenencL und Inccr -
pr ^ cacion oder Lxccntion nicht in Zweiffel gezogen werden könne /
sonderen gegenwärthiger Reichs - Verfassung und Rechtlicher
Ordnung nach gebühren muß / welches dan nicht nur aus dem / so
beym ReichS - oder vepmarionS - Abscheid zu8 ^ e / cr ZahrS 155 / .
§ . Kartone Oudiorum Oameralium Verordnet / so daN diesem ge¬
mäß bey denen im Jahr 1595 . vorgebrachten OubiiL ^ ameralthus
befolgt und lub n ir . . vermeldet / sonderen auchnachaus -
führltcher durch denInhalt des jüngerenReichS - Abschieds IahrS
1654 . ^ . 1 ^ 5 .

Kanone Ouhiorum Lamcralium ( sow0hldenkeocel§ , als die
'sura selbsten betreffend ) sotten die ^ Üetlores dieselbe hierzwischen
zusammen tragen / reifflich überlegen / und das hierüber gemach -

^ te Loncluüim nicht weniger zur Mayntzlscher Lantzley zu demEnd
überschicken / damit von darauß den verordneten Vilicacoren und
Keviloien davon bey Zeiten Lommunicacion beschehen / dieselbe
sich darin der Nothdurfft ersehen / und bey bevorstehender Vill -
rarton die befundene Mangel umb so viel desto besser examimren /
und abhelffen können / stattlich bewehret wird .

Welchem dan ferner fürnemblich noch beyzufügen ist / was
beyletztmahliger Viiicarion Jahrs 1 / 1 z . den2Oten8e ^ rembri8der
VlücacionS - vc ^ ucarion Lämmer - Richter - AmbtS - Verweeser /
trTliäcnr und ^ ltcüorcs gehorsambst angezeigthaben .

Daß die wenige Jahren über / daß das nungröstentheilSmit
newen ^ üelloren besetzte Gericht wieder in seine -vLUvicat herge¬
stellt seye / keine solche ealur vorgefallen / über deren Entscheidung
die Voranren in PLrces L ^ ualcL gangen / mithin Dubia Camcralia .
entstanden / dardurch aber Decitio i ^ eAtsIacoria vonnöthen wäre /
so hätten von einer Höchst - ansehentlicher Kayserl . eommillion

^ undHochlöbl . Reichs - ViücLrions - Oc ^ uraüvn ein solches anzuzei -
Ivl gen
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gen nicht umbgehen / zugleich aber / was gestalten sie nach An -
leithung des 5 - iZZ . und iz6 . des jüngeren Reichs - Abschieds
nicht allein / falsins künfftige dergleichen Oubia eameraliL auß -
brechen dörfften / dieselbe gelegenheitlich zusammen zu tragen /
und mit denen hierüber gemachten OoncluliszurLhur - Mäyntzi -
scher Lantzley einzuschicken / sonderen alle comraria krLiuäicia
sorgfalligst zu e viciren / jedesmahlen befliessen seyn würden / con -
relliren wollen .

Womit sothaner Vilirarrons - Abschied Z . 84 . soöan der darüber
von denen Lomlnilläriis und VilicLcoril ) U8 erstatteter Bericht vom
18 . Occcmdns I / I / . allerdings übereinstimmet .

Vorerwehnte Besügnusi des KecunüsLäc^ saremÜLdomicir
erhellet nicht weniger klährlichauß dem / so wegen deren Revisio¬
nen / so dan wegenVilicacion des Lamimr - SertchtS bey erwehnten
Reichs - Abschieden / als wohl in der Lämmer - Gerichts - Ord¬
nung / und Kayserl . Wahl - Lapiculacion vor und nach zwischen
Sr . Kayserl . Majestät / und des Heil . Römischen Reichs Lhur -
fürsten / Fürsten und Ständen ftstgestellt / verglichen / und
zugesaget worden ist . Nemblich

Wegen deren Revisionen thlien unter anderen nachfolgende
Reichs - und Dc ^ uräcionS - Abschiede nebst der Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung / Ziel und Maaß stellen /

DerReichs - AbschWzukeZensburbdcänno IZZ2 . rit . r. . § . i7 .
Lamnier - Gerichts - Ordnung cle /^ nno 1 ^ 55 . ^)Lrc I . rir . ZI .

z>arr . z ." cir . zz . § . I . L . z . 4 . 5 - 6 . 7 . 8 . 9 . 2c IO .
Reichö - Abschied zu cie ^ nno IZ5 / . § . LZ . 2. 4 . Sr LZ .
Reichs - Abschied zu ^ UZ8bur§c1e ^ nnoI ^ ^ 9 . § . 6o . 6i . 6r . 6z .

und 64 .
Reichs - Abschied zu NNO IZ66 . F . 80 .

^ ReichS - Abschiedzüllc§en8 !) MA ^ e ^ nnoi 594 . F . 64 . 6 zund 99 .
^ Reichs - Abschied zu llcgcnrbmgäe ^ nno 1 ^ 98 . § . 6r . 6z . 64 . 6z .'
66 . ,67 . und 68 .

Ocx»urLci6nö - Abschiedzu8 ^ e7räc ^ nnoi6OO . § . IZ7 . IZ8 . IZ9 .'
Und 164 .
's . Reichs - Abschiedzull .e§en§burAäe -znno 1654 . § - HZ - l ^ 4 .
12. ; . IL6 . IL7 . IL9 . IZO . IZI . IZL . und IZZ . womit die Viiicacions -
Abschiede / und beyde letztere Wahl - OLMulLrioncs -^ rc . 17 . ein -
stimmcn .

Die
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Die Jährliche Visitation des Lämmer - Gerichts ist jwarn
beym Reichs - Tag zuLoKcnL im Jahr 150 / . cic . 14 . , und her¬
nächst in der Lämmer - Gerichts - Ordnung zu ^ orml» vom
Jahr 1521 . cic . 5 . gegründet und festgestellt /

Also daß solche Kayserl . Statthalter und ^ c§imenr Verrich¬
ten / bey dessen Absonder - oder Abstellung aber zu Äußgang je¬
den Jahrs auf einem nemblichen Tag / den der Lämmer - Rich¬
ter setzen / und verkünden werde / Seiner Kayserl . Majestät darzu
verordnest Rathe / undzween auß dabeybenantenLhurfürsten /
Fürsten / oder ihre Rache beym Lämmer - Gericht erscheinen
sollen / alle und jede des Lämmer - Gerichts vorgefallene Ge¬
brechen und Nothdurfft zu verhören / zu ordnen / zu handle » und
zu versehen / und vom Lämmer - Richter / Beyfltzer und kilcal
alles ihres Einnehmens und AußgebenS Rechnung zu empfahen /
die angezeigte kilcaüsche - und Lanßley - Gefälle zu ermessen und
zuerwegen .

Beym Reichs - Abschied zu 5 j, eyer Jahrs 1526 . § . 24 . seynd
die VilicarorcL des Regiments und Lämmer - Gerichts nebst An¬
ordnung des Tags benent .

Dergleichen Verordnungen der Viliraion halber finden sich
beymReichS - Abschiedzuäu§ 8 burbIahrsi 5 ZO . § . r 4 . r 7 . und 96 .

Und beyM Reichs - Abschied zu kegensburA 6c I ^ Z2 . rir . a . § . r .
1 . z . 4 . 5 . 6 . Sc 7 . wobey unter anderen j . z . verordnet /

Daß das Lämmer - Gericht alle Jahr den Um Kiay an dem
Orth / dahees gehalten / vilmretwerden solle / darzuSe . Kays .
Majestät 2 . eommillLrien / so dan derLhurfürst von Mayntz als
Ertz - Lantzler des Römischen Reichs / und daneben noch ein Lhur -
fürst / jeder einen Rath / darzu zween Fürsten / ein Geistlicher
und Weltlicher / deren das erste Jahr der Geistlicher eigener Per¬
sohn / und der Weltlicher einen Rath / und das andere Jahr der
Weltlich eigener Persohn / und der Geistlicher einen Rath / und
also hinfürter nach seiner Ordnung / desgleichen die klaren /
Graffen / und Städt / auch jeder einen Rath zu solcher Jähr¬
licher Visitation verordnen solle .

Es geschicht nicht weniger deren Visitationen halber sonderbah¬
re Erwehn - und Verordnung bey denen Reichs - Abschieden zu
5 j) cycr Jahrs IZZZ . ß . I .

Zu kegenckurZ l 541 . § . z / . z8 . und Z9 .
kl L Zu
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Zu 5 pcxer ^ nnvlT 42 ^ ^
Zu I^ urnbcrZ /^ nno 1 ^ 42 . § . ^ 8 .
Zu Nürnberg ^ nno 1 ^ 4 ^ . § . ZZ . U !ldZ 4 »
ZU 8pe / er I ^ 44 . L . 76 . und 92 .
So dun zu ^ uAsKuiA § . 109 . HO . und III . bey welch -

letzterem Z . merckwürdig vermeldet wird /
Daß durch die LommilUnen und Vibcacoren gebührende Ein¬

setzung und Verordnung geschehen / waren aber die Mangel und
Ursachen also wichtig / daß sie sich darüber einige Veränderung
zu thuen nicht unterfahen wollen / sie dieselbige an seine Kayserl .
Majestät gelangen lassen sollen . Damit Ihro Majestät die zu
nächster Reichs - Versamblung vorzubringen / und was sich ge¬
bühret / darüber mit sambt den Ständen des Reichs zu entschlies-
sen / und zu verordnen wissen mögen .

Ferner ist auch in der Lämmer - Gerichts - Ordnung Jahrs
izzz . k . I . ric . 50 . § . I . r- . z . Lc ; . deren Vilicanonen halber verschie¬
denes und zu gegenwärtigen kecu ^ ü -; Behaubtung besonders ein¬
treffendes heylsamblich verordnet / und zwarn unter anderen § .

Wo auch einiger Lhurfurst / Furst / oder Staudt einigen Man¬
gel oder Beschwehrd hätte / - so ihm ungebührlich vorn Lannner -
Gericht begegnet wäre / soll und mag eil ! jeglicher seine Pe -
schwehrde den verordneten Oommilliarijz auss den um Tag ivlarcii
zuschicken und zu erkennen geben / die sollen sambt anderen Viüca -
roren derhalben Befelch haben / ein gebührlichs Einsehens und
Kesormacion ZU thuen .

Es finden sich ebenfals Überdas Viliracions - Weesen weichere
heilsahme Erwehnung - und Verordnungen bey nachgefolgten
Reichs - Abschieden zu Kegenshurg Jahrs 155 / . § - 7z . 74 . 75 .
und 76 .

Reichs - Abschied zu y ^ Zahr 1557 . § . 4 .
Reich6 - AbschiedzU ^ uZ8bur§äe ^ nno i ; 66 . § . 79 . 80 . 81 . 85 . 8L /
Reichs - Abschied zu KeAensKurg Jahrs 1594 . § . 9 / . K98 .

Und Reichs - Abschied zu ^ egcnshurgIahrs 1598 . § 59 . und 60 .
Bey obgemelten jüngeren Reichs - Abschied zu KeZemhm g vom
Jahr 1654 . ist§ - iZ7 « beliebet / daß nachcxpcäürtenundauSdem
Weeg geraUMbttN alten Kcviüons - Sachen die oräinairic Vj / icaci -
ones wieder eingeführt / und alle Jahr Inhalts der Lammer - Ge -
richls - Ordnung fort gesetzet / auch weilen von /mno i z8r. . also in

70 .
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gesetzet / auch weilen von ^ nno 158 :. . also in / O . Jahren keine
orcliuLl -j ViiicLriones und ^ evitiones gehalten worden / bey be¬
vorstehender ersten exnaoräinari Visicarion des Kammer - Ge¬
richts von Kayserl . Lommilläriis und der äe ^ mirten Khurfür -
sten und Ständen Abgesandten ein gewisses äcllelNL verglichen /
und in des LhurfürstenvonMayntz Lantzley aufbehalten auch
demselben in Beschreibung zu solcher Jährlicher oräinari Visita¬
tion beständig nachgegangen werden solle .

Z . 1 ^ 4 . istaber verordnet / daß das ^ nnoisiz . begriffene / und
unter währendem damahligen Reichs - Tag vorbrachte von Sr .
Kayserl - Majestät und Ständen des Reichs biß anhero noch nicht
zurVollkommenheit gebrachtes Lonccpc der newen Kammer - Ge¬
richts - Ordnung bey nechstkünfftiger Vilicarion mit Zuziehung
und Vernehmung der ^ llessom / wie auch etlicher erfahrner Kam¬
mer - Gerichts Ntocuracorn und ^ ävocaren berathschlagt / rcvi -
ciirtzugleich alles dasjenige / was bey selbigen IahröReichs - Tag
verglichen und verordnet / eingetragen und das gantze Werck ^ rT -
^ ararorie mit Gutachten also eingerichtet werden solle / daß man es
auf nechstkünfftigen proroZirten Reichs - Tag völlig erledigen
könne .

Die jüngerer exnaoräinariVillcLnons - Oc ^ ucanonVon Reichs
wegen ertheilte 1nllruLlion , uird solcher gemäß von denen äe ^ urix -
ten VilitÄtoriduZ erstatteter Bericht vom Occcmdris 171 ^ . be¬
scheiniget / daß / und wie sorgfältig man bedacht gewesen die or -
äinari vilitLnones des Kammer - Gerichts Reichs - Abschieds -
mäßigwiederumb auf / und in ordentlichenGang zu bringen / durch
nachgefolgtes Kayserliches allergenädigstcs Lommillions - ve -
crccvom ^ 4 ^ " ^ 27 1719 . , soden 26 ^ u selbigen Monaths aä Oi -
ÄLruram gelangt / erklähren Se . Kawserl . Majestät F . ferner /

Sie könten die von so graumer Zeit ins Stecken gerathene oräi -
nari Vilicacioncs und Koviüoncs nichtanders / als einen norahlen /
und solchenMangel ansehen / wodurch / und zwar in dem ersten bey
abgehender so hochnöthiger Aufsicht / alle vorhin mühsam errich¬
tete heilsame Ordnungen ins Wancken gesetzt / in dem andern aber
dem sullitz - Wesen das ohnentbehrliche leztere Lonr ^ Iemenrum be¬
nommen würde / sie wollen also auch dieses kunQs genaue und eyf-
ferige Behertzigung mit / und neben andern Reichs - Tags äelike-
ranäis angelegentlich erinnert haben / und darüber zumahlen Ka¬
none kloäi bald möglich eines statt - und standhafften Reichs -
Gutachtens erwärtigseyn . n In
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In beyden lezteren Kayserlichen Wahl - LapiculLciOnen ärc . 17 . § .
z . scleg . ist wiederumb dieIährliche Villcarion desLämmer - Ge¬
richts höchst nöthig angesehen / beliebet / und fest gestellet / dabene -
ben auch dessentwegen viel nützlich - und schönes vermeldet / aber
all diesen nützlich / schön / und heilsahmen Verordnungen und
Verabredungen unangesehen ist es mit würckliger Vornehmung
deren Vjlicacionen des Lämmer - Gerichts von Zeit erster deren
Anordnung sehr schwehr Hergängen / und deren wie in Loi ^ orc
donttimnonum LametLÜnm zu ersehen / gar wenige / im vorigen
gantzen ä ^ culo nicht einige / und die leztere darzu noch auserordent -
licheimIahr i / rz . mitgrösterMühezum Stand gebracht wor¬
den / aus diesen und mehr anderen sonder Zweiffel sehr erheblichen
Ursachen ist vermutlich auch die von jetzt Regierender Sr . Kays .
Majestät bey der Wahl dessentwegen allergnädigst
geschehene Zusag biß dahin unerfüllet geblieben / und dahe derglei¬
chen Viücacion des Lammer - Gerichts auch vielleicht noch so bald
nicht vor sich gehen dörffte / so folget ja von selbsten / der natürlich -
und rechtlicher Ankeithung nach / daß weilen die Vibcacorcz Se .
Kayserliche Majestät und gesambte Reichs - Stände nur re -
s)> Ltcnciren / währenden sotbanen Viiicarions - Stillstand und
Hinterbleibung in vorgemelten Fällen äcicommirrencesöc
sencacos , mithin aci Lc Lomicia so gewisser Und UNgezwel -
felter der Kecurlus genohmen werden könne / und müsse / wohe
sonsten das Lämmer - Gericht wie in gegenwärtiger Sachen ver¬
suchet worden / durch Überschreitung der mit gewisser Beschrän¬
kung ihm anvertrawter bloßer juüitz - ^ ämimlstÄrion , der denen
Revisoren gebührender Lognirioii , und gar der aci poceltarem
gi8 laroriam LL surL allein gehöriger ^ uiisäicAion ohne
Einsehen und Schew sich anmassen / mithin denen Reichs - Stan¬
den ihre gerechtsame Privilegs , undFrea ) heiten ohne einig überblei -
bendesRettungs - Mittel benehmen / oder doch wenigst selbige bis¬
herigen deren Besitzes bis aufeine so bald vielleicht noch nicht vor¬
gehende Vilülirion gäntzlichentwehren könte / und darzu von de¬
nen selbst / so erwehntes Lämmer - Gericht bestellet / und diesem
eine beschränckte suliräiLtion anvertrawet / der Weeg eröffnet /
und gebahnet würde . .

Daß nun aber so wenigSeiner Kaysirl . Majestät als gesamb -
ter Reichs - Ständen Gedancken und Meinung dahin abziehlen
körine / sondern vielmehr allezeit besonders aber bey vorwah¬

renden



renden ViücacionS - Stillstand / und in vorerwehntenFallen der ^ c -
curl 'u8 aä L ^ tarcm Sc Lomicia UNbeNvhmeN ftye Und bleibe / ist
daraus noch klahrer und handgreifflicher abzunehmen / daß dieVi -
ircLcorcs nicht weniger / als das Lämmer - Gericht all habenden
Gewalt / Macht und ^ m-isäiÄionvonSr . Kayserl . Majestät
und gesambten Reichs - Standen erlangen / und erstere über ih¬
re Villracionö - Verrichtung den unterthanigsten Berichtzuerstat¬
ten schuldig seyn / nach deren vorgangenerUntersuch - undBegneh -
MUNg aber die ViücaciouS - Abschiede Vim I . c§i§ Sc LonÜicucionir
UnlvcrsaliL erstlich erlangen / ja was noch mehr ist / seynd
die Vll 'icLroics in Krafftobgemelten Reichs - Abschieden / beson¬
ders zu vom Jahr 1555 . beyvorwahrender Viüracion
in wichtigen Sachen anzufragen und zu berichten angewiesen /

Daß solches also auch befolget seye / ist zum UberfluS / zuge -
schweigen mehr anderer bey denen Reichs - Handlungen vorfindli -
cher Dcriuälciorum , auß dem bey des Lämmer - Gerichts Viüca -
rion vom Jahr 1581 . ertheilt / undvom luliano ^ LZeussorK
60 -^ .^ 6/r -n . /) . Z57 . beygedrucktem Decreco zu
verlesen / und weilen dieses nicht allein zu Bewahrung obigen
Grundsatzes deS Kccur8U8 aä L -csarcm Sc Lomicia hauptsächlich
cintrifft / und dienet / sonderen auch den in gegenwärtiger Sachen
einzugehenden Weeg anweiset / so haltet man nicht undienlich
selbiges samtdem ^ cxcu bes. ^iLAcnhortt wörtlich dahier einstiessen
zu lassen .

81 mgU 08 clam compromirricur , cum clautulä rcmorä Appclla -
cione , Sc cerrum clt ^ ppcüaciouem a Senrenria compromillariorum
locum non hahcre ^ gUXl irur an Kcvilio locum hahcac . Inciäic ha: e
(ZuLÜio in Viücacione Lamers faöta /znno 8 i , tcä Domini Vist -
racoie8 clum causam remiserum aä Impcrarorcm , ä guo Dccilio
huM () uXÜionj8pcrenäa cllec , ste haben dm I ^ stunii jam äiLti
anni 81 . folgenden Bescheid geben :

In gesuchter Kevitiom - Sachen ^1 . v . gegen Bürgermeister
und Rath zu k . . . . in puncto eingewandter prLMäicial - Lxcepcioy ,
ob nemblich in dieser compromils - Sachen die gesuchte Keviüon
statt haben soll / geben die Herrn Kayscrl . Lommiü'arien und Kc -
vitores auß sonderen bewegenden und wohlbedachten Ursachen die¬
sen Bescheid / daß solcher eingefallener Streit an die ' Römische
Kayserl . Majestät Unseren Allergnädigsten Herrn zuvorderst zu

n gelan -
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gelangen / und Ihrer Kayserl . Majestät allergnadigsteErkläh -
rung / mit Rath gemeiner Ständt des Heiligen Reichs darüber
zu erwarten nöthig / wie - an sie die Herren Kayserl . LommiÜL -
rü und ^ evi lore8 Ihrer Kayserl . Majestät davon gebührliche ke -
länon zum förderlichsten thuen wollen / und soll alsdan nach er¬
langter Kayserl . Erfahrung in dieferSachen ferner ergehen was
recht ist / und wird derentwegen dem Herrn Lämmer - Richter und
Besitzern / wie auch beyden Partheyen selbsten / von wegen Ihrer
Kayferl . Majestät und gemeiner Ständt aufferlegt und befoh¬
len / in dieser Sachen immittels / biß daß solche Kayserl . Er¬
nährung erfolgt / allerdings still zu stehen ;

Daß solchemnach der kecurütt aä La : 52rcm Sc Lomiria auch
cerco moäo ^ und vorangeführter maßen in juüitz - Sachen in
beständiger odlervantz und c^ nociöiLNÄ ? 1LXI gewesen / ist ferner
auß des von Ivlolcr ttillorisch - und Rechtlicher Betrachtung des
Kccnr8Ü8 , als wohl bey mehr anderen ? ul) Iicillen / des mehreren zu
verlesen / ^ mkor der kurtz - und gründlicher Bewehrung / daß
der Kccurlu8 36 Lomicia auch in jullitz - Sachen / so vor denen
Höchsten Reichs - Gerichten venciürt werden / denen Ständen
des Reichs in gewissen Fällen / in ŝ ecie aber in der Luseckc ^ daler
Sach dem Landgräfflichen Hauß Hessen nicht pi ^ ckr ^ rt werden
könne / bey obgedachtem von I^ ucioIK' Lommencacione äMemacica
beygedruckt / vermeldet ? , izi . daß solches ein gantzes ä / i ma von
Lxem ^ üs und krTjucdciis bestärcke / deren selbiger auch verschiede¬
ne / so in frischen Andencken gewesen / anführt .

Von Seithen Seiner Lhurfürstl . Durchleucht erinnert man
sich eines fast dergleichen sehrmerckwürdig / unddahero hierbey
zu vermelden dienlich befundenen l^ uclicii auß eigener Beschicht
deöErtzstisstS / daß / als in Sachen von l-locräe und Konsorten
von LotL wider die Gebrüder und Gevetter von I^ oercie beym
Kayserl . und Reichö - Lammer - Gericht im Iabr 1660 . eine / da -
mahligenHerrnLhurfürstenzu§öln ^ Lxim . » cin . undaufdessen
Anstehen ernewertem krivilegio kie non a ^ ellanllo widerige und
nachtheilige Urtheilanmaßlichabgefasset / mithin solcher gemäß
die Lxecucion commirciret gewesen / höchstbesagter Lhurfürst
sich dagegen bey Seiner Kayserl . Majestät höchlich beschwährt /
und dabeneben auch zum Lhurfürstl . ( ^ ollegio seinen l< ecur5 ge -
nohmen / worauff dieses beym Reichs - Tag zu l( c§enLdur§ nicht

allein
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allein das .Cammer - Gericht in empfindlichen Termins abge¬
mahnet / sondern auch eins mit besagten Herren Churfürsten zu
Cölln an Seme Kayserl . Majestät eine nachtrückliche Vorstel¬
lung übergeben habe / wodurch Höchst - Dieselbe nacheingehohl -
tem Bericht 'crwehnten Cammer - Gerichts prLÜäcoren und ^ llcr -
loren bewogen worden / selbigen den 20 ^ n ^ unü i66l . allergerech -
tigst zu retcrwixen / daß ihrer Bitt in so weit zwarn Statt gegeben /
und den überschickten Bericht / Weitläuffigkcitzu vermeiden / zu
keiner Lommumeacioo gebracht / darneben aber sie erinnert / und
ermahnet haben wollen / daß mit Erkennung ferneren proceü in
dieser Sachen an sich halten / sintemahlen da Lhur - CöllensAebd .
weiter umb ander wartige ^ lanmenemiLm ihres habenden krivi -
legu äe non L ^ ^ eÜLnäo anruffete / sie von selbsten ermessen wür¬
den / daß Se . Kayserl . Majestät Ihro dieselbe nicht versagen kön -
ten / immaßen dan aufnäheres Anruffen Höchstbesagter Seiner
Churfl . Durchleucht den 24km ^ Lrcü 1662 . an Cammer - Rich¬
ter / ptTliäenren / und Beysitzer ein scharsseres Kayserl . Schrei -
ben abgangen / das Churfurstlich - Cöllnische Privilegium äe
non Ä ^ eltänäo dem letzten Reichs - Abschied / und denen Reichs -
(^ onliimrionibus gemäß / ohne weiteres äcrusiuliren / seinem klah -
ren buchstäblichen Inhaltnach / gebührendzu beobachten / und
darwider / obngehindert letzthin eingewendeter ^ louven / den
Herren Lhurfürsten in der KorKscher Sach keineswegs zu be¬
schwähren / sondern mit ferneren procetlen durchauß an sich zu
halten / sintemahlen Ihro Kayserl Majestät relolvirt / Sie
auch Ihre Wahl - L ^ irulLciou dahin verbinde den Herrn Chur¬
fürsten bey diesem Privilegs , und allen desselbigen Inhalt / kräff -
tiglich zu mauureniren / in dessen Louformirat dan ferner Seine
Kayserl . Majestät auf das vom Cammer - Gericht mit weiterer
gleichmäßiger Anmaßung erlaßenes k/lanäarum po- uale äcexe -
(jucnäo 8 . 0 . denen ungeordneten Lxecurions - Lommilläri ^ aller¬
gnädigst und gexechtigstielcriküret haben / daß / gleichwie die in
dieser Sachen ans Cammer - Gericht ergangene Kayserl . Klom -
roriL nicht zu Schmählerung desselben juri 8 äiÄion , sondern allein
zu Handhabung mehrgemelten Privilegs cleuou ^ ellLnäo , als
worzu Höchst - Dieselbe so wohl / als aller anderen des Heiligen
Reichs Standen habenden Privilegien / Rechten / und Gerech¬
tigkeiten / Vermög des Reichs - Abschieds / Frieden - Schluß /

o und
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und Kayserl . Wahl - LL ^ iculätion verbunden / gerichtet gewesen /
als habe mehrgemeltem Lämmer - Gericht umb so vielweniger
gebühren wollen / denaußgangenenKelcri ^ cis zuwider hierin zu
Verfahren / und dergleichen beschwähr - und nachdenckliche 5xe -
curious - ? ioccl8 zu erkennen / auch Höchstbesagte Seine Kayserl .
Majestät / nach Anleitung des Heil . Römischen Reichs Sa¬
tzungen / nicht entübriget seyn können / nicht allein wider den
von Korü die Kayserl . Lnarion Lcl viäenäum Lcauäienäuin te inci -
äiile in ^ oLnam privilc ^ io insercam zu erkennen / sonderen benebtns
auch an ste Oommillarien den Befehl ergehen zu lasten / daß besag¬
ten vonSr - Kayserl - Majestät in Sachen ergangenenBefelcheren
und Erkäntnusten sich bequämen / und der denenselben zuwider ih¬
nen von mehrgedachlen Kays , und Reichs - Lämmer - Gericht zu
5j) e )N' aufsgegebenen Lxecucions - Lommillron gäntzlich enthal¬
ten / und derselben alles des angemaßten Im ^ eci aoren beschehen -
den Anhaltens ungehindert / keineswegs unterfangen sollen /
deme dan die untertbänigst - schuldigste Folg geleistet / und die
angemaßte Lamei -al - Erkäntnuß unexc ^ unt geblieben / wie

^ - 47 - solches alles die Beylagen ädl . 47 . biß ^ . z ^ . incluliveaußführ -
uüzuc lich bewehren .

5 -- - Es ist zwarn im Iabr 1 / 2O . ein nachmahliger Versuch gesche -
jnclul . hen / obgedachte anmaßltche Lämeral - Urtheil vom Jahr 1660 .

zur Lxecmionzubefürderen / unddes Endtödm iOken /^ piibs ein
^ Lnäacum äc excgucnäo auf Weyland damahlige Se . Lhur -
fürstl . Durchleucht zu Löln Hertzog jole ^ b olemcnc selbst erkent
auch außgefertiget worden / welches vermuthlich daher gerüh -
ret / oder daß derzeitige pr ^ liäenc , und ^ llelloics des Lammer -
Gerichtsüber obgedachten Vorgang nicht gnugsamberkundiget
gewesen / oder geglaubet haben / daß nach Abflieffung so vieler
Jahren die Nachricht mit denen über diese Sach benachrichtigt
underkündigtgewesenenLhur - LöllnischenRathen / abgangeu
seyn würde / welch - letzter Fall sich dan auch in der That begeben /
und es dardurch das Ansehen gewonnen hatte / daß der vorgehab¬
ter Kunstgriff schier gelungen wäre / wan nicht die von ttoeräc sich
gemeldet / undmanvorerwehntein derHoff - Lantzley - KeZillr-arur
vorhanden gewesene / durchs Feuerder LomVäräirungaberver -
zehrteNachricht im Lhur - Löllnischen ^ rckivio aufgesucht / auch
vorgefunden hätte / worauf dan die fernere newerliche Lameral -
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Anmaßung Sr . Kayserl . Majestät ^ rl dem SechstenAllerglor -
würdigsten Andenckens geziemend vorgestellt und von Höchst -
Deroselb nachvorgangener derenUmbständcn gründlicherUnter -
suchung / undIhro darüber erstatteter Kelacion unterm 2 / tenoÄo -
bri8i / 2i . an mehrbesagten Lämmer - Gerichts Herrn Richter /
rrLÜcienc , und ^ tleüorn ein geschärfftes nachmahliges allerge -
rechteste 6 kelcrij ? cum dahin ergangen / daß nicht begreiffen könten /
wie von ihnen in dieser an sie wegen des im Weeg stehenden ? ri vi ! c -
gliäe non /^ ellanüo keineswegs äevolvirter und von so langen
Jahren dafür bereits erkenten Sachen 6c novo aufdas vonLoi bi¬
scher Seithen bescheherre Anruffen habe verfahren / und der Aller -
höchstenKayserl . Macht durcheine blosielnünuLrions - korrnatirat
einig Ziehl gestellt / oder über den so offt / und in stiecic aufdie ge¬
genwärtige Sach erklahrten Umbstand eines Käyserl . ? rlvi 1 cgii
von jemand andern / als einemRömischen Kayser einige zumahlen
widerige Auflegung verfochten werden mögte / daherodan auch
ihnen allergnädigst bedeuteten / daß sie in dieser korKscher ? oüe§ -
üons - Sach mit all - weiteren Verfahren an sich und zuruck hal¬
ten / und derenthalben weder die ttocräische ^ goaros , noch des
Lhurfürsten zu Löln Lbdn / oder sonsten einigen Stand des
Reichs mit Lxccucions - und anderen Verordnungen nicht belä¬
stigen sollen / wie solches die Beylag tük» 1̂ . zz . bescheiniget /
welchem dan auch schuldigst - unterthänigst nachgelebt / und biß
dahin weiter nichts ccmiret worden .

Es kan und muß annebens das Preyßl . Lämmer - Gericht / so
weniger befrembden und mißdeuten / daß die Stände des Reichs /
welche durch angemaßte null - und nichtige - Urtheile / der
Lämmer - Gerichts - Ordnung / erhalten - und gebührend ver¬
kündigten / auch zu befolgen anbefohlenenKayserl . privijeAien und
LanQionen / der Kayserl . Wahl - L ^ iculäcion , Westpfahlischen
Frieden - Schluß / oder andern Reichs - Lonllirmionen zuwider be¬
schwärt zu seyn behaupten / absonderlich / wan ihnen mit gleicher
Anmaßung und Widerrechtlichkeit der sonst gewöhnlicher / in de¬
nen Reichs - Gesäßen erlaubt und angewiesener keviüons -
Weeg verschlossen oder abgeschnitten werden will / die oräinari
VilÜLLioncs aber nicht vor sich gehen / denViam KecursüsLäLX -
tarem Lc Lomiria ergreiffen und eingehen / wo besagtes Lammer -
Gericht selbst / nicht nur in vorkommenden Oubüs vorerwehnter
maßen die Kayserl . und Reichs - veciliori einzuhohlen und abzu -

o L warten
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warten schuldig ist / sondern auch / wan ihm vom Reichs - Hoff -
rach vorgegriffen zu seyn vermeinet / oder sonst einOolMKu ^ u -
ri§cü <Äioni8 zwischen diesen beyden Höchsten Reichs -«Gerichteten
entstehet / solchenWeeg des l< ccur8Ü8 aä OomiciL beständig / wohl /
und unbedenklich eingehet / wie solches unter andern zu sehen .

Beym HuA8kul§ischen Staats - Spiegel Jahrs i / O2 . Mo -
naths t>lovembli8 p . 16 . und solgenden Jahrs 1 / OH . Münalhs
Ivlasip . 71 . Sodan in

4 . l . n . i .
Dieses auch ebenfalS bewehret die in der l ' eclclenkui Zischet

Sach im Jahr i / OH . den 26 ^ ^ u ! ^ ibeym Reichs - Lonvcuc von
besagtem Lämmer - Gerichtcingewendete / und daselbst den 18 .
5epremhli8 selbigen Jahrs inrer MLccriL8 äeliberLnäaZ gebrachte
Vorstellung /

Dergleichen pr ^ jucliciL würden in grösserer Anzahl vorzu¬
bringen seyn / wan denen ^ 6n8 publica weiter nachzusehen /
die Zeit erlaubete / zumahlen man von der / zu wenigem Ruhm
des suüitz - Weesen gereichender Begebenheit des Lämmer - Ge¬
richts / wo ein Theil desselben zu der Reichs - Versammlung / der
andere Theil aber zu Sr . Kays . Majestät un mrtteldahr den Kccui-8
genohmen / und auferfolgtes inliuium jüngere ViiniLcioQ Vorge¬
hen müssen / weitlauffigeErwehnungzurhuen / sich entsetzet .

Gegenwärtige Hochlöbl . Reichs - Versammlung wird sol -
chemnach dermahligen Lhurfürstl . Kecur5Ü8 ^ Befügnuß und
Nothdurfft auß vorhergehender GeschtchtS Erzehlung umb so
mehr erleucht anerkennen / wan Dieselbige in beliebige Erwegung
und Nachdencken zu ziehen sich gefallen lasset / «

Was maßen erstlich allen von Seithen Höchsterwehnter Sr .
Lhurfürstlicher Durchleucht Rechts - begründet - eingewendcten
Vorstellungen unangefehen / die Lxccgcio toii ^ ulircZLÜ8 bey
seithgesetzetundverworffen / mithin Höchst - Dieselbe per Salmm
an das Kayserl . und Reichs - Lämmer - Gericht gezogen werden
wollen / da doch dasselbe so wohl durch den Westpfählischen
Frieden - Schluß / die Kayserl . Wahl - L2pirul2ciOne8 , Läm¬
mer - Gerichts - Ordnung / und jüngeren Reichs - Abschied /
als auch per Keceüum Vilic3riom8 noviüiMXäe ^ NN0I7Iz . § . 9 . ,
austrücklich angewiesen worden / die Privilegs 5 camum , und
hierunter insonderheit die ^ uürcgarum genau zu beobachten /

gegen
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gegen die Kurfürstliche / Fürstliche / oder Fürsten - mäßige /
oder andere Rechtliche Außträgekeinenerocels zuerkennen / und
dardurch die crstere lull ^ ien zu vernichtigen / sondern dafcrn
dergleichen von denen Partheyen durch ohngleiche Erzehlung er¬
schlichen würde / solche auf der Ständen des Reichs / soeöan -
gehet / geziemende Vorstellung ohne verzuglichen Anstand wie¬
der abzuthuen / und den Verbrecher / so wohl die Parthey / als
Anwaldt / welche sothane ? ioce 5s ungebührlich außgebracht /
nach Besindung des Unfuegs oder auch freventlichen Vorsatzes
in die Unkosten und Strafffälligzu erklähren .

Run siyndzwarndie ? >.ih ! icillen überden Ursprung des sucücii
^ uKleZLlum , also genennet von dem gemeinen Teutschen Wort
Außtragen / daß vor selbigen einiger Reichs - Ständen Irrungen
und Rechts - Händel beygelegt / oder entschieden / und außgetra -
gen worden / nicht einer Meynung / indem / wie bey kumelm o aä

Uuü . ? . r. . Oilleic . I . r. 69 . und vielen dabey angeführten
ckorkn zu verlesen ist / einige auß der alter Teutscher Freyheit / daß
ein jeder von seines gleichen mäicirt worden / und verschiedene
von Zeiten des grossen Imcricgm nach Kaysers knäciicill . Ab -
sterben Herleithen / andere aber Kayser ^ laximiliLnoi . zuschreiben /
alle / oder die mehreste jedoch stellen außer Zweiffel / daß sothane
Außträge zuZeiten höchsterwehntenKaysers ^ LximüiLni würck -
lich in Übung / und hergebracht gewesen / darüber aber beym
Reichs - Tag zu im Jahr 1495 . eine förmliche Ordnung
errichtet / mithin diese nach und nach vornemlich auch im Jahr
1555 . beym Reichs - Tag zu Augsburg verbessert worden seye /
gleich dan dieses die Kammer - Gerichts - Ordnungen selbiger
Jahren gnugsamb bewehren / und ist auß letzterer besonders an -
zumercken / daß ? . 2- . ric . 4 § . 4 .

Deren Khurfürsten und Fürsten Außtraglichö - Recht ihre
§hur - und Fürstliche Freyheit benennet werde / selbigen aber
sothane Freyheit oder jus ^ ullrcgLrum zu gebühren / und dieses
vom Kammer - Gericht genaw zu beobachten / dabey vielfältig
erwehnetund verordnet .

So dan l' . z . rir . 54 . § außtrücklich vernreldet seye :
Daß Seine Kayserlich - und Königliche Majestäten sich mit

Lhmfürsten / Fürsten und Ständen / und diese sich mit Ihren
Kayser - und Königlichen Majestäten solch - errichtete Ordnung
also zu halten und zuvollenziehen vereinigt und verglichen haben /

l> ein -
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einfolglichdabey einpLÄmnrccijNocumdluc iuäL ohliALwrium ,
so anderst Nicht / alsmumojiLiciumconseulu , ausgehoben wer¬
denkönne / unterlauffe / darüber aber dem Lämmer - Gericht so
wenig einige Erkentnuß / alslurerbrecarion gebühre .

In InÜrumeuro ? acis ( t^ lLheo - äuecico ) ahrs 1648 . stynd
gleichfalödiese 5ormLliL enthalten und bey einigen 56 .

( ^ cerL in Hulico non minus ^ uämin ^ amei-Llm ^ criLlisfuäi -
cio Privilegium , ^ rimse InüanriX , ds! 6 . /cuürcgLrum chu' L , Lc
plivilegiLÜcnon ^ ^ ^ cllanclo Lcacibus Im ^ erii illibara sunco , ncc
^>er tVlanüm-r , Luc Lommilliones , auc / cvocaciones , auc c^ uovis
2Ü0 moüo rurliLnror .

Bey jüngerem Reichs - Abschied Jahrs 1654 . lOZ -
Seynd Lämmer - Richter / viXÜcleur und Beysitzer mit nach¬

folgenden Worten angewiesen / bey ^ üminiürarion der heylsa -
men suüitz / so wohl die ärLmmr und Gewohnheiten / als die
Reichs - Abschiede vor Augen zu haben / und wohl zu beobachten /
undinden SchranckenderLammer - Gerichts - Ordnung sich zu
halten / darauß nicht zu schreiten / die erstere luti -mri ^ und Auß -
trage bey Erkennrmg der proceüen fleißig in Acht zu nehmen / was
dargegen Vorgängen / wieder abzuthuen / vors künfftige die Vm -
lacorcs dergleichen erster Inüancien mit geziemender Straff j) ro 2r -
hicrio suüicis anzusehen .

Es wird nicht weniger vorerwehnter maßen inletzterm Viüra -
rions - Kecets c! e / cuuo I / I ^ . / . 9 . außtrucklichvermeldet / daß
>16 . die sum Huümgämm genaw beobachtet werden sollen .

Bey denen Kayserl . Wahl - Lapimlacionen Kaysers ? crcl . iv .
jst ^ rr . 15 . sos. ^ rc . 17 . I. eo ^ . und Laroli VI . -zic . 18 . so dan beyde
Kayseren L ^ roli VII . Le l^' Lucisci besonders / ^ rc . 18 . § . 4 . allcrgna -
digstrngcsagt :

Khurfürsten / Fürsten und Stande bey ihrer Immccdcrat /
? livilcgjis6cnonL ^ '' eIl2n ^ o Lcevocanüo , so wohl in Livil - und
( ^ bimiuLl , als Lehens - Sachen / LlLiÄiouiskori , iccm sure
^ uÜregarum cam I^egalium , c^ uäm (üonvcuriouAlium , vel pami -
liÄl ium bey der erster Iuü2nr2 und deren ordentlichen unmittelbah¬
ren Richtern mit Auffheb - und Vernichtung dlk . aller deren biß
daher etwan dagegen / unter dl 6 . was Schein und Vorwand es
seynmöge / beschehenerLonrlaveuciou , ergangenen Kescri ^ ren /
lubidiconen / und Befelchen bleiben zu lassen .

Vorgchender so offt wiederhohlterInhalt bewehret handgreiff-
lich / daß dem Kayserl . und Reichö - Lammer - Gericht keines¬

wegs



Wegs zugcstanden habe / Se Lhurf . Dhlt . an dem Ihro gebühren¬
den / durch so vielfältige Reichs - Grund - Gesätze bestättigten jure

um zu beeinträchtigen / durch dermahligeBeeinträchtig -
und Anmaßung aber besagtenGrund - Gesätzen gerad zuwider ge -
hanblet / unddievorgeschriebeneSchranckenüberschritten / mit¬
hin gegenwärtiger Kecm§ höchst befugt und gegründet seye / wie.
solches auch des mehreren zu ersehen in ö . k . i< . ^ uhn . I ' lLÄ . äc
Aecurluaä dom . oh ärar . Im ^i . äeuegacLM lullauciam .

Es hat auch das .Cammer - Gericht occalioue exaäverlo vorge¬
schützter h . un . o . ^ uznäo imj ) . keine Anlaß nehmen können die
kxce ^ rioucs kori ^ utticgLlis zu verwerssen / oder also stillschwei¬
gend vorbeyzugchen / und die b . 5. widerrechtliche Urtheilen zu er -
rheilen / wan man nur in beliebigeErwegung ziehet / wie erstlich

kcr ? Lcem ^ ctt ^ h . ^ rc . I / . § . Z . verglichen und festgestellet seye /
Daß dagegen / mithin gegen die dabey denen Ständen des

Reichs zugelegt - oder bestätigte sui-Lüc privileoju. , worunter das
aus ^ uüi cALl um /^ rc . F . vornemb - und nahmentlich gezehlet
worden / keine jura LauonicL , vc ! Liviüa , ? rivi ! egia , 8cureuc ! L ,
velke8 ^ uäicarLüngeführet / noch platz greiffen / nochauch ^ L .
m ? oIH !lorio vel ? erirorio einige Inhibition , ? rocct§ , oder Lom -
mitHoneserkäntwerden sollen /

Einfolglichdardurchdieb un . L . gleichfalsaußgeschlossen seye /
und dieses umb dieweniger jemand befrembden möge / da aller
Geist - und Weltlicher Rechts - LehrerMeynung nach sothane bex
so wohl / als andere hcgL8 vel Oanones , so die Geistliche von dem
Weltlichen Gmchs - Zwang sonst befreyen / und gar deren kroro -
^ Llionem verbiethen / inLehen - Sachen ohnedem keinePlatz haben ;

Zweytens auch / wie in Lhurfi . Lxcepcionibus weitläuffiger
angewiesen worden / die Oitpoticio aHegLrXheAisaufdie heutige
Reichs - Verfassung nicht eintreffe / noch in 5 u ^ remo Oamei ^
luäicio in ulu seye / gleich solches nebst denen dabey angeführten
Vulceio , Qailio , Ulld Oeckero , mehr andere in kl Lxi Lc Orä . Lam .
erfahrene Rechts - Gelehrte / ^ ä vocacen / und ^ ssellores bezeugen .

LZ . -r . 6z . t7o ^ /- / ?r (7 ^ -^ .
/ . c . 2 .

<7o / . ^ / // . ^ ^ . 58 . // r ^
^ § . Zl . / . (7. 9 . I . Z9 .

2. . 19 . -r . » 4 . no .
Dan wan bey Bestellung der Privileg irter ^ ullrcgLl - lullantz /

oder aber bey der hierüber in Orämarione beschehener Eonütma -
üon die Meynung gewesen wäre / daß solche durch die auf die alte? r. Römi -



Römische Verfassung einschlagendc vilfoücioncm l . c§is umcas
übergangen werden könte / so würde solches in der alter / oder von
denen Beysitzeren selbst 16 lg . new - concipiirter Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung / oder doch wenigst in einer so vieler hernächst fer - l
ner erfolgten Reichs - Lonüirucionen canguam Lxceprio 2 ^
crwehnet worden seyn / da aber hierin von dieser Außnahm kein
Wort vermeldet ist / sondern hingegen denen Ständen des Reichs
die in allen und jeden Vorfallenheiten / so die
Ordnung nicht außnimbt / gestattet worden / und über das vorge -
melteKays - Wahl - LL ^ irulacion ^ ic . i 8 . § . 4 . außtrücklich besaget /
daß es bey de !« jure ^ uüreALrum mitAufsheb - undVernichtigung
aller deren / biß daher etwan dagegen / unter was Schein und ^
Vorwand es jeyn möge / beschehener Lonr ^ vencion - ergangener ^
Kelcripren / iubldicorienundBefelchen bleiben solle / so muß esauch >
dabey so ungezweifieter sein unbeschräncktes Bewenden haben ;

Es hatzwarn umb des Lannner - Gerichts juvisälLlion undGe -
waltzuerweiterenvsnehemahligem ^ lUllorn v . l . uäo ! tl / /r
^ / / . § . ^ . ?r . 2 / . eine OUi: in6Ü0incerVjchiZ8mcchäca8 5c im -
meäl2cL8 gemacht / sodan wegen erstererdesLailu Meynung und
Zeugnuß bestättigt / letzteren aber das Leneücium I. . nn . cxces) ci8
^ ustregi8 verstauet werden wollen . ^

Eines theils kan aber die Gräfin von Vn-monä darunter nicht ge - i
zehlet werden / noch auch umb so weniger des selbigen zugelegt wer - ,
den wollenden krivilegü sich zu erfreuen haben / wosiemcäiäreim
Ertzstifft Löln gelegen - von selbigen ; auch LehenrübrigeGüther /
und Gefälle darab / nebst dem oluüuLlu haubtsächirch in An - ^
sprach zu nehmen sich angemaßet ;

Andern theils wird auch obgemelte viLiinLlion keinen Bestand !
haben mögen / indem dieLammer - Gerichls - Ordnungen sowenig /
als andere Reich 6 - LonÜicuuonc 8 davon die geringsteErwehnung
thuen / mithin es darunter heischen muß / ubilbcx non cMjngnir , nec !
N08 äillinAnereclcbcrnu 8 , einfolglich / da der ( ^ aü .18 Viänarnm inccr ,
exccpca pe ^ e ^ cm ä ^ oro ^ uüi egarum nicht vermeldet / derRechts -
Satz kintrisst / <) uocl exce ^ cio ürmec rcbuläm in non cxcc ^ U 8 . ^

Und beruhet es allenfals aufSr . Kaysert . Majestät / und des >
gesamten Reichs Occiüon oder Erkäntnuß allein / ob dieGrästn f
von Virrnonä meäiLNte ^irovocacione 3 cl üx ^ eäjÄam liebem nni -
crm Sr . Lhurfürstl . Durchleucht die Höchst - Deroftlb compe - ^
rirende Inüanriam b' ori ^ nül - cba ! i8 entziehen / und das Lammer -
Gericht jetztgedachter Gräfin widrigem periro vorzüglich vor an¬
dern Wittiben / oder Sachen in dieser aä pocettarem l . c§islLl :ori2m
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Lc sur ^ ajellaris zu entscheiden / oder zu incerpl-eciren gehöriger
Begebenheit / den Beyfall geben können / welches eine Frag ist /
so andere Herren Stande des Reichs ebensowohlinderleyVor -
fallenheiten betrifft / und worunter mithin wie vorgemeltellLulln .
und X4olec wobt auffgesühret habeii / ein Imerelle commune 8rL -
ruum , einsotglich auch Lalus llecucsus aä Lcrbuem SL Lomicia
vorwaltet / also daß das Cammer - Gericht weder der lurer ^ erL -
rinn , noch auch des Richterlichen Ambtö sich hierüber anmaßen
können oder sollen .

Xam bcuci tolius princi ^ is teu Im ^ eracocis ell llcgcs fcrrc ^ ira
2r cML 6olius ell LLiclem incec ^ rccari .

/ / . / . cs . V " (7s / .

d>Iec enim Lbtucclum cll , ur iäem inrer ^ ces 6c LÄüs , <̂ ui Lon -
äiroiv , imo nilli ! melius , c^ uiL nemo cerrjüs llc ^ em incei ^ rcrari
j^ orcll , cjuäm ejus llaror , cum lmc tcice ^ otbc carionem 2 <llüs veram ,
immecliacamLc ^ ivximam ^ acc^ ue 6c nulla ell ccccior incccj ) rerL -
rio , cjuäm L^ uce ab i ^ tomec 6cconccäcnre ,

/ -/ s . ^ cs . ^ ^-/s --7 .
Gleichwie nun dem Cammer - Gericht keine llorellas llebjzlL -

rociL ist zugeeignet / also kan dasselbe auch keine Reichs - Lonlli -
cuciones oder andere Gesatze imcrpccriren / sondern Wan darin
Zweiffel vorfallet / muß solcher an Seine Kayserl . Majestät und
die Reichs - Versammlung verwiesen werden / wie solches offter -
wehnter Frieden - Schluß / auch Kayserl . Wahl - LapiculLriones »
als wohl mehrere Villcarions - und Reichs - Abschiede außtrück -
lich verordnen / und ex llraxi im ^ erü der berühmte

/ . 6/es . <swohlanführet .
Dahero dan die Ke ^ lrcsenrLrio LamerX Sc (ÜXsacis weiter nicht /

alS Huoaä Otllcium ^ uäicis ^ illüä ^ ueaällucinccrcisLaubslimi -
rarum ZUVerstehen / aä sum ^ lLiellaris Lc wekecvaca Im ^ ecacocia.
aber keines Sinns zu erstrecken ist / und zu geschweigen mehr an¬
derer llcrcjuäiciocum ^ V0M ^ lLZcnborll angeführter Vi6carions -
Bescheidt äe 8 1 . klahr bewehret .

Es kan zwar « nicht verneinet werden / daß auch ein Richter
> die Gesäß außlegen könne / es ist jedoch solches äe utuäli k äoÄci -

nLli ^ nicht aber äe LurbcncicL imer ^ cecacionc zu verstehen / wie
zu sehen beym
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^ ^ 5 . E§* / / ^ . z . 5 / ^ r . 5 ^ . l ! .
Oder / wiemorefuo

/̂ . D <?c . 67 . -r . r. . schön erklahret /
Inrei ^ icrario alia eli L ^ ^ IicacivA , guX conüüir in I^ is aä bu5lum

Ä ^ ilicacionc , aliLex ^ oliciva , gUXestclubii 1ensu8 , iIlL ^ ull8 - Lon -
luicorum ^ ucbcum eÜ , bL -c rLncüm äu ^ eriorum , Quorum eli
Imperium .

§ . i . 6 .

Worauß dan der Schluß sich ergibt / daß / wan auch gar /
wie jedoch vor äeäucirtcr maßen / undbevorab / wodaölnttru -
rnLnrnm ? 2c . ^ cli: . / trc . , 7 . § . z . außtrucklich besaget / daßdage -
gegen keine sui -L Lanonica noch Li viÜL anzuführen seyen / mit Be¬
stand nicht bchaubtet werden mag / diL. ReichS - Lonliimrioncs ,
welche das privilc^ ium , oder vielmehr das jus ^ ulDebarum de¬
nen Chur - und Fürsten zugeaignet und bestättiget / vor Dubios
gehalten werden wolten / ob darunter die Witrrben nicht mit be¬
griffen / sondern ex b . u » . L . davon außgeschloffen seyen / deren
Erfahrung und Ime ^ iecarion Nicht dem .Cammer - Gericht / son¬
dern dem Kayser und Standen des Reichs / welche sothane Lon -
tticueion errichtet / und festzuhalten / auch zu volienzrehen per
? acIum mucuum mehrmahlen üi ^ ulirt / zu deren Festhalt - und
Beobachtung auch das Cammer - Gericht beständig angewiesen
undverbunden haben / alleinig ungezweiffeltgebühre / wie solches
des mehreren abzunehmen auß dem / so exLabl - iebLLi -ciL , t^ Ls -
caräo , äena ^ bnro , V ^ olino , lulcb . tvlil-Lnäa Undanderen / 6ai -
bola -^ xiom . 14 . behaubtet .

Welches nebst deme so im WestpfählischenFrieden - Schluß
^ rc . ; . § . 55 . als wohl in verschiedenen Reichs - und ViiiracionS -
Abschieden rarione Dubiorum , vorerwehitter maßen / und sonst
länqsthin verordnet gewesen / durch besagtes lnllr . pacis ferner
^ ec 8 . § . L . festgestellet .

Laucieanr , bcil . ärLrusIm ^ . ünc concraclit ^ ione ^ urc5uül -3 ^ ii in
Omnibus äcliberacionibus lu ^ cr d^ ebociis Im ^ ciii d>! b . ^ iXtcrcim
ubi be ^ es kerenÜL vel incei ' ^ rLcanä ^ .

So dan in der Wahl - LLj) imlLcionIhro jetzt Glorwurdigst -
Regierender Kayserl . Majestät in oberwehntem /^ rc . x . / . 5 . deut¬
lich erklahret worden ist / dergestalten / daß auch so gar Höchst -
Diesclbe keine newe Ordnungen und Gesätze im Reich machen /

noch
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noch auch allein die Interpretation deren Reichs - Satzungen und
Frieden - Schlußes vornehmen / noch dergleichen Dero Reichs -
Hoffrath / oder Lämmer - Gericht gestatten / sondern mit ge¬
samter Standen Rath / und Vergleichung aufReichs - Tagen
damit verfahren / zuvor aber darin nichts verfügen / noch erge¬
hen lassen wollen / als welches sotchenfals ungültigundunver -
bindtlichseynsoll .

Wogegen dahero auch nicht erheben mag / daß newerlicher
Dingen / oder sonst in ein - oder anderer Laula Vicluarum beym
Lämmer - Gericht vielleicht etwa verfahren undgeurtheiletwor¬
den seye / zumahlen wan auch deme so seyn solte / wie doch nach
Zeugnuß obgemelten Oailü und andern Lameraliüen nicht zu
glauben / dieses anderst nicht luxra verba Lapitularionis , Lc Irl -
llrumeuci pacis ^ eUpbalicT , als proadusu , Und Vor Ungültig /
und unverbindtlich / oder dahero auch allensals allein ex proro ^ L -
ciouc , auc conl -°r>lu salcem cacico partium geschehen ZU seytt UNtb so
mehr Rechtlich davor zu halten ist / da so . pri6 . plotmau in seinem
Iv1o6ocouüicucncli proccllum ^ ullregarum ^ ppencliccaä burw
nicht nur von seiner Zeit / sondern auch ex äemcuciis Lameralibus
Larrbii Lc 8cileri Verschiedene prL ) u6icia Lc 8enccr>ria8 , daß das
Kayserl . Lämmer - Gericht von dannen ab / undacl korum ^ u -
ÜrcALlcaucprimX lnllanriL , cum conäemnarione in expcnlas zu¬
weilen / mehrere Wittiben außtrücklich verwiesen habe / ange¬
führt / und beygefügt hat ;

Des Lämmer - Gerichts surisäiAjon in dergleichen Lauüs vi -
äuarum zu prorogiren / und das Privilegium kori ^ ulireAalis Fhro
aufeinige Weise entziehen zu lassen seynd Se - Lhurfürstl . Durch¬
leucht aber gantz und gar nicht geneigt / sondern gleichwie Höchst -
Dieselbe zu Abwendung eines gemeinsamen Beschwahrs und fer¬
neren prX )' uclicü in Sachen der Gräfin vou Vebleu gegen derglei¬
chen anmaßliche Lameral - Erkäntnuß das Kcmeäium Keviüonis
an Hand genohmen haben / diesem auch vom Lämmer - Gericht
selbst äcfcrirt worden / also tragen Höchst - Dieselbe dermahlen
geziemend darauff an / daß Se . Kayserl . Majestät mit übrigen
Lhur - und Fürsten / und Standen des Reichs eingeklagte des
Lämmer - Gerichts angemaßteErkantnuß und Urtheilen zu cassi -
rm / UNd Vor Unkräfftig zu erklähren / oder juxca Lapiculacionis kor -
malia ^ aufzuheben und zu vernichten / vors künfftig auch / die

(^ 2. Reichs -
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Reichs - (^ onllitMloucsm ^ unÄo ^ üllreALrum Lc Kcviüouum ZN
äeclattren / und allenfals zu iurcr ^ l-cciren / nach Maßgab des
VidcaciouS - Oecreci c! e ^ uuo 8 1 . aber daS LaMMkr - Gericht UNd
von selbigem vielleicht Lommicrirende / daß indessen solches schul¬
digst abwarten / und mit all - weiterer dergleichen Erkäntnuß
und Verfahren zucken und einhalten solle / gerechtest anzuweisen
geruhen wolle ! , .

Welchem allem annoch hinzu kombt / daß unbefugt klagende
Gräfin 26 llcucücium - cirarÄ? I . egi8 , wan auch hierdurch die
luckancia kori ^ u ^ regLli8 , wie jedoch nicht eingestanden wird /
außgeschlosten werden könte / sich nimnrermchr ĉ uLlidciren
möge / in Erwegungdaß Ihro an Stands - mäßiger Unterhal¬
tung / besonders / wan mit etwaigerBescheidenhert / und deren
Umbständen Erwegung zu Merck gehet / die Nothdurfft nicht
ermangelet / mithin sie unter die Zahl deren Versöhnen nicht ge¬
höret / denen in Betracht ihres mi lei-abilen und bedürfftigen Zu¬
stands der kecmlm aä Im ^ cracorem hat vergünstiget werden
wollen / oder durch etwa erfolgende Kayserl . und Reichs - Er¬
nährung vergünstiget werden mögte / immaßen solches alles
nebst Seiner Lhurfürstl . Durchleucht besagter Gräfin abgeleb¬
ter Ehegemahl und ^ urdoi- , auch deren Rechten nicht weniger
als Reichs Grund - Gesäßen vollkommen erfahrener Herr
Grass von Vilmonä , nach Anweisung deren Lameral - ^ Aen /
gegen die Gräfin von vedlen mit all - erdencklichem Nachtruck
und Erster behaubtet / mithin dardurch seiner hinterlastener Witti¬
ben hierunter solche Zieht und Maaß gestellt hat / welche zu über¬
schreiten dieselbe keineswegs befugt seyn mag / wie dieses i .
A mit klahren Worten anweiset :

() ul8 enirn ästernadicuriäem ^ u§ ddi äici ^ c^ uoä aliis dixir ,
vel äici cAccir ?

Es ist auch unverneinlich / und in denen Reichs - Satzungen
besonders aber in der Lämmer - Gerichts - Ordnung unumbstoß -
lich gegründet / daß die chirdäiAio Lamerads gegen die Stände des
Reichs ^ er Viam dlLndaci anderst nichtsunöirt seye / als wan das
eingeklagte k ^ Lkum aufdie bekantc vier Fälle / und also aä lvlLncla -
wm üne 0l2u5ul2gua ! i6cirt ist / da nun in untergebener Sachen
durch anmaßliche Ertheilung eines IvlauäLtt cum Llausulä das
Lämmer - Gericht selbst offenbahr an Tag gelegt / und erkant



. > hat / daß kein KiLndarum line Olausula platz finden möge / so er¬
gibt sich auch die Folge / daß mit Beyseithsetzüng des sudicii ? eu -
dalis ^ ulireZLlis gemelteS Lämmer - Gericht ex OefeHu ju -
risdiLliouis sich umb dirweniger einiger Erkentnus in Sache ! ,
anmaßen können / einfolglich der gantzer ? roceüus wan auch kei¬
ne andere Ursachen vorhanden waren / wie doch bereits oben an¬
gewiesen ist / und ferner hierunter folgen soll / ex Koc solo Ta¬
pire incompercnriL eins mit der angemaster Urthkil denen Rechten
nach / gleichfals an sich selbsten null und nichtig seye / judex cuim
nullicerprocedic , c^ uLndo incompecens culicäenrcnuLM .

(7-r ^ ^ , , l . / / / . 19 . z . § . i . -r . 2, ,
Lc hinc 8enrcnriLm ab incom ^ erence larLm nullam elle Lllerunc

(üanonil ^ X Xgue ac LiviliÜX .
(7. (7/^ / 5-/ ^

r . . / / > . 2. . Z52 . .

^ x . / /> . ' 2. 8 .

r . /7> . r8 . -r . iz .
7 . -r 8 .

krrLlesnuIlltLces ^ uLcxdefeälu jul -i5diÄioni8pr0ccdunr , rcd -
, . duncZencenriam i ^ lo jure nullam , Lc ) udicacum drei uon ^ ocelk
I adeo , cnui ) udicLndi non bLlrerporeliacein .
! (7s // /7F ^ . -r . / s .

? Z ' . 2 . ^/ . ^ - ^ .
! Iic dicicur nulliras nullicarum .

(7o§ /) . / ?r ( 7e -- ^r . /) . / . c . / . § . 7̂ .
^ Welches alles dan noch klahrer darauß erhellet / daß das Läm¬

mer - Gericht solches kurtz vorhero selbst anerkent / nachgegeben /
und geurtheilet habe / als der Verwittibter Grasin von Vcklcn
das gegen Se . Lhurfl . Durchleucht zu Löln mit weit mehreren ,
Anschein vermeintlich habender Befügnuß gcbettene t^ Lndacurn
oberzehlter maßen zum andernmahl abgeschlagen hat / und Ihro
Gräsin von Vii mond selbst auch dergleichen Klandarum wegen des
k4 )denduncloschen Lehens OollendurA wider Seine Lhurfürstl .

j Gnaden zu / als Graff - Olicinischen Herrn Vormund
! > offt und vielmahliger beweglichster / mit vielen Beylagen und ge -
^ wöhnlichen Rechts - Gründen begleiteter Vorstellungen unge¬

hindert / nicht verstatten wollen / unangesehen Land - kundig
K gewe -
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gewesen / daß der verstorbener Herr Lämmer ^ Richter dieses
Lehen - Guth wenige Jahren vorhero auß dem Grund kostbahr -
lich neu erbawet / und fast über dessen Werth verbesseret hatte /
mithin der grösser Anschein eines dann comperirmden jun8 !< c -
re ^ cion , 8 vor gedachte Gräfin oder vielmehr die Grass - Vnmon -
<ilsche Erbgenahmen obhanden wäre .

Wobey dan dieses besonders anzumercken stehet / daß erwehn -
te Gräfin ihrer beyin Lämmer - Gericht unterm 2 / ten
1 / 48 . übergebener untcrthänigster weiterer Vorstellung und
Bitte diese habe ernsiiessen lassen ;

Dieweilen nun Anwaldtö - Perncipalin ex ? 2 <Ai5cjorL ! il) U8 ^ wo¬
von die LlLusulLOoncerncns 1üv l . ir . d^ . anliget / das inaußwen -
diger Sach rcrio gebettenes nachzusuchen gerechkigst
befugt iss / und einiges weiteres Inceietle oder sonstiges habendes
Recht abzugeben umb so weniger nöthig hat / jemehresdermah -
len eintzig und altern uur auf das pactum faLlum ? oMclHoni8 ex
UNL , und die 8po ! >2 2L 1urb2cione8 ex äicerä P2rce , und mithin
das 8UMM21IUM anksmbt / ln welchen Fallen nach der all - täg¬
licher praxi dieses Höchsten Gerichts ^ 206 ^ 28 . L . erkantzu wer¬
den pflegen / dessen suir ^ üIio auch dazu in gegenwärtiger Sach
allenthalben bestens lunäirt ist / in wOhterwogerrem Rechtlichen
Betracht aus dasjenige lntv -umcnmm ^ auß welchem die diesslti -
ge poüellio des gu2gt ?onr8 Rittersitz X ! ein - Lol ! en -
b>ul- b <) ocumcmirt / und das ^lanäacum gebetten / auf eben das -
selbige luürumemum ist auch gleichfals die apprcbenta poü 'eltio
deren Lhur - Löllnischer Leben - und ^ Üoäjal - Gttther k-lul8äunL ^
und ^ op ^ enbeoicb äocumelitirt / lttid von diesem Höchsten Ge¬
richt unterm gtcn sunü 2 . ^> . das ^ lanä2tum connaIbreLhurst .
Durchleucht zu Köln gerechtigst erkent worden / folglich eine '
Dil ^ 2ricL8 in äecelnclicto , nMla camcn äilp2rir28 in racione exi - '
üencc ohnmöglich entstehen kan / andern fürs selbige sonsten bey
Höchstgedachter Zhro Lhurfl . Durchleucht zu Köln / Höchst -
welcher doch ebenfals auch all dasjenige fürgegangen / was in
dieser Sachen geschehen ist / von weitaußsehender Folg seyn
dörffte .

Diesem unangesehen jedoch das gebettene ^ lLaäarum zum an¬
dertenmahl abgeschlagen worden seye . '

Daß also vorn Lämmer - Gericht dem jüngeren kcdessui Vist .
VLUOML



6/
ränornsLnni 1715 . -F . lZ . und darin vermeldeten vcpMLttons - UNd
Reichs - Abschieden gerad entgegen gehandelet und verfahren /
mithin diese Sach aä ssccurlum aä LTlarem Sc OomiciL allerdings
und vollkommen quäl , 6cirtzu jeyn auß nachfolgenden kormLichus
klährlch abzunehmen ist :

Kccets . ViürLr . Anni 171z . § . 84 .
Es istgleichfals darüber geklagt worden / daß nicht allein viele

gegeneinander streitende ki ^ uciicia sich bey dem Gericht hervor
gethan / sondern auch so gar einige / welche der Ordnung und
Reichs - Gesäßen zuwider eingefolget werden ; solchem Miß -
brauchnunabzuhelffen / wirddemHermLammer - Richker / ? lX -
licicncen und Beysitzern alles Ernstes anbesohlen / dergleichen in
alle Weegezu verhüten / und da sich solche Falle begeben würden /
forderlich in pleno sich eines gewissen Schlusses zu vereinbahren /
bevorab dahin zu sehen / daß keine denen Reichs - Satzungen
offenbahr zuwider eingeschliehene l ' i-^ uciicüi bey Dcrfassung der
Bescheide und Urtheilen weiters gebraucht - oder künfftighrn an¬
genommen - nicht weniger rn gleichen Fallen gleiches Recht und
krocels , Vermög des Oepurätioliö - Abschieds 6c 1 ^ 7.

Ferner nach dem hrebey rc . 5 und deren Reichs - A bschieden 6e
-^ nno i ^ 66 - Z . Wan auch hinfürter rc . 95 . 6c 6c 1570 .
L . Wiewohl auch in allem rc . 75 . com2 i 'eg . erkennet werden /
welchen derL . 78 . und79 . füglich beygesetzet werden mag .

Das andere (^ l-avamen , so auß obangezogener Urtheilher -
fliesset / ist ebenmäßig höchst nachtheilig und zu gemeinem pen -
luäitz gereichig / dan obwohlen Ihro jetzt Glorwürdigst - Regie¬
rende Kayserl . Majestät in Dero Wahl - Lapimlarlon Hrr . r. i .
§ . 1 . gcreden und versprechen / Lhurfürsten / Fürsten undStänden
des Reichs wegen ihrer angehöriger Lehen / sie seyen gelegen wo
sie wollen / bey ihren Lehenherrlichen Befügnüffen / auch d^ ö .
Gerichtbarkeitin denen dahin nach denen Lehen - Rechten gehö¬
rigen Fällen allerdings ohnbeeinträchtiget / und ihnen darin von
keinem Reichs - Gericht ncgue suh pl' LcexmLonrjnenrj -'rLauiL -
rum , negue luäicii unjvcrsaliseingreiffen zu lassen / so haben je¬
doch Seine Lhurfürstl . Durchleucht gegen all - bessere und recht¬
liche Zuversicht erfahren müssen / daß mit Hindansetzung so hoch
und theuer befchwohrener Kayserl . Wahl - Oäpiculärion , so ohn -
zwciffelbahr pro I- c§e bun6Lmcnrä ! i Sc ? r2AMLclcLlmpceii ange -

Kr sehen
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sehen werden muß / die Sach von der Lhurfürstl . Lehen - Gericht -
bahrkeit ab - und an das Lämmer - Gericht anmaßlich gezogen
werden wollen / ohncrachtet / daß in denen Lhurfürstd Lxcc ^ rio -
^ ib»u5 ? oi j ebcnrnäßig breiter vorgestellter maßen

i mo Dieselbe von ihrer Natur und Aigenschafft / nach Auß -
weiß deren vorgeschriebenen Lehen - Rechten / an denChur - Löll -
Nischen Lchenhoffgehörigist / guociesenimäci ^ lokeuäovclejUL -
6em narurac ^ uTÜio cmergic ^ non nili Luria kcuäalischiäexLom -
^ ecensell .

c . -r .
Welches dan von Seiner Kayserl . Majestät und gesamten

Lhurfürstl . LoÜLAio so begründeter angesehen / und gro I^ ege
im ^ crii erklährt worden / in dem bekantlch in denen Lehen - Sa¬
chen nicht so viel nach gemeinen Rechten / als nach eines jeden
Lehenhoffs besonderen Gewohnheiten / welche der LuriL- am be¬
sten bekent seyn / geurtheilet werden muß / daher » dieses auch
vormahlö schon kcuä . 2. . cic . I . ftstgestelletgewesen .

Ol^ i Obci' ms äcorroülio Nio .̂ oselmo : in suciicjo crcnim ^ guoä
äe keuäiä agicur , üluci I. ebib».i8noÜ: ii8conctLrjum c! icl loler , I. c -
bum auccm Komana ^ um non cw viÜ8 aurborirLS , lcä non aäes
vimluLM cxrcnclunr , ucutnm vincanraurmo ^ cL .

Gestalten dan das Lammer - Gericht in mehrerwehnterGraff-
Vcblischer Sach selbst juäicirt hat / daß der von selbiger pr -rcen -
äirter l' undlnz iVlanurenenciL' Sc Olu5liu6lÜ5 ? cuäi nichtdorthin /
sondern zuni Lhur - Löllnischen Lehenhoffgehörig seye / letzteren
dahin auch pLi äencenciLm würcklich verwiesen hat / einfolglich ein
gleiches Recht erfordert hätte die Gräfin von Vnmonä mit ihrem
anmaßlichen Gesuch etwaigen zu dem nemblichen
Lhur - Löllnischen Lehenhoffwenigstzuverweisen / davon aber in
so vielen Urtheilen die geringste Erwehnung nicht zu thuen / das
Lhurfürstl . Beschwähr mercklich vermehret hat . Es hätte auch

Zweytens besagte Gräfin mit übrigem ihrem Gesuch zu er -
wehntem .Chur - Löllnischen Lebenhoffumb die ehender verwiesen
werden sollen / als sie daselbst sich würcklich eingelassen hatte /
und dahero ihr umb so weniger gebühren mögen / pio ^ rcr ? oruni
xrXvemum die Sach von dannen abzuführen / besonderlich da

Zrio Die Graff - Virmonälsche Erbgenahmcn beyde Frey¬
srauen von L / nareen zu K^ cclenAN , so dan die Erbgenahmen von
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kcusckenbcl -g wie auch die Herren Grasten von i ^ mburA - 8t ^ rum
und Lenrl̂ im aufdieGraff - ViimonäischeVerlaßenschafftAn¬
spruch geführt / und solche bey der Lhurfürstl . Lehen - Laknmer
einige Jahren vor dem von der Verwimbter Gräfin von Vir -
monä beyni Lämmer - Gericht anmaßlich angehobenen process

' Rechts - hängig genrachr / und darin würcklich aä äenrenri ^ ni
! submirrirt haben / ja gar zwischen dem verstorbenen Herrn Läm¬

mer - Richter selbst und besagtem Herrn Grasten von 8r ^ l um und
iZcmbeim bey der Lhur - Löllnischer Lehen - Lämmer über das
Leben ^ o ^ enbroicb , Rechts - Streit vorgewesen / und darüber

- verschiedene Handlungen gepflogen waren / zu geschweige » deren
Lehenherrlicht r seiths bereits vorhandener und ferner bevorstehen -

. der nicht unbegründet anscheinender Ansprachen / wo indessen
vor bescheinigter maßen die Renrhen und Gefalle des Hauß

auf Anstehen verschiedener Ll -eäirorcn nahnihastter
jiouiäer Forderungen halber vorhin schon gleichfalö Gerichtlich
^ l ^ cluärrt gewesen / wegerr deren 6rec2cnbcimer Renthen und
Gefallen aber es daraufankombt / was in der beym Lhurfürstl .
Hostrath und Lehenhost iu UunÄo OsusttuLins , 6^ sc ^ Lianonis
keuäi ab ?tl >oäio bey Lebzeiten des Herrn Grasten von Virmonä
von der Gräfin von Velücn und Grasten von 8c ^ rum eingeführt -
auch ferner fortgesetzt - und bereits außgestelter Sachen anSe .
Lhurfürstl . Durchleucht von Höchst - Dero Hostrath vorläuffig

l gutachtlich einberichtet / und zu seinerZett geurtheilet werden mag /
zumahlen von letztbejagter Gräfin und Grasten die pi-Lcenäirende
jedoch annoch ungestandene /clloäiLliLUNL cum fiu (Iibu8 ^ el' cc ^ ci8
abzutrctten begehret worden / diese letztere aber bey sich etwa gegen
alle Zuversicht der Lhurfürstl . Hoff - Lainmer ergebenden widri¬
gen Spruch auß denen bey dem Graff - Vn monäischen Abstrichen
noch vorhanden gewesenen Gefällen ungezweiffelt hergenohmcn
werden müssen / zumahlen Seine Lhurfürstl . Durchleucht den
abgelebten Grafen von Virmonä nur mit dem Hauß und Herr -

i schafft 6rcr7. embeim und Xssmcrcubcim sambt deren ^ ^ ^ eicincn -
rien / in so weit solche vom Ertzstifft Lehenrührig und Höchst -
Dieselbe darzu berechtigt waren / mitderaußtrücklicherOlaulul
auch noch / surc cuMLungue lal vo , begnädiget haben / einfolglich

. > an denen etwa evincirenden ^ üoäiaüen einigen Anspruch zu ma -
i chen die Verwittibte Gräfin von virmonä umb so minder befugt
^ 5 seyn



ftyli mag / wo der verstorbener Herr Lämmer - Richter selbst /
Verniög an die Gräfin vonVelüen abgelassenen Schreibens / und

7^ . 54 . aci ^ LiLLEelLÜL übergebener lob ^ 1054 . hieranligender Oecla -

I - Lkion , sich dahin gräusserlhat / daß all dasjenige / was sie Frau

Gräfin von Veblon rmt Ihr » Lhurfürstl . Durchleucht als ^ ! ! o -
cbal außfündig machen thäte / sich allerdings gefallen Lassen / und
hiergegen keine Hinderung in den Weeg legen würde ;

Daher » dan auch Lämeral - oder Echen - kilcalischer Anwaldt
un , b Se - Lhtrrfl . Durch ! - und Dero Ertzstifft / obwohl gantz un -
vernnttbeteriFallS / ausser aller Gefahr undSchaden / mithin dar¬
unter in erforderte Sicherheit zu stellen / gleich nach Absterben be¬
sagten Herrn Grassens deren noch vorrälhiger Reuthen und Ge¬
fällen Verabfolgung zu grokrbiren gebetten / und darüber an den
Ambtmann zu i^ -cc ^ be - m beyin Ehurfürstl . Hossrath / als
dessen surrsäi ^ ion die vön Seiner Lhurfürstl . Durchleucht zum
Ertzstifft wider eingezogene Herrschafft Luchen Keim untergeben
wäre / den Befehl außgewürcket hat / welcher derVerwittibter
Gräfin auch so gewrjfir zugekommen ist / als dieselbe / wie ob¬
angeführt / sich bey Sr . Lhurfürstl . Durchleucht dagegen be -
fihwährt hat / und Höchst - Dieselbe solches an errechnten Dero
Hossrath verwiesen haben / wobei ) aber darüber die schließliche
Erklährung / und weitere Rechtliche Verordnung nicht erfolgen
mögen / biß dahin io gunLto ulnsümiÄÜL , Lc segLrarioni ; keuäl ah
-vlloäio die Velülsch - und är / rum , scher seitS gleichfalö starckbe -
eisserende Urtheil abgefast und gubücirt seyn wird .

Diezuveccrenücimvorhanden seyn sollende iVLobilien / si' ynd
so wenig von Sr . Ehurfürstl . Durchleucht oder Dero Hoffrath
jemahls venveigert oder gi-Lcluärrt / als auch über deren Verwei¬
gerung dabey einiges bescheinigtes Beschwähr geführet worden /
wiewohl es sonstdamit auch noch eben so richtig nicht seyn dörsste /
indem die Gräfin von Vehlen grLcencüret / daß deren einige Ihro
zugehörig und zu verabfolgen seyen / mithin darüber beyin Khur -
fürstl . Hoffrath sich gleichfals beschwährt hat / einfolglichdes -
falS unter beydenWiltrben wenigst die äe ^ i acio Vorgehen mögte /
zu geschweigen / daß annoch eine besondere Frag seye / ob sotbane
Virmonälsche ^ oblÜL und übrige kl NÄU8 der Verwittibter Grä¬
fin / oder denen Erbgenahmen / oder OecZiroren des verstorbe¬
nen Graffen von Vnmonü com ^ cciren / so man jedoch seines
Orths hingesteltt seyn lasset . Was



Mas ab et die Gräfin von Virmonä durch die in ihrer beym
Kammer - Gericht pro exceolione ^ laoäaci übergebener 8upp ! icr
vermeldete und forderende andere Moälalien zu LrcrLenIicim sa¬
gen und verstehen wollen / kan Lhurfürstl . seits nicht errathen /
noch anderst ermessen werden / als daß diese Vermeidung bloß
Mein dahin abgezielet habe umbgegenSe - Lhurfl . Durchleucht
desto dichter eine widerige iMpi cüion zu erwecken / und dardurch
des Lämmer - Gerichts Beysitzeren einen blawen Dunst vor die
Augen zu machen / indem selbigen sonsten auß mehr angeführten
Grass - VeMschen zum vorauß gnugsam bekänt gewesen /
daß diezurHerrschasstVie ^ enlieim vor der Grass - V , rmonäLscher
Belehnung gehörig gewesen seyn sollende ^ IlocliLlja von besagter
Grästn voo Vedleo und Grasen von 8r ^ rum prLrcnclixt werden
wollen / daß aber nach sothaner Grass - Virmonäischer Beleh¬
nung auch nur ein Fuß breit Moäiales ac ^ nirirt worden seye / ist
so wenig mit einigen schatten erwiesen / als in der Thal erweiß -

^ ich / cs hatnicht dieminder dem Lämmer - Gericht gefallen hier¬
unter so wohl / als im übrigen dardurch zu fahren / und die gebet -
jene Lxrenlionem ^ ianÜL « , sambt nachgesolgter parrcor je und an¬
dern Urtheilen ohne die geringste Lxceprion oder ^ loäiücacion
willfährigst zu ertheilen / mithin K . s. eine Widerrechtlich - und
Nichtigkeit über die andere zu begehen .

Daß ansonst gleichsals die Sach bey errechnten Lburfürstt .
LehenhosssGerichtbarkeitpropcci - prTvenliiooLm so wohl inGe -
folg deren Rechten / als auch der Kayserl . Wahl - Opimlarion
Hatte belassen / allenfals aber zurErtzstifftischenReMungals
dem io aüionivus rcalibusram pericorüs ^ näm polletlol -iis compe -
cenren Richter ohne Rücksicht der ex klivilegio Personal ! viäni »
rari8 hergeleitet werden wollender Lxempcion ^ hinverwiesen wer¬
den sollen / bevorab da die gegenseitige Wittib in untergebener
Sachen nicht in (^ liraL einer unmittelbarer Reichsstandischer
Wittiben / sondern als eine Ertzstifft - Kölnische Landsaßin an¬
zusehen gewesen seyn würde / ligt auß vorgehendem nicht weni¬
ger / crls auß gemeinen Rechten und Reichs - Gesatzen klahrzu
Tage .

Das dritte Beschwar / so Sr . Lhurfürstl . Durchteuchtzu -
gesügt worden / beruhet darin / daß mehrgedachte Urtheil zu
gantzlicher Umbsturtzungdes Ertzstifftischm 8xücmari5 und deren

vor
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vor und nach von denen Römischen Kayser - und Königen erhalte¬
ner Urtheilen / 5anÄion - und OeclLracionen gereichen lhuc t / zu¬
mahlen e6 nicht nur eine im Römischen Reich betanke Sach / son¬
dern auch / wievorhm bereitserwehnet / außobigerBeylag luü
?>iro8 . des mehreren klährlich zu ersehen ist / daß Ihrer Ehm fl .
Durchleucht Höchste Herren Vorfahren an derEhur - Würden
und ErtzstrsttEöln von denen Röinlschen Kayseren ^ lbcrco ,
Kudolpbo ii . Laro ! o iv . und I^ opoltlo Glorwürdigsten Anden -
ckenö Niehrcre Urtherlen / - und OeclLracionen erhal¬
ten haben / durch welche Höchstgedachte Kayser - und Könige
umb das Ertzstifft Löln bey seinem Recht - und Gerechtsamen
unversehrt zu erhalten / deren Rechts - Gelehrten etwa geführ¬
ten verschiedenen M -eynungen aber auf einmahl Ziel und Maaß
zu setzen / mit vernünfftrg auß so vielen Jahren Verlaufs ver¬
mutender Beobachtung aller Rechts - äolcmmcalen / nach
damahliger Zelten Gebrauch / ia tormä LL jutcn nicht
weniger / als Vormahls beyde Kayser ^ orÜLrius und kiiüei icu8

die Gewohnheit / Ver -
mög deren die Lehen - Leuche ohne des Lehen - Heren oder deren
^ §iEN Bewilligung die Lehen - Gülhere zu veräusieren pfleg¬
ten / abgestcllt und verbottm haben / mit anwesend gewesenen
Fürsten / Grasten / Freyherren / und gesamten Standen des
Reichs die Sach reiffüch überlegt / und nach deren eingeholten
Rath / undeinmüthigenSchluß / gantz wohl bedachtste !) / und
auß / auch in Krafft Kayserlicher Macht und Gewalts / gewisser
und sicherer Wiffenschafft / erkant / gesprochen / und verordnet
haben / daß so offt em Lehen - Mann des Ertzstiffts .Cöln abge¬
het / undkeineMannlicheLehenfölger hintcrlasset / alödan sol¬
che Lehenrührige Güther / Städte / Flecken / Vestungen / Schlös¬
ser / Renthen und Gefälle eitlem zeitlichen Ertz - Blschoffen ipso
taLio anheim fallen / und derselbe sich deren Ponton durch eige¬
ne ^.utoricät / ohne einige Erkäntnuß / Urtheil und veciüon , ohn -
geachtet einiger Widersetzlichkeit oder Einrede / auch alter Ge¬
wohnheit / so dagegen vorgeschutzet werden mögte / und pro dor -
1-upcelLzu achten seye / näheren solle und möge / undalso die Ver¬
wandte / so sich pi oLoncr3cjj (Aoiil) U8 darstellen / ihr vermeintes
Recht / ob sie wollen / in ? ecicoiioaußführen müssen / mitdem
außtrucklichen pcLNLÜürten Anhang / daß niemand dagegen / bey

der
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der darin einvermeldeter ^ « n von 50 . Marck löthigen Golds /
den Hohen Erßstifft nicht bekümmeren / anfechten / oder beschwä -

> ren solle .
Diese Kayserl . 8LN <9:ionc§ , und veclaracioncs seynd denen ge¬

meinen Lehen - Rechten nicht unähnlich / sondern vielmehr con -
form , Wan erwogen wird / c^ uocl fcuäL ipso sure 2 ä Dominum
ol) 6nicam primi acc^ uirenttL ^ lasculmam Lenerarioncm Lc I^ incam
reverrancur , wie

Ao / e -r /^ /. 5 ^ . csw .
Und mehr andere daselbst als wohl in denen Lhufürstl . Lxccprio -
Nibu8 angezogene seuälllen weitläuffig außführen / und dabey
behaubten / daß in solchem Fall der Lehnherr propriä Lucborirarc
die poliellion srgreiffen / und diejenige / so sich ihm widersetzen /
mit Macht und gewaffneter Hand abtreiben könne / ohne daß nö -
thigscye den Ober - Richter darumb zu belangen / oder einige Dc -
clarLronc - Unheil abzuwarten .

/ -r (7. /-r ^ /e/ /7r ^ --r . -7 . Ls -r/ / . (5"
/ ?r (7 . / . -r . F . ^5 V "^ 5 / . ^ / -? -

c . / . -7 .

! . V " L? . / . -r . ^ ^ / -r c/e / ^ ^ ^ .^s-7 .
s -rs -r . -r --- // .

! / ) . 2 . / >. / e / ? . -r . / <f . ^ e ^/7 / . G '
> / >. lO . / k / ? . 6 . -7 . ILO .

^ 11 . Z5 >

keuäo cnim per inccrirum DneX I^läsculinX 6nicoDominu8 non
moäocivilicci - , seäLc narurLlirerpollillcr , ^ uoniLMposlellionaru -
ra ! i8 VasalliciviliincudLr , Sc rancüm aä ^ u8eju8limirLcL , Lccivili
subalrernara suic , aciäeocum suL Vatälliexl ^ ircr - nem ^ cutilcDo¬
minium , live ulusfruÄus c /u§ acl I^ Xreclcs ^ asculos rranticorius
cum äirccÄo co « soliäaru8 , polleliio cjas ^ uoc^ ue inrclliAirur 6nitL ,
L^ aLivili Domini LrrraÄL ctlc ac conloIillacL , ticucusufruLlu , Lc
pr ^ cario 6niro6eri lolec , unäe scc^ uicur , c^ uoä vi Vasaljumvel
eju8 8ucccllorcm ejiccre pollic Dominu8 , cciam rctillcnrcm , c^ uem -
aämoäum ^ ure Ovili spoliarori Lc rurlrärori per eum c^ ui naruralirer
Lcciviliccrpolliäec , live corpore live animorecineac , obviarcpcr -

- ' > micricur , Sc ücuc ralcs I . e§c permiccence » nvbis expulti concra no§
^ l ' incer -
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inceräiÄis nullis juvari ^ oüänc , 6 c ncc ralcs ValsIIi , ncc^ ue 5us -
cc6oceju8u ! ! oi1l:ju8MoäiremeilloconccL Dominum eum ex ? rL -
<lio kcuäLii ejicicncem aä ^ oüellioncm retiirui ^ ocest ^ ira clegamer

^/b/ s /? ?? . ? ?? (7s ??/ ? K -r ^-?/ ? / ?/ . i . L . zo . ?? . i74 .
/ l</e?rse / r. -' e ?-? . ?^ee/̂ . - 5 . -? . 55 . E^ zL . 9 .
^V/ es / . Or - e -" / ? . / ?? /sc . / e ^ -r / . -r (7s ?-? ?-? s ^ . ^ K ? ee^r -

- ^ --r -r . z .
K ^r /^/ . / ?? e. 1 . ^/e es ?? / e ?? ^ . / ?? / . Os -?- . ( 5"^ e / . s/e ? ?? 2?e// .

L . / >^ / 7S/ ? -- . I . ?? . 2. Z .
^ e /?e ?? e ^ K / e . ?? . r. z . ^M ? / / . ?? . ro .

^ --r/ ? « § (7s ?? . n . ?r . 14 . ^ / e ^ . i ? s / . i .
' - K -r ?/ ?- . ö^ / i ^ ?? . ^ e Ke ^ ^/ . ?^ees ^ . 1 r . ?? . zr . .

Und obschon einige kcucliken der widrigen Meynung bey -
pflichten und nicht zugeben wollen / daß der Lehenherr in solchem
Fall ohne äußerliche Ergreiffungzur koüelüon gelangen oder der¬
selben sich ^ loj) l- iL Lmborirace bemächtigen könne / sondern noth -
wendig die Richterliche Hülffersuchen müsse / deren O ^ inionje¬
doch schlecht gegründet zu seyn / und obangeführten KaciombuZ
kein Gnügen zu leisten / von denen bewärtesten Rechtögelehr -
ten Mit besserem Bestand behaubtet wird / so seyn gleichwohl alle
DoAores Oocences , <7on5u ! enre8 öL Dcciäence 8 z darin ohne Un -
terschiedgantz einig / daß ^ erLcacucum , j^ LÄum , velconsuecuäi -
nem eingesührt werden könne / uc äcücience I^ ascuIinL I . jncL ? O 8 -
êlliokeuäij ^ lofacAoüncuIlL a ^ ccbcnlione aä Dominum äevol -

vacuc , aäeoucnullum licmcäium inccrpoüellionemäefunÄi Va -
talli Lc Domini , omni 8 gue a ^ ^ rcbcnüo mcäio rcm ^ ore ab alic»
fLÄLÜcnulla ^ 5LaI) 8gueelkc6iu ^ acsioriüsaÄULcurbarivus, c^ uam
^ ollcllio censenäa , iäcoĉ uc ^ crmiüüm 6 c Domino ^ olletlioncm
t 2 licer 3 l) L ! io 6 nc surj 8 cAeÄu occu ^ aram ^ co ^ ria aurboricace reci -
necc , 1 iceciäinccLc! ecemLnno 8 6 Lc ,
- K ^r ?? ee / . ^/ e ^ / / e ?? /-. 4 . /? --? . ?. ?? . r8 . V '/ e ^ .
' (7<r ?? ee ?' . Ke/ ? ? s ??? . r . / ^ . 7 . e/e Ke// , ö/ s / . ?? . 58 . ( §^ 59 .

7l </e ^ ?? . Kes ^/ . s ^/ 7 97 .
Ks / e ?? ^ . s . io . cs ?? s / . 4l . ?? . 119 . ^ 151 .

- K' ? // . //^ - i . ^ Z5 - ?r . 11 .
/? . L . / ?. 9 . ^ -' /-- e . / ee? . 9 . ?? . r 5 .

- K 7/ se ^ . ^7 s ?-- . 2. . es ??/ ? r. 6 . ?? . 16 .
^ KaN NUN solches j>cr ? LHum Lc Lcäcmum odkk aUchferOonüse -^

- ruäincm
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mäinern emgeführt werden / wie vielmehr dan muß selbiges per
äanÄioncm Le Dcclaracioncm ä L ^ tare SL Im ^ erio 6acam gesche¬
hen können / lNL ) or cnirn cll ^ orcllLsI.eAi8Luc8Ln6i:ioni8 , Huäm
hominis c^ ui 1. cAi lubell , ma ) or ^ urboricas L ^ saris Lc Im ^ crii ,
L^ uäm krincij ^ is ciclem lubjeAi , major vis I ^c ^ is , ^ uäm (lonluecu -
äinis , uci arAUmencamr

- r /r /o 7̂ . ^
Ja eö wird von Klockio oder vielmehr l ' bomLX^ erclLelbLc ^ des

Kays . Lammcr - Gerichts ^ lleÜorn L's -r/ ' io . (7o ^/ ? n . V "
<Is ^ . r. . stattlich behaubtet / und mit verschiedenen daselbst ergan¬
genen Urtheilen bekräfftiget / daßes imH . ReichTeutscherNation
durch einen im Schwang gehenden Gebrauch von Lhurfürsten
und andern Standen also rechtmäßigpraHicirt werde / daß sie / tl
vcl Llic^ ualicer ol) äeticicociam IvlatcuIiNX äc 6evo ! urione
kcuäi conüec ^ zu demLehen greiffen / und dieEigenthumbs - Erben /
oder die Weiber / und deren Oeicenäencen ^>oll cvacuacam ? o6e§ -
tionem ihren Spruch und Gerechtsamb mit ordentliche » Rechten
außfündig zu machen antreiben / immaßen dasselbe die Graff -
schasst ^ oniAliein ^ die Grassschasst k-iaLA , ircm unterschiedliche
Lc ^ cnckcnlicinjsche Lehen / welche zum theil LrLnäcnburA , zum
theils das Stisst ^ llAsIsurA , auch Oerinben , gleich nach Able¬
ben Claris 8c ^ crictcen von 8cbcnckicnllcin , ohnangesehen der Ei -
genthumbs - Erben LomrLäiöiion , einziehen lassen / gnugsam
außweisen / auch habe dergleichen Fall vor vielen Jahren mit dem
Dorff und Guth d^ ccenkaulen sich zugetragen / daß / als die
Inhaberin Larbara von äalmLnrinAen , so dasselbe als ein gemein
Lehen / somehrmahls von Weibs - Persohnenererbet / undäüc -
nirt worden / erkaufft und besessen / von dem damahls Regie¬
renden Bischoffen zu ^ uZsbmA mit viel Reuther und Knecht be¬
rührten Dorffs unter dem Vorwand / wie solches ein dem Stifft
heimgefallenes Mann - Lehen wäre / entsetzet / und derentwegen
Ihre Fürst ! . Gnaden iu ^ cr 8polio am Kayserl . Lämmer - Ge¬
richt belangt / soseyedochHocherwehnterFürst / sovieldieKe -
llicmiori des Lehens betrisst / den i2tenk4L )l i ^ ^ . Lbtolvirt / dav -
auff von ermelter vLrbLrLe Erben das pccicorium angestellt wor¬
den / welches sie aber hernacher ersitzen lassen ;

Mehrere dergleichen kr ^ uäicia seynd daselbst / undbeyande -
ren ^ mkorenvorfindlich ; . . . ^ .
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Hat nun solches viZorc ralis Oonsucmäinis Lc Odlcrvanriak im

ganzen Reich Platz / und ist so gar in luäicanäo vom Lämmer -
Gericht darnach in mehreren Fallen geachtet / wie vielmehr muß
cSdandemErtzstifftLöln zu statten kommen / welches mit einer
absonderlicher vonKayserl - Maj . unddemgesämtenReichertheil -
ter / prailum ^ cionem lutisLt ^ ullir ^ L valiäicarisgue klrmitliMXUN -
gezweisselt vor sich habender Erklährung - 8 anÄion - undUrtheilen
dergestalt versehen ist / daß dardurch aller 5ci u ^ el , so auß der ge¬
spaltenen Meynung deren DoLloten entstanden / auß dem Wre .gr
geraumbt / und in denen von selbigem Ertzstifftrelcvirenden Lehen
5cnrenciä Laläi mit Verwerssung der Gegenteiligen Opinionä
(ÜLsal-e Lc Imperio lauert / a ^ ^ rodirt / Und in virn 5 an <Äioni 5 Urag -
maricL auLlorilirt worden / also daß auch der Kayser nichts newes >
in faÄo üaruirt / sondern nur amdiguam suris erläu¬
tert / und ein Gewisses darin verordnet hat / wie solches der in
lurekcuäali , Livill , Lc ? ud ! ico , als wohl denen Reichs - Lonüi -
rmionen erfahrener Kayserlicher Reichs - Hoffrath und Hildes¬
heimischer Lantzler auch des Lämmer - Gerichts ehemahliger Vi -
licacionS - LoinmiüarlU 8 von ^ nnmerman gründlich Und auß -
führlicher äeäucirt hat .

Und gleichwie dardurch zum Überfluß handgreifflich angewie¬
sen ist / daß ein zeitlicher Erbischosi und . Lhurfürst Zu Löln so
wohl in Lonformicätgemeiner Rechten / und einer durchgehender
Reichs - Gewohnheit / Als auch verschiedener Lameral - Urthei -
len und besonderer Kayserlicher äanLlionen / Declaration , und
Lcnrcnrien / befugt seye / auf Absterben eines Valalli ohne Hin¬
terlassung Männlicher Erben des von selbigen besessenen Lehens
sich zu bemächtigen / also ist es der gesunder Vernunfft allerdings
ähnlich / daß sothaneBefügnuß / und Kayserl . äanötiones umb
diemehr Statt haben müssen in gegenwärtigem Fall / da der
Grass von Virmonä primus kcuäorum gu -ellionis acc^ uircnx ge¬
wesen / und ohne Hinterlassung einiger LeibS - Erben verstorben /
dahero auch umb dieweniger begkeifflich ist / wie Seine Lhurfl .
Durchleucht durch die vorgangene Lehens - Näherung nunmehro
eines äpolii von der Gräsin von Virmonä beschuldiget / und dar¬
durch mehrgemeltes lvlanäarum und Urtheilen erschlieche werden
können / bevorab wo beym Anfang bereits durch die Beylag lud
dl . 9 . bescheinigter maßen diese durch ihren Renthmeister und



^ ullen ^ ebcr fchrifftlich erfahren lassen / daß
^ dessen etwa vergangenes erstes Verfahren äisapprobirle / mithin

dasjenige / so auß Lhurfürstl . gnädigstem Befehl geschehen /
äevorest vencrirte / auch gegen den von Höchst - Deroselb als
Lands - und Lehens - Herrn vollzogenen
? oCLLoni5 etwas in den Weegzu legen nicht gedachte / dem zufolg
auch einige Jahren ruhig' zugesehen / und vorgehende ihre Er¬
fahrung dardurch werckthätig bestättiget hat /

Die Grass - Vnmonäische Erbgenahmen aber / deren Befüg -
nuß die Verwittibte Gräfin vornemblich vorgeschützet / und wel¬
che allenfals eigentlich und haubtsachlich die Sach angienge /
beym Cammer - Gericht in Sachen klein - Lo ! ! enbur§ betreffend
l'ui) K ; an diesen und dergleichen nichts - sollenden Zanck - Han - 55 »
delen keinen Theil nehmen / vielweniger durch solche grosse Für¬
sten und Herren gegen sich auffbringcn zu wollen / außtrücklich
erfährt / dem zufolg auchsothanerLhurfürstl . Lehens - Nähe ,
runginpoücllorio nicht widersprochen / sondern in pccjroiioihxe
vermeintlich habende Ansprach eingeführt / erwehnter Gräfin
aber / Vermög der Anlag tuh ihre habende Forderung z <
bahr abzuführen erbotten haben / mithin dieselbe / wan durch so

- lang - jährige Abnutzung aller Graß - Vismon6ischer Güther
ihrer Forderung halber nochnichtvollenkommen befriediget wä¬
re / jedoch cx Vvralibus umb so weniger einiges KeccnrionS -
oder anderes Recht in keuäi8 plTrenLilrm mag / wo der Grass von
Virmonädessen noch gedacht / noch gemeintgewesen / sondern hin¬
gegen wider dieHerrenGraff' m v . kcnrhenn und är / mm wegen des
cxLävcrso vorein Erblehen außgeben wollenden Lehens 2oppen -
beoich vorgemelter maßen mit allem Nachtruck selbst behaubtet
hat / daß weder in diesem noch in anderen Ertzstifftischen Lehmen
einige vilpolirion , ohne Lehensherrliche Bewilligung / Statt
haben könne / gleich dan solches dahier beständig beobachtet zu
seyn / vorhin gnugsam angewiesen / und durch die Beylag 5ub Nro !^l . 577
57 . zum Überfluß bescheinigt / denen Lehen - Rechten auch conform
zuseyn von beyden Höchstgemelten Kaiseren Lorbario und knäc -
rico in I ' crmini8 cxpi cllis erfährt und verordnet ist / wie nun der
Lehenherrlicher Konsensus zu denen Grass - VirmonäischenEhe -

> paÄen nicht begehret / nochertheiletworden / so beruhet es in ei - '
ner offenbahrer Richtigkeit / daß die Verwittibte Gräfin ex p -cko
so wenig / als sonsten sich eines such Kecencionis oder kolleilionis

V INLNU --
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!NLnuccmI) iil8 in anmaßen mögen / sondern hingegen die
von Ihr » IN äu ^ lica angezogene so genante possessioLmei lor oder
vielmehr ^ oi- i-u ^ ela Lc olüi ^ Lcio in denen Lhurfürstl . kxcesmo -
nil) U8 gleichfalö angeführter maßen pro ^ Äul ' urhLrivoüL ^ olio
hätte angesehen werden müssen und sollen / welche gewaltthätige
Antringlichkeiten ohne deme die Rechten allezeit auf da6 höchste
mißdeuten / die Eintringende denen Raub - Vögelen vergleichen /
und die aufsolche Weiß an sich gerissene Olu ^ arion für ein höchst¬
straffbares 5 ^ oüum halten / wie zu sehen ist bey denen Rechts -
Gelehrten / welche (7 ^ / / . ^ / . -r . 22 . anführet /
und mit denselben wohl schliessit / guoä cuj ^ enrurra ^ äces lüi vul -
rure§ in tuiskcuäis ^ luüeris vc 1 ab üs cautam hahenees , am :xcen -
äLncc§ gui nimium lihi o ^ inione ^ lLventL ^ oÜellionis bianäiun -
rui' , clum cLÜiäc Lc occulcc cxciemum exbaläncis animX l ^ inrum
ceg-' iäc exst' eLlLnr , uccL' ceros , imelliAe Dominos DircAos , c^uos
orclo tuccelüonis ex L-guo concingic , ahlenres velignoranres ^ iX -
venrione gULcl ^ m Lncic ^ uioris ^ oücilionis anrevel-ränc , Quorum
Lnrici ^ 2 rLj) oÜclliocnm lic violenra vel lalcem clancleliinL Lc äl ) ini -
rio viciosa ^ non clcbcc sueis eÄeÄum o ^ eraii , lccl ^ ro 5 ^ o ! io üa -
veri , nam ex malo ^ linci ^ io ! eAicimLcon5ec ^ uenriÄ non inlercur .

^ / /r /?-r . /// ».
«SA ?

In mehrgedachten dem ErtzstifflzumBesten ertbeiltenKayserl .
LanLdionen ist annebenst unter Pöen von 50 . Marck löthigen
Golds verordnet / dagegen den Hohen ErWstt nicht zu beküm¬
meren / anzufechten / noch zu beschwären / diese seynd auch so
klahr und deutlich / daß an deren Verstand der geringster Zweiffel
nicht vorwalten mag / allenfals aber könte / wie vorhin auß -
führlich angewiesen worden / das Preißl . Lämmer - Gericht so -
thaner 8anÄionen lnccr ^ reracion sich nicht anmaßen / und Wan
auch offt berührte äanLtiones von denen Widersageren des ErH -
stiffts privilegia genent werden wolten / so würden nichtweniger
die über deren Sinn und Verstand erregt werden wollende zweif-
felhaffte Fragen zu erläuteren / Sr . Kayserl . Majestät zukom¬
men / krivilcgiorum enim Incer ^ rccario aä i ^ lum ? rinci ^ cm can -
ouam ^ müorem ^ crrinec .

/ -r / ks . ^
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l ^ c ^ ueprince ^ s , nonlncer ^ rescanrüm , 5eä Le ^ uäex cssss ^ cr
krivilegijz sslj8 .

^ - ro -77 . ( 7 . ^ / >/ >. <7 . i . Oe / / . ( 7 s - ^ ^ . / « ^

O // ?r , ^ G * ^ // r
ö «-r -^ . // ^ . 7 . c /r/ >. 76 . ^ / s --? . 14 .

Also daß das Lämmer - Gericht weder der lorer ^ rerarion , noch
auch des Richter - Ambts hierüber sich anmaßen könne / wie in
l ^ ecic mit mehreren außführet

/ ^7/s ^ . Oö --r . i . (7o /r/ ? n . -r . r. i .
(^ ULMvis cnim Lamera viccs Principis c^ uoaä suriscliÄioncnr

conccnciosam tussincar , iäcoguc concra violacorcs privilcgior » m
proccssuz äeccrnar ^ ü camen 6e valiärcace ac sshssancia privilegii
äuhjrecur , auräLejuLmenreLcincer ^ recacioneagarur , Im ^ craror
tolus exclusa damerä ) uäicabic .

^ 5 / ?? ^ / ^ . -r . 42. . >
O ^ s --r . ^ 77'^ . co -rc / . ; i . //> . Z .

41 . -r . 8 . (§" 9 .
Welches dan in der Kayserl . Wahl - Lapimlarion , wornach

das Lämmer - Gericht bey seinen AmbtS - und Dienst - Pflichten
juxra ^ . I . >^ rr . l . ca ^ . zuurtheilen verbunden / klährlichistaußge -
truckt / dergestalt / daß alle Sachen / worüber die Lhurfürsten
des Reichs Ihrer von Kayserl . Majestät habender Regalien und
Privilegien halber uüt jemanden aÄivc vel passive zu Rechtlichen
Ansprüchen gerathen / an Ihr » Kayserl . Majestät immcäiare
gehören / und vor Höchst , Deroselben allein außgeführt und er¬
ledigt werden / kein Lhurfürstaber schüldig seyn solle sichderent -
halbenam Lämmer - Gericht oder anderen Gerichterenmitoräi -
nariis ^ Llionihus anstrengen zu laßen / sondern die daselbst an¬
hängige Processen von dannen ab - und an Se . Kayserl . Majestät
gezogen werden sollen ;

Lap . ^ iar . Imp . ^ rc . LZ . kerä . II . -^ rr . Lr. . pcrä . HI . ^ rc . r. 5 .
Pcop . I . /^ rc . 2. 4 .

Und obschon daselbst nur der Zoll gedacht wird / so ist doch die
angeführte ssario general , und erstreckt sich ebener gestalt aufan¬
dere sscgalien unb Privilegien / nemblich weilen solche Privilegien
allein von Römischen Kayser - und Königen ertheilt und gegeben

v r wor -
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worden / so seye auch der darüber einfallende Streit vor nie¬
mand / verba sum Lusans , als Kayserl . Majestät gehörig / gu -x
rario ^ cum cciam iu aliis Lonccüionibus Lc privileAiis mitirec ,
^ Läsmguogueäitpoticioinjisäem VLlercäebcr , wie ZU sehen beyM

I^ ^ mnXO aä Läpic . ^ larü . ä . ^ rc . rz . p . 564 . ubi Lir :
Vi ^ uju8 OLpirulLrionis Zencralirer , 6 äe inceUeQu l^ ivi ! e§ü Lle -
(IorivusLl ) Imperarorc concetll , gUXÜio movearur ^ totum Im -
perLtorcm exclusL (ÜLmers eile suäiccm ö^ Inrcrprcrem .

In ^ ouformirat sothaner Rechts - Gründen habenWeyland
Ihro Kayserl . Majestät l . copoläu8 Glorreichester Gedächtnuß
unterm 26 '̂ n ^ uAulli 1682 . dem damahl zu äpe ^ r tubliüirenden
Kayserl . Lämmer - Gericht attergnädigst auffgetragen / daß
sich bey denen etwa vorkommenden kroccssen nach obgedachten
Kayserl . 8LNÄionen / Loncessionen und Privilegien achten und
richten solle / damit Se . Llsurfürstl . Durchleucht zuLöln und
Dero Ertzstifft dagegen nicht beschwährt würden / immaßen sol - -
ches ohnehin denen gemeinen Rechten / heilsamen Reichs - Sa¬
tzungen / Kayserl - Wahl - L ^ iculacionm / und Güldener Kult
allerdings gemäß / und dem Kayserl . und Reichs - Lannner - Ge -
richt pro ^ 01 MLöc ^ egula vorgeschrieben ist / sothancs Kaysert .
^ lauäLtum ist auch in nachgefolgtem Jahr den 6 . sLnmirii geho¬

lt . z8 . rend verkündiget worden / Inhalts der Bcylag suK 1^ 1-0 58
Und als diesem zuwider im Jahr 1684 . dasLamnur - Gericht

sich rmterstanden in einer Sachen prXccnti ^ iLnäLci äe reüimcnclo
potlcsüonem ^ so vorhero wegen des Lehens Ocienkirc ^ cn wider
WeylandLhurfürsten k^ Lximil . ttcnr . undDero Vasallen Frey -
Herrn von krcur die Frau ilaKellL Hertzogin zu dlolüein Gebohrne
Gräfin von r^ erotäc anmaßlich außgewürckt / Höchstbestr ^ ter
Sr - Lhurfi . Durchleucht und ermeltem von krenx äemenriLÜ -
rer ausfzulegen / daß besagter Hertzogin die ? otH8Üon sothanen
Lehens wieder abtretten und einraumen solte / die welche schon
^ nno i6z6 . Lhurfürst kcräinLncl auftödtlichenHintrittdcsk ' tz -
ten VatLÜl klorenrL plarrLrä von voLeler ohne Männliche Leibs -
Erben eo jpsoexcinÄL illius IvlLscuIina Pinea in Krafstund Lon -
iormicät oberwehnt - bestättigter Kayserl . 8anÄionen rechtmäßig
genohmen / gleich ob wäre im Stand Rechtens pro 8po ! io luMi -
Lcapili zu Hallen / wan man deren sich gebraucht / und dasjenige
verrichtet / was selbige für recht / billig und zuläßig erkennen /

. . äecla -
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^ eclariren und verordnen ; HöchflbesagteSe . Khurfürstl . Durch -
> leucht ^ laximü . ttenr . sich aber darüber bcy Sr . Kayserl . Maje¬

stät unterm 1 / ten OÄotiris selbigen Jahrs beklaget / habenHöchst -
Dieftlbe sothane Klag den / tm Occembnn Dero und des Reichs
Kammer - Gericht mit der gerechtester Erinnerung allergnädigst
beygeschlagen / den Herrn Khurfürsten gegen die Kays . Verord¬
nungen und Privilegien nicht zu beschwären / und was dagegen Vor¬
gängen / ausszuheben / oder chren fürterlichen Berichtzu erstatten ;

Das Preißliche Kammer - Gericht hat darauf auch zwarn
den 14km Hugulil 1685 . stlnen Bericht dahin erstattet : daß
nicht er mangelt habe so wohl bey Erkenn ung obgemelten ^ lanciar ^
als auch hierauf vorgenohmener L ^ aminarion und Überlegung
der von Seiten Sr . Lhursürstl . Durchleucht entgegen gesetzter
Lxceprionen / unter anderen auch vornemblich aufdie von Hvchst -
gemelter Ihrer Lhursürstl . Durchleucht angezogen - und proäu -
cirte Kayserl . privi ! c§ia und LoncetHones , an derer würcklichen
LxiÜentz selbiges niemahlen gezweiffelt / zu rcllcÄiren / und
solche in behörigeOonlläerLridn zu ziehen / wan aber befunden /
daß sothane Privilegs auf damahligen Fall und Rechts - Streit
die Herrschaft Oäenkirchen betreffend sich gar nicht a ^ püciren
lassen / immaßen auch Höchstermelte Ihro Lhursürstl . Durch¬
leucht in Dero von ihreinGegentheildaselbstGerichtlich ^ iOciu -
cirten und dem Bericht beygelegten Schreiben solches selbsten er¬
kennet / auch das Dhom - Lasmul / laut dergleichen Beylag /
auf solche Loncc8Üone8 in dieser Sachen nichtgebawet / . sondern
dem Werckgern in der Güte abgeholffen gesehen / und auf wideri -
gen Fall p ^ orellanäo sich verwahret / anderer in dieser Sachen
vorkommenden Umbständen und darauß entstehenden Kloüven zu
geschweigen / und außdiesem gnugsamerhelle / daß man seines
Orths gegen Se . Kayserl . Majestät eigene / oder Dero Gtor -
würdigster Herren Vorfahren am Reich ertheilte ^ oncnüone ; /
krivilcgiL UNd Lonllrmarioncs nicht das geringste Vorgenohmen /
und erkennet / so lebte der allerunterthänigster Zuversicht / es
werde Sr . Majestät allergnädigst - und gerechtester Willfeyn /
daß wie in anderen / also auch in dieser Rechts - Sache der sullitz
an diesem Reichs - vicallcno ihr üngesperrter Lauffallerdings
gelassen werden solle :

Vach dessen verfallet - und erhaltener Lommuaic ^cion haben
x Se .
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Se . Lhurf . Durchl . unterm 29 ^ » ^ arriiIahrs i68 / . aber unter -
thänigst angezeigt / darauß ersehen zu haben / daß ermeltesLamer -
Geri3 ) t da6 ? 3 <2um ungleich eingenohmen / auch in seiner luciica -
rurdicSchrancken des ihmegesetzten Gewaltö weit überschritten /
indem selbiges sich unterstanden die von SrKays - Maj . Glorwür -
digsten Herrn Vorfahren seinem Ertzstifft ertheilte / und von Sr .
Kaysi Maj . unlängst nach reiffer deren Erwegung bestätigte / in
beygefÜgttN Abtrucken begriffene 8cncenciL8 , 8anÄione5 Lc Decla -
rärioncs in einen gantz ungleichen Verstand zu ziehen / seinem
Wohlgefallen nach zu iE ^ eciren / dieselbe seinem Ertzstifft un -
nützlich zu machen / undfastgar zu vernichtigen / Se . Lhurfl .
Dürchl . lebten daheroder unterthänigsterHoffnung / bitteten dar¬
umbauch Se . Kayserl . Maj . allergnädigst geruhen wolten / hierin
ein ernstesEinsehen zu thuen / gedachtem Lammcr - Gerichtzuvor -
derst sein unziemliches Verfahren / wodurch selbiges Sr . Kays .
Majestät in Dero rclervirten höchsten ^ uckolicatvorzugreiffen
sichanmaßete / zuverheben / allefernere D-oceäure in Sachen zu
inkid >iren / demnächst ihre vorhin mit wohl bedachter « Rath sei¬
nem Ertzstifft ertheilte Declarationen , nach Inhalt beygelegtcr
schrifftlich - und gedruckter DcäuÄion , nochmahls zu viAorrllren
und daß Se . Ahurfürstl . Durchleucht und seine Krrch in gedach¬
ter Oäenkirckcr so wenig / als anderen Lehen - Sachen einiger
gestalt darwider gravirl werden solle / allergnädigst zu befehlen ;

Den / ten ^ nÜ8 selbigen Jahrs haben Höchstbesagte Seine
Lhurfürstl . Durchleucht eine fernere DccluLrion wider den an Se .
Kayserl . Majestät vom Lämmer - Gericht zu 5 pevr eingeschick¬
ten allerunterthänigsten Bericht übergeben / und dardurch vor¬
gestellt / wie daß sich zwar « versehen hätten / es würde obiger
Kayserl . Erinnerung das Lämmer - Gericht allergehorsambst
uachgekommen seyn / sie auch weiter nicht gravirt / sonderen die
Hand von der Sachen abgethan / und mit ferneren Verfahren
und Erkennen gäntzlich / oder doch aufs wenigstso lang / biß Se .
Kayserl . Majestät aufdessen allergehorsambst eingeschickten Be¬
richt sich etwa erklähret hätten / an sich gehalten haben ;

Zumahlen cx kraxi Imxicrii Komani , und gemeinen Rechten
bekänt / daß über mehrangeregte Kayserl . §an6tionen und ? rivi -
Icgien / da vorab an deren würcklicher Lxiücntz das Lammer -
Gericht m' emahlsgezweiffelet / dienöthige Erläutherungen / und

Inccr̂



lEl -prccationo ? cx ^ ofmv38 zu thuen / nicht demselßkn / sonderen
Sr . Kayserl . Majestät allein zustehe / annebens auch niemand /
welchem allein die rechte Beschaffenheit der Sachen beywohnete /
in Abred stellen würde / daß sich fast nichts besseres / als sothane
HänÄioncs OLlLrcX auf die das Lehen Oäenllircllen betreffende
I' olleiiious - Streitigkeit Ä ^ llclren lasse / und so gar die Erörte¬
rung derselben auß keinem anderen / als diesem Fundament und
Kayserl . Occillon genohmen werden müsse ;

Dan / weilen eine geständige Sach / daß die HerrschaffkOclen -
kirclren sambt ihren ^ p ^ ertinencien ein Lehen des Ertzstiffts Z^öln
seye / desselben letzter Vafäi ! kjoienr /. lllarcLiä von koretacl gewe¬
sen / dieser aber ohne Nachlassung Mannlicher Lehens - Erben
tods verbliechen / gleichwohl nach seinem Absterben sich Wey¬
land Grass von kronclchorli zu karrenberA und der von Lcrcingen
gelüsten lassen / ermeltes Lehen zu llr ^ jullitz und Nachtheil des
Domini ? cuc! i unter dem Vorwand zu occu ^ iren / und selbigen in
seiner Livil - und d^ arural - kollellion , die welche jene Vermög de¬
ren Rechten an sich alsobald gezogen / zumrbiren / obkönteguL -
1ir28 iVlatcuIina kcucll Oäcnllircllcn auß denen Lehen - BriesseN
nicht erzwungen werden / und 6c universell conlllcruaine des Ertz -
stiffts Eöln die Lehen ? romilcuL , dahero auch der 5uccelnon dit
Velcenclcnce8 ex kocminis fähig waren / erfolglich hatten die Cog¬
nacen des letzteren Valälll guten Fueg gehabt / stlöiges Lehen in
Besitz zu nehmen / und sie nicht davon allsgue virio injullilllmi
5polll verdrungen werden mögen / hingegen aber vsrwohlgemel -
ter Lhürfürst ^ ercllnancl als damahliger Lehen - und zugleich
Lands - Herr sichdarauffgegründet / daß Vermög Kayserl . non
^ er errorcm Lc im ^ roviäc ^ leä lano krincijium , ( ^ olnirurn , 6a -
ronum , kroLcrümgue Imjrerii donlUio , Le cx cerr » tcicncia Lc Irn -
^ criali8 ^ orellaris ^ lenicuäinc außgetassme 8enrenrien uni verllrlicer -
dieLehen des Ertzstiffts fürMann - Lehenseyen erklährt / und über
demeaußtrücklich äeciäirt worden / guoä uni VerlaSc lingula . konL
all Hrclli - kjiilco ^ o Lc LccleliaLolonienli äe ^ enäenriL erirm ülint
divicarer , 0 ^»^>iäa ^ korcalicia ^ velLLlkrs , i ^ lofLÄoclevolvan -
rur aä ^ rclli - Lbilco ^ urn ^ ro rem ^ ore , §L llccleliam Eolonienlettl
guLnäo rnorirurulcimus Vafallus , non rell <5ki8 lllLreälllu§ ks -rlcu ^

,1i8ex corpore luo ^ rocrcLti8 , Sc ^ uoriCL iä conringic , ^ olllrgullr -
llcc ^ rclli - L ^ isco ^ ur exilkcns ^ ro cern ^ ore lluju§moäi kcuäorum
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öcllonorum ^ otletllOocrrilmmeäiLte occu ^ are stne impcäimtznro »
renicenria ^ Sc conrraäiÄlone bominis cujuscungue ^ Sc absguc
cOAnirione , sencennarione , lcu äeciüone alcerius suäicis ; da -
hero Höchstbesagter Lhurfürst keräinanä befugt gewesen wäre
sothanenallergnädigsten Kayserl . Urtheilen / vecrecen und 8an -
Qionen einzufolgen / des dardurch Ihro und dem Ertzstifft zu -
erkänten Rechtens / bcvorab der Pollution des Lehens halber sich
zu bedienen / und in Krafft desselben die mit ungeziemender Ge¬
walt reMrende / des surisaber posiläcnäX Sc urenäL rei unfähi¬
ge Lognaren mit abgenöthigterundzulaßiger Gegen - Gewalt zu
äeoccu ^ iren / sonderlich da in besagtem Oecrero und 8 .inÄione all
dasjenige / was die Octccnäemn cx ^ oeminis wider den zur Zeit
ErHbischosfen und Lehenherrn oocupLnäo L: rurbanäo arrcnrireu
würden / ^ lOLÄninvalräo ) irrico , INLN ! , Scj) unibi ! i zugleich ex -
frclsc , und zudein ferner außtrücklicherklährt ist / und das übri¬
ge Gegentheilige Einwenden äe c^ ali ^ re kcuäi ^ romiscuL , sc
contuccuäine univertLli kccminLS aümicrenre conrra S' enrcnciänr
^ lbcrri ^ .om . Lc 8r ^ Ium ^ mximgue (^ uriX keuäLllsanmaß -
lich beschehene Vorrucken / aä ^ uäicium j) erirorium gehörig /
deßwegen auch dorthin zu rcjiciren seye ; allermaßen solches alles
kinc incle Lgenäo Sc cxcipienäo also seiner Weitläufigkeit nach
Vorkommen zu seyn / die am Lämmer - Gericht verübte Hand¬
lungen offenkundig außweiseten / so lige ja klahr vor Augen /
daß die Erledigung sothanen l ' oilellions - Streits bloß und
allein auf dieser Frag beruhe / ob nemblich pro 5poI , o
injullillcabili , in (lonll . Imp . probikriro ,̂ Screliimrioni obnoxio
zu achten / daß mehr - höchst - wohlgemelter Lhurfürst H ^ i -
nanä in Krafft viel - erwehnter Kayserl . Urtheilen / Obreren /
und ZanLUonen / an deren würcklicher Lxillcntz keinen Zweiffel
zu haben / das Lämmer - Gericht conrellirt / sich poll objmm
ulrimi Vallüli llnc legirimä prole mascula , Sc per boc cju8 linea
matculinL excinLka deS Lehens Oäenkircben non arccnris üc5 -
ccnäcncium ex foemini ^ irnpeäimcnro , renirenriä , Sc conrrÄcll -
Lkione bemächtiget / und in dessen potlesüon und Genuß Lurbo -
riracc propria bester gestalt gesehet habe / einfolglich seye desto
leichter zu begreifen / daß aufdiesen Fall und Rechts - Streit sich
berührte Kayserl . Urtheilen und ^ nLkiones trefflich wohl können
L ^ icirenlassen / wie solches mitmehreremab angefügten Druck /

welchen



welchen umb besserer Information und Nachricht willen beyzule -
gen / nicht undienlich ermessen worden / zu vernehmen seye .

Gantz ohneaber / daß dagegen etwas die Lommvnicarion und
<2 oi rc ^ oncicntz erheben möge / so wegen viel - bedeuteten Lehens
Ocienlcncden zwischen Ihro Lhurftttstl . Durchleucht und Dero
Würdigen Dhomb - Laj-nrnl m ,Eötn zu der Zeit gepflogen wor¬
den / als der General von ^ crcb ^ welcher mit sothanem Mann -
Lehen aus Abflerben ktoicn ^ blanaiä von Lo ^ eiaer , acicögue
kcmlo a ^ erco , Lc ac! kcclcüam revcrl 'o , belehnet gewesen / Und
folgendS auch küiustuus poübumus schon verstorben / Wan dar¬
um !) dan so wohl ermelten 6encralen Tochter - Mann von krenL
zu äcblenöerban Ihro Ehurfürstl . Durchleucht unterthänigst ge -
bettcn / ihm und seinen Manns - Erben in Lonticierarron seines
Schwieger - Vatters dem Römis . Reich und dem Ertzstifft gelei¬
steter treuer Kriegs - Diensten selbiges Lehen ex Oracia zu conferi -
ren / als auch der Grass von klorn mi Lognarus des von Lo 7. c ! acr
inständig angehalten / damit ihm angeregtes Lehen wieder ein -
zuraumen geruhen wolten / zumahlen auß dergleichen Lommnni -
canonikusLc Oelikeranonikus , W0V0N doch auch niemand billig
einige Abschrifften hatten mitgetheilet werden sollen / und dahero
selbigeclLNLuIumL ^ furrive müssen ex ^ raÄiült worden seyn / kei¬
nem lercio einig sus Zuwachsen kan / da vorab solches alles nur in
unverfänglicher Überlegung der Sachen / und darüber beyfalli -
ger Gedancken unnachtheiliger Eröffnung bestanden / auch un¬
schwer zu ermessen seye / daß so wenigbeySr . .Lhurfl . Durch¬
leucht / als auch beym Dhomb - Lapiml es die Meynung gehabt /
hierdurch dem uhralten Gerechtsamb desErtzstifftszucicroAiren
und zu prTjuäiciren / sondern da selbigem etwas zuwieder in er -
wehntem Schreiben angezogen / daß solches auß all - zu milden
und irrigen von gedachtem Graffen von ttorn beygebrachten Be¬
richt veranlaßt gewesen / dan nachdem auß Lhurfürstl Befehl
alle Hoffrathe sich beysammen gethan / denen in sothaner Sach
abgehaltenen prococollis und vorder Occuparion von damahligen
Rächen geführten Vons und Kacionibus nachgesehen / auch viel¬
besagte Kayserl . Oecrcca und 5anÄionc8 mit allem Fleiß erwogen /
überlegt / und ihre umbstandlicheKelanon erstattet / darauß dan
Höchstbesagte Se . Lhurfl . Durchleucht die rechte Bewandnuß
der Sachen erfahren / davon auch ihrem Dhomb - Lapiml ? ane
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Gegeben / so hatten errechntem Grasten von ttokn einen absthM
gigen Bescheid ertheilet / und ihn an die Ertzstifftische Mann - ,
und Lehen - Lämmer / umb daselbst ob er wolle / das pccirorium ^
außfündig zu machen / hinverwiesen / den von kmnraberauß
sonderbaren eonüäemrionm und Gnaden und gegen gewisse er¬
handelte LoncZirioneL mit Bewilligung besagten Dhomb -
ruls iy Löln mit dem Mann - Lehen Ollenlcimben und dessen Hp -
xerrincnrien mvclliirt / und wie nun diest wahre Informscion dem
Lämmer - Gericht vom Lhurfürstl . Anwaldt angebracht wor¬
den / so hatten Höchst - Dieselbe sich nicht versehen können / daß
dieses mehrere Keüexmn aufobangeregte Schreiben / als auser¬
folgten endlichen Schluß / auch eigentlich abgefast - und mehrge¬
dachtem Graffen von ttorn schriftlich zugestellte Erfahrung
wachen würde / in Erwegung daß vornemblich in suäicLnäo auf
daöjemg / was xock Oe ! iderLcione§ Sc dommunicLeiones su ^ et
^ cAono ist üoLlircr abgehandlet / concjuäirt / und zu Merck ge¬
stellt worden / nicht aber aufstlbigeö so bey wahrender
^ icLrioo , oder vor dem Schluß ein oder andern Orths vorkom -
menseynmag / das Absehen gerichtet werden müsse / gleichwohl !

ermeltes Lammer - Gericht diesem allem wkederun . b ' uneracht /
und obschon sich hättegebühret / vorheroabzuwarten / wasSe .
Kayserl . Majestät in sothanen / bey Ihro seiner ^ Lnumnenna '
( ^ Xlarcorum Occeccoeum , SanÄionum Sc Louceliionum einge -
führter und Rechts - hängiger Sachen aufdeffelöen Bericht aller -
gnädigst zu äeckriren / und zu verordnen belieben möate / aber¬
mahlen Se . Lhurfürstl . Durchleucht mit einer angemaßter
liwriazubeschwären sich vorstehen lasten / welches aber Höchst -
Deroselb und Ihrem Ertzstiffl nicht allein zu höchst schädlicher
doolegueotz / und hoch verfänglichem Nachtheil / so dan habenden
uralten Gerechtsambs Schmählerung und Abbruch offenkundig
gereiche / sondern dabey auch Sr . Kayserll Majestät und Dero
Herren Vorfahren am Römis Reich Glorwürdigstcr Gedacdt -
nuß Allerhöchste Kayserl . ^ mbmicät vielfältig imel-elUrt seye /
indeme durch solche incom ^ ercnccr bescheheneErkäntnuß IN elrcLü
obberührte von Ihnen dem Ertzstifft zum Besten cum ? r-inc ^ um >
( mmicuMj karonum , ? rocciümgue Imj) eiji eonüljoäeilhcmto
animo , cx ccrrLgue lciemia ertheilte / auch von Seiner Kaysert .
Majestät allergnadigst ^ rrcviä accurättUimä co§nicionc bestat - ! ^
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Wie decictL Und 5änÄionc8 gänßlich untergraben / gleichsam
mit einem Zug umbgeworffenundvernichtiget worden / daneben
dörffte es auch zu nicht geringer Schwächung der Kayferl . Kepu -
rÄriosi das Ansehen gewinnen / ob wären dieselbe ihres Inhalts
mit der lnMLce be hasst / dahero u5us eoium verbotten und das
kaÄum 5.̂ o !io inMlliäcLbili Lcin Lonli , Irn ^i . ctamriLko Lc j) ro -
blbno zu achten / MlchesdieRömif . Kaysere fürrecht / billig /
und zuläßigäeclLrirm / und wogegen nicht zu handle » / unter ge¬
wisse Straff ernstlich befehlen ; endlich wurde es auch allein in
des Kammer - Gerichts ^ rbicrio stehen / ob selbigen conäi -mir -
ten Kayserl . Oecrecen und äanLUonen in sucilcanUo einzusolgett
und zu äeferiren / Wan schm hieöevor Se . Kayserl . Majestät
allergnüdigstdem Lammrr - Gericht eingebunden / daß bey denen
allda vorkommenden ? ioce6 'm es sich darnach zu richten schuldig
seyn solle / in 5ummL bliebe nur desLammer - Gerichts Occilion
anheim gestellt / ob ein L hur für st / Fürst / oder Stand des
Reichs sich deren ä OLlLrc erlangter und bestättigterUrtheil - Lon -
ccülOnen / und ? iivi ! e§icn zu gebrauchen / und zu bedienen be -
fügtseye / oder nicht / und wre nun solches fast auch der
Kayftrl . Majestät allzu nahe / und Desselben gebührendem
Höchsten UccheQ - Folg und Gehorsam zuwider seyn wolte / wie
nun auß obigem saktsamb erhellete / daß auf einvermeldeten Fall
vielbedeutete Occrcca OLsareL und 5anLtic) ne8 UNÜilsiurirlich L ^ Il -
cirt werden müssen / auch keine beständige Ursach vorhanden /
warumb selbigen in boc OLlä Statt zu geben das Kammer - Ge¬
richt nicht verpflicht seyn solle / als haben Se ^ Kayserl . Maje¬
stät Ihro Lhurfürstll Durchleucht unterthänigst gebetken / daß
Sie bey also in Warheits - Grund beschaffenen Dingen aller¬
gnädigst geruhen wollen Dieselbe und Dero Ertzstifft bey offt er -
wehnten bestättigten Kayserll äLnÄionen / undOeclarLrionen /
und was deren Inhalt nachführet / Vermög Kaysrrl . Wahl -
OpimIariOn und Reichs - Satzungen attergnädigst zu handha¬
ben / Und was dagegen am Lämmer - Gericht Vorgängen und
vermeintlich suäicÄnäo außgelassen worden / zu cMren und auf - .
zuheben / auch demselben / daßesmitftrnerenprocellenundvc -
crecen in dieser Sachen an sich halten / und mit dergleichen Ihre
Lhmfürstl . Durchleucht nicht weiters beschwären solle / ernst¬
lich zu mjunAiren . v L Dm
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Den Inhalt dieser OcäuQion und Ablehnung haben Seine
Kayserl . Majestät so gegründet und gerecht befunden / daß dar -
durch allergnädigst und gerechtest bewogen worden den i . vc -
cemdris selbigen 1 / 8 / kcn Jahrs dieses dem Herrn Lhurfürsten zu
Dicr ^ als Lämmer - Richter beyzuschliessen / mit der Erinne¬
rung daran zu seyn / damit der Herr Lhurfürst zu Köln gegen die
Kayserl pl iviIeZia nicht beschwährt werden / noch sich zu bekla¬
gen begründete Ürsach haben möge / wie solches dieBeylagen sslr
NN . 59 . sc 6o . des mehreren bewehren / und wie nun das Lammer -

Hc 60 . Gericht dagegen mit Bestand nichts vorzuwenden vermöget / so
hat selbiges mit all - weiterer Erkäntnuß und Anmaßung einge -.
halten so lang höchstbesagte Se . Lhurfürstl . Durchleucht bey
Leben geblieben / und noch einige Jahr darnach / biß dahin man
vermuthlich geglaubet / daß wegen veränderter Lhurfürstl . Re¬
gierung / vorgangener Einäscherung der Lhurfürstl . Kclläentz /
und Lantzley / auch erlassen - oder verstorbener mehrester alter
Ivlinillren und Hoffräthen des bißherigen Vorgangs Nachricht
gäntzlich abgangen seyn würde / und also dem anmaßlichen Lamc -
ral - äe cxeczuenäo desto leichter äc 5ei irt werden mögte / es
Habenaber damahlige Se . Lhurfl . Durchleucht Hertzog

s (ülcmenc nicht weniger als sein Herr Vorfahr die Ertzstifftische
^ Gerechtsame beyzubehalten Ihro bestens angelegen seyn lassen /

und gegen daS / mehrgemelten äan ^ ionenzu vider / vom Lammer -
Gericht anmaßlich erkenteS ^ lanäLrum äecxe ^ uenäo bey Seiner
Kayserl . Majestät sich höchstens beschwähret / mit gehorsamb -
ster Bitt auß angeführten Ursachen Dero Ertzstifft bey solchen
LanÄionen allergnädigst handzuhaben / und den OLmerLlychen
rroccls zu calliren / auch ermeltem Lämmer - Gericht / daß sel¬
biges Dero ErtzstisstS Privilegs hinfürter in bessere Obacht neh¬
men solle / ernstlich anzudeuten / und die außschreibende Herren
Fürsten / daß sie mit der Ihnen auffgetragencr Kommission an
sich halten sollen / zu ermahnen .

Diese Lhur - Löllnische Bitt ist von Sr . Kayserl . Majestät
' den i4te , i Hj) ri 1 i 8 1695 . dem Herrn Lhurfürsten zu ssllcr übersen¬
det / umb fürderlich zu berichten / was das Kayserl . Lämmer -
Gericht bey so gestellten Sachen bewogen habe / geklagter maßen
zu verfahren / und auß was eigentlichen Ursachen selbiges ver¬
meine / daß die angeführte Kayserl . eoaccssiorieL und Privilegien

1



en- f gegenwärtigen Fall und Rechts - Streit sich nicht -- „ pli ^reN

Seine Lhurfürstl . Gnaden zu ^ ri - r habenaucknicbter , „ an¬
gelt den von Sr . Kayserl . Majestät allergnädigst aiivechmätss

Gericht emzuziehm / eö hat selbiacsaber
M) dem Ansehen nach nicht getrauet solchen mit Bestand rn ^

7 « ^ » - LkA L ' j

ŝ b' L !' 7 ' 696 . gelangt / und Hoch - Die -' ganyel . Majeyat den Zitm tclami selbiaen ^cakrs - i » .

Ämt m kabrn '/Es ^ nachgesih?nen sichgezeiget zu haben / daß / als aus das aus A nruffen Iran, iLkcllT
Hcrßogin von « °lll - in Gebohrner Gräfin vö ,Ee , oücdcn '' 8

1678 . wider Lhur - Löln erkänte ^lanäamm man Cküe -
Lölnischcr SeitS keine gebührend - k-u iiio „ geleistet / und die ein -
gewendete kxc - geion ^ bey Rechtlicher deren Erwequna für
heblichbefundenwvrden / dieerste ? aeic <- ej - - urtheil den 7km
1689 ertheilet seye/ da dan des damahlsRegiereiiden Herrn El, » - -
fürite » zu Loln ktaximii . ttcne . Durchl . Höchstsiel . Ged dt »
an statt selbige ei » oder das andere in derLanimer - Gcriebtö c> , ^

, nung denen durch dieses Gerichts - Urchell sich beschwärt echck -
tendenPartheyen bekantlich zugelasscne ordentliche RecktöMa '
kel dem jüngeren Reichs - Abschied ü - 1654 . gemäß erareiffen
können und solle » / einen Abweeg genohmen und sichzuIhro Kauf
Majestät gewendet / auch bey Deroselben ein allerqnädia^ s
Kelcri ^ r den / tm 0cccmkr , z 1684 . an das Lämmer - Gericht
außgewürckt / worauf selbiges jedoch allein Sr . Käyserl Ma¬
jestät zu allen unterthänigsten Ehren und k - töcQ , keinesweas
aber in dem Absehen oder Schuldigkeit / sich mitLhur - CSln
hierunter in emig vichmac und Schrifft - Streiteinzulassen / sei¬
nen allerunterthanigsten Bericht 168 ; . eingeschickt / so no ' k -
niahlssi' K dt . . . beygefügt / gleichwie nun eines kheils dasselbe
darin im Schluß zu mehr - Höchstgedachter Kays. Majestät die
allerunterthanigste Zuversicht gerichtet / es werdeHöchst- Dero -
selb allergnädigst - und gerechtester Will seyn / daß wie in ande¬
ren Sachen / also auch in dieser der heilsamer sustia an besagtem

, Höchsten Gericht ihr ungesperrter Laust allerdings gelassen wer¬
den solle / bey solcher Zu« rsicht auch hernach umb so mehrge-^ tröstet
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tröstet bestanden / als demselben einiges weitere / ins besonder
das in obberührtem Kayserl . Ketcii ^ c erwehnte anderweite Ke -
Lcri ^ r V0M Occembris 168 / . Nicht Vorkommen UNdinrimirt
worden / andern theils aber selbiges nach Anleitung deren / aufdie
ohne einiges Neben - Absehen unpartheyiseh - verfügende ^ ämi -
nittrLrion der lutiitz geleisteten Pflichten / und da die Kammer -
Gerichts - Ordnung / das inkrumencum pacis ^ und vorangezoge -
nerReichs - Abschied äc 1654 . jaIhrerKayserl . MajestätWahl -
La ^ icularionen 2. 6 . und 4 -- - selbst / so deutlich wollen / und
cinbinden / daß mit Hindansetzung alles Rucksehens / und an¬
derwärts etwa » sich hervorthuenden Einhalts und Hindernuß /
dasjenige / was bey diesem Gericht außgesprochen / zur Lxccu -
non gebracht werden solle / sich unmöglich hatte entbrechen kön¬
nen aufdie Lhur - Kölnischer Seiten / an statt auferlegter ? arinOn
nur beschehene Wiederhohlungvorigen bereits durch Urtheil ver -
worffenen Einwendens / und dagegen von obsiegendem Theil umb
Erkennung der Lxecmion beschehenes Ansuchen über vorige Ur¬
theil nach und nach z . fernere pancori ^ ^ auch endlichen wiewohl
erst nach ' 8jahrigen Nachsehen und Zuwarten das ^ lanäLmm äe
exe ^ uenäoam29 - 0 (Iobrj51694 . ergehen zu lassen / wobey er -
wehntes Kammer - Gericht dan auch sich aufvorherigen und ob¬
vermeldeten Bericht umb somehr zu beziehen / und es dabey bewen¬
den lassen zu müssen / vorgegeben / als vermercket/ daß man Khur -
Kölnischer Seithen / wan davon wider Verrnuthen einige (^ om -
manicacion erhalten / auch solchen durch vermeintliches Kc ^ Iiciren
anzuzöpffen / und durch die Hechel zu ziehen / mithin bas Kammer -
Gericht in eine vonZeiten dessen ersterAussrichl - und Anordnung
aufdiese Arth und Weiß nie erhörte / noch unterstandene / höchst -
verkleinerliche Schrifftwechselung mit denen ürigirenden Par¬
theyen / wie auch zumuthende suüiücäcion und Verthätigung sei¬
ner Rechtlicher Erkäntnuß - Außspruchs und Verfahrens / ja fol -
gends gar in eine darab anscheinende derKammer - Gerichts - Ord -
nungund übrigen Reichs - Satzungen ohnähnliche Lenlur , und
in ctkeLu darauß erfolgende 5u8ol-äin2cion des Kayserl . Reichs -
Hoffraths novo exem ^ Io einzuflechten sich unterfangen würde /
Se . Lhurfl . Gnaden solchemnach unterthänigstchöchsten Fleißes
bittend / Selbige gnädigst geruhen mögten / obiges der Römis .
Kays - Maj . hinwiederumbzu hinterbringen / und bey Deroselb

durch



durchDero höchsterleuchteteKcmonürLrjvn ftrners dahin zu rich¬
ten / daß Ihre Lhurf. Durchl . zu Köln mit Dero widersetzlichem
Suchen ab / und zu schuldiger ? aririon alles Ernstes angewiesen
werden / mithin die von den Rom . Kayseren und gesamtenReichs -
Ständen diesem Gericht äcmanäjrt - und zugelegte suriscULlion ,
Macht und Gewalt in Verwaltung der suliitzinfreyem / star -
ckem und unverhindertem Lauffauffrecht erhalten werden könne .

Se . Lhurs. Gn . zuDiechaben sich zugleich mit dem Lammer -
Gericht all - erdenckliche Mühe gegeben / daß dieser Bericht Sr .
Lhurf. Durchl . zu Köln nicht communicirt werden mögte / im¬
maßen dan sothane Lommunicacion aufmehrmahliges Anstehen
des Lhur - Lölnischen ^ gencen nichtzu erhalten gewesen / wo man
sonsten .desien Unbestand undUnfueg / wie auß vorhergehenden
klärlichgnug zu ersehen / mit geriirger Mühe würde haben hell vor
Augen legen / und die würckliche Lx ^ eäiriori auch Abschick - und
EinlangungdeöunbekäntseynsollendenKayserl . allergerechtesten
KelLri ^ ci bescheinigen können .

Se . Lhurf. Durchl . zu Löln haben nicht weniger mit allem
Ernst undEyfserausdie würckliche LalUcionvorbejagterReichs -
Lonkicurions - wideriger amnaßlicher Lameral - Erkantnuß und
Verfahrens angetragen / Höchst - Diesilbe würden zuversichtlich
solche auch / wo diese Sach / Vermög der Anlag lud ?< . 6r. . aufdem
Spruch bereits bestanden / außgewürcket haben / wan nicht indes¬
sen oberwehnter Hertzogin zu ^ olliein äuoccllor Herr ^iLiguis von
v^ LÜerloKe seinen und des Lämmer - Gerichts Unfueg selbst an¬
erkennet / und durch einen / aufdie von ihm begehrte Vermittelung
des Dhomb - LLpjm ! s zu Löln / mit Sr . Lhurf. Durchl . eingan -
genen Vergleich / so dessen eigenem Vorgeben nach / ihnhundert
und mehr tausend Thaler gekostet / und Verrnög wessen er her -
nächst vom Lammer - Gericht ferner / noch zu Außzahlung
Rthlr samt Imccclle an jetzt - Regierende Se . Lhurf. Durchl . ver¬
dammet worden / die Sach in Güte beyzulegen dasGlück gehabt /
und solches Sr . Kays. Majestät / VermögBeylagkud ^ io 6z . 6z .
allerunterthänigst angezeiget / mithin dardureh die Kayserl . Er -
käntnuß zu lussenäiren / und solche weiter nicht zu beeisseren Se .
Lhurf. Durchs bewogen oder veranlasset hätte ;

Und gleichwie nun auß diesem allen so viel klarer abzunehmen
ist / daß gegenwärtige abermahlige Anmaßung des Lammer -
Gerichts denen Rechten / Reichs - und Vilicacionö - Abschie¬
den / Kayserl . Verordnung - und Wahl - L 2 x>jru ! äclon , sonder¬
lich aber auch dem Westpfählischen Frieden ^ Schluß ^ rr . 8 . § . i .

2 ' r Vc



Oc aucem proviüim üc ne pollkac in 5catu kolirico conrrovcr -
/ iX luborianrur , omne8Lcl 'mAulikIc <ll:ore8 , ? rincipe8 , Lc 8raru8
Imperii kom . in Lnri ^ ni8 5ui8 ^ uribu8 ^ ? rLrs§acivi8 , l ^ ibcicare -
? riviIcAil8 , borumgue omnium pollcllione viZore liuju8 rranla <ll :io -
niz ira lladiliri sunco , uc a nu ! lo unc^ uam sud ^ uocun ^ üc pr ^ rexcu
cie taAo curdari pollinc ve ! 6c !) canr , gerad Zuwider gehe .

Einfolglich durch sochane Anmaßung vom Cammer - Gericht
die Schrancken ihm anvertrauten jurisciiÄion weiter überschrit¬
ten / anbey SrLhurfl . Durchl . und Dero Ertzstifft nicht nur
ein besonderes / sondern auch mit übrigen Reichs - Ständen ge¬
meines / ewiges / unwiederbringliches Beschwär Undpi ^ juclicium
zugefügt worden .

Also seynd Höchst erwehnteSe . Lhurfl . Durchl . umbso mehr
befugt und veranlasset / dagegen Ihren kccm 8zu Sr . Kays . Maj .
und der Reichs - Versammlung zu nehmen / anbey auch die Vor¬
bieg - undAbhelffung dieses nicht weniger / als übrigerBeschwär -
den mitallem Ernst und Vorsorg nachzusuchen .

Ob äeäucirten Beschwarden kombt hinzu 4 tens / baß / wan
schon auch in ptLcensLm contumaciam anmaßlich hatte gespro¬
chen werden wollen / alsdandieweniger nicht / PtocoguoäMum
cll , sccunäum merica Laulä : hatte tt ' känt / lmd in LonfolMirät
deren Lehen - Rechten zuvorderist bewiesen werden muss « / daß
die anmaßliche ? 2 ^ a Ooralia , auf welche die Frau Klägerin ein
^ U8 tccenrioni8 racione cioci8 iüacorum taäiciren wollen / VON
IhrerChurfürstl . DurchleuchtmitdemLehenherrlichen Lonscnlü
versehen seyen / zumahlen kundbahrlich ohne selbigen überErtzstiff -
tische Lehen nicht äissonirt werden mag / wie zugesclMigenmehr
anderer kra- jucliciol-um ^ so in gröstcrÄnzah ! beyzubringcn wären /
so wohl vorbescheiingter maßen / die von ^ ouslact , von '^ acbrcn -
äunck ^ und von koääen , wegen biulzäunk , so daN der von
I ^ inclen Und von (^ uaclc Wegen ^ oppcnbtoicb , UNaNgeß l) M gegen -
seits dieses letztere auch pro pcuäomcrcliLreäitLtiogehaltcn wer¬
den will / anerkänt / eingestanden und befolget / der abgelebter
Grass von Virmonä auch selbst / wie oben bereits angcfübret ist /
gegen die Grassen von äc ^ rum und von llembeim wegen ^ oppen -
droicb , gegen die Gräfin von Vcbien und Grassen von 5cvrum
aber wegen llrccrenbeim mit allem Rachtruck denen Leben - Rech¬
ten und Ertzstifftischer Gewohnheit nach behaubtct / mit ' ) in ex lu -
pra - allcgar . I^ i . tf . livekeAuIa generali : () tioci ^ uiLguesuiis in alium
llaruic , seiner Gemahlin den Rechts - Weeg und Gesätz hierunter
vorgeschrieben hat / als wohl auch durch das oben ludn . z 7 . beyge -
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" legte ^ rtcliä̂wm und beydir Kayseren ^ orbarii kkriäcrici L . ib / r »

j " keuä . rir. zi . Lc zz . enthaltene Ovriürrurioues , zum Überfluß beschei -
! nigtist / . , . . . . . -< - . .. . . . ' n -. . > ' -
. . Indem nun ab^ r eines theils ob er we hn ter maße njetz tgedach tev

^ LehenherrlicherLoul 'cusus allerdings abgehet / und andern therlS
6e illLcione Äocis , Lc meüorariouil - uä Nicht constiret / Und Übel,'

' das auch beym Lämmer - Gericht gnugsam bekgnter , maßen die
! Verwittiöte Gräfin von Virmonä ohne diese ^ üMiomrle Lehen -

Güther annoch andere Grass? Vli modische Güther und LUeÄen
" Ln Besitz / Händen / Und würcklichem Genuß und Gebrauch hat /
mithin HrerForderung halber wohl vistfach / oderwieSe Lhurfl .
Gn . zu ^ Ä ^ ntL in der Lollentzurger Sachen bezeugt / wohl zwan -

' tzigmahl so viel gesichert ist / so hat bey solchen Umbstanden auch
! . gar in denen ^ lloUiaiibui. , nach Lehr deren in Lhurfl . Lxcc ^ cioni -
! bus aNgesÜhrt/ N ^ lev . ärricL. und Kicbr . das .̂ ecenrio -

üis keine Platz finden / noch auch allenfals ülciA ÜocizguLnricLccin
compiriren Nlögen / wie solches nebst denen in sothanen Lxcc ^ cio -
nen verrneldeten Lerlicb . Ooncl . z 'r. . . Ulid Oäil . Obs. - r .

^ Lrrm . l ' iltor . obt . I O7 . n . 12. . wohlaußsühret . .
, Zu ge schweigen / daß es darauffohnedern nicht ankomme / da

1 ^ die Grass - VirmOnäische Erbgenahmen / .. wie oben bescheiniget '/
s durch ihre 26 Ea OamerLÜ^ gegen . gedt^ chke Grafln übergebene
l LuppiicLttOn srrQ OiLLcione selbiger ihre Dora ! - und übrige recht -
; Mäßige Forderung bahr zu bezahlen / sich anerbotten / und dagegen
! sie zu Raum - Und Abstellung sambtlicherhintexlassinerGraff -
! VjrmOnäischerGüther anzuhalten / vielfattig gebetten haben / ein -
> folglich durch geschwinde Ertheilung einer kü^ l - Mheil in dieser
l Sachen der uemblicherjuttitz - §jM / sogegenSe Lhurfl . Durchl°
j offenbahret worden / bezeugt oder erschienen wäre / gegenwärtige
l Verdrießlichkeit ohne Fehl fü glich gehobelt sehn / oder doch sich ge -
j äussert haben würde / daß besagte Gräfin so wenig vor sich / als
! Rahmens angerühmter Erbgenahmey eines ferneren fliris 1 ccen -
! Noms in diesen Lehen - öder andern piTrenäirenden ^ iloäiaüen sich

anzumaßen befugt .seye / und solches zwarn ferner umb so minder
i ünterlnVorwand derer mit ihrem Ehe - Herrn errichteter ? LÄorunz

Oocalium , indem beym Lamer - Gerichtüberflüßig bekant gewe -
^ sen / daß dieselbe sothanen kaÄis nicht nach zu leben / sondern solche

! zu vernichtigen gemeint seye / und dagegen würcklich . beym Kayfi! ^ L ReWs -
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Reichs - Hossrath pro reÜ: icucionc in incc ^ rum angestanden habe /
so dan bey Anfang dieses bescheinigter maßest der Stadt - Kölni¬
scher Bürgermeister verweb nebst denen Erbgenahmen Dis vor
der Gräfin von Vu -monä Vermählung mtt 24ZOO . Flor , auf
2oj ) penbloicü versichert / zu Abführung darab hinterständig - und
ferner erfallener ? enNonen / als wohl nothwendiger Keparario -
nen die eingangene Gefälle verwendet / und darzu nicht eins zu -
reichig gewesen / mehr andere Lreäiroresauch aufdie Dukäunckn -
sche GefäUe und etwa außfündig machende ^ HoäialiL Gericht¬
liche Versicherung genohnien / einfolglich deren nach Maaßgab
der Ertzstifft - Löllnischer Rechts - Ordnung vorzüglich sich zu
erfreuen haben dörfften / auß denen LrerLenbeimer vorräthigen
Gefällen aber die von der Gräfin von VeKIen und Grasten von
L ^ rurn pr ^ cenäiMlde DuÄus perccpci deren etwa evincirendm
^ jloäialien / wan gegen Lhurfl . OLmeralischen Anwaldrö Zu¬
versicht darüber eine widerigeUrtheil erfolgete / hcrzunehrnen / und
davor zur Sicherheitauffbehalten seyen / einfolglrch vor die Frau
Gräfin von Vnmonä auß diesen drey Gütheren nichts oder doch
gar weniges übrig bleiben mag / ohne daß Se . Khurfl . Durchl .
darab das geringste außer denen eingestandenen DuIsäunc ^ Li Du -
äalien genossen haben ;

E6 hätten annebens weiter denenGrass - Vu monäischen eigenen
krincipiis nach in PuncIolepLrarioniskeuäi Lb ^ IlociioLc Olvstru -
Llüs die bey der Khurfl . Regierung und Lehen - Kammer obschwe¬
bende (duMiones pr ^ uäicialcs so wohl respecIu der Gräfin von
Vcblen , als auch deren Grass - OxcnNirn - und Grass - Virmon -
äischer Erbgenahmen und Lrcänoren zuvorderlst außgemacht
werden müssen / ehe und bevorn die antringende Klägerin pro
I . eAlcilN2 OoncraäiÄrice geachtet werden können / worauß dan
sich abermahl klährlich ergibt / daß auch guoaä Kos pMis die offt -
gedachle Urtheil ü b . all - zu voreilig und mit einer offenbarer ini -
^ nicät und ^ ulücät behafftet seye / und dieses zwarn so Hand -
greifflicher / wo oberwehnter maßen der Gräfin von Veblen ^
unangesehen daß dieselbe nicht allein lÜLcioncm Ooris klahr erwie¬
sen / sondern auch / daß / Vermög l ' a ^ orum OocLÜum ^ sodan
zwischen ihremEhegemahl ^ iexanäerGraffenvon VeKIcn , und
dem Grasten von 8c ^ rum eingegangenen / von Sr . Kayserl . Ma¬
jestät auch bestätigten kLÄi lnucuiäeäuLccäenäoIhrodieLetb -

zucht
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Zucht aller Grass - VcKIischer Güther vermacht wäre / beschei¬
nigt / undzuBewährung der LxittemiLäiversorum / clloclialium
IN 6lecxen ^ elm obenhin Ziemlich anjcheinliche Beweiß - Stücker
beygedracht hatte / dasgebettene ^ lLoclarum gegen Se . Lhurfl .
Durch ! , und Grassen v . Virmonä zrnn andernmahl nicht dieweni -
ger .abgeschlagen / racione ^ rLcenll 05 u 8Üu <IÜ 3 aber dieselbe zum
Lhurfl . Lehenhost verwiesen / und rariooe 5cs>Lräcioni8 kcuäl al)
^ tioclio eine besondereLicärioo in pcrirorio zu begehren / vomLam -
mer - Gericht angehalten worden ist / welchem ferner hinzukombt /
wie gleühfals oben schon angeführt / daß der Gräfin v . Virmonä
selbst wegen des Lehen Kleindas össters und beweg¬
lichste gebettene tvianäLcum Wider Se . Lhurfi . Gn . zu ^ L ^ nr ^ als
Ollcini sch - Herrn Vormund zum andernmahl abgeschlagen / und
dardurch die eingewendete Lxcc ^ rioner jcui8 recenriom8 , i' Lcione
Dori8 , Lc IllLcorum Tguc , ac ^ cliorarionum , auc OsubcuLtm Lc
polletlionisÄncciiol -is obäefeäium dont 'en8U8 Domini DneÄi UN -

platzgreifflich zu seyn äcncenriLÜcer vom Lämmer - Gerichtkurtz
vorhcro erklährt worden / einfolglich was in dieser Sachen recht
zu seyn anerkant worden / in gegenwärtiger umb so weniger noch /
bey etwaiger Kellexion aufdie vorhandene / und zu befolgen ange¬
wiesene Kays . 5 LnHionen / Dcclal arion - und Urtheilen / Wan nur
die Sach auf einer gleicher Gerechtigkeits - Waagschahlen abge¬
wogen werden wollen / obangeführten jüngeren Viücacions - Äb -
schiedL . 84 zuwider / vor Unrecht erklährt werden mögen .

Vorerwehnte Beschwärden werden ferner dardurch ^ tmsyer -
mehrt / daß bey in gegenwärtigerSachen vorgenohmener Kelarion
gcgentheiligen selbst eigenen hin und wieder außgesprengten Er -
zehlungen zufolg / drey Vora ^ co ^ LriroiiL ^ lenL ^ zwey ^ co ^ si -
roriLÜm ^ lice , UNdeinVocum ^ ro ^ uräaLtoriäaußgefallen / Mit¬
hin in 8 cnaru dafür gehalten worden seyn solle / daß die drey Vota
^ lo ? LriroriLs ) IenL gemacht hätten / worauff dan auch die
Se . Lhurfl . Durchleucht höchst - gravirende Urtheil abg ' fast
worden ist / wie nun dieses aber Sr . Lhurfl . Durch ! , umb so un¬
billiger und widerrechtlicher anscheinet / als paricoi ia lim ^ lex , sc
IMÜL ^ LroriL von einerley Gattung seynd / oder doch wenigst die¬
se letztgedachte Voca. darin übereinstimmen / daß die Sach ^ er ya -
ricoriLm ^ lenam äeknirive nicht habe abgeurtheilet werden kön¬
nen / und folglich l>2cicL8Vocorum obgewaltet hat / mithin

> ' 2. junÄio



^ 6
junÄio 5 cnarÜ 8 Vorgehen / oder vielmehr nach Maaßgab deV
jüngeren Reichs - Abschieds § . iz6 . aä elcnuin diese Sach gelan¬
gen muffen / solches aber unterblieben / einfolglich mehrgemelte
Urtheü h t . allzu s>i' Tci cancu !1 d Lnimosergangen ist / so wird
gegenwärtige allgemeine Reichs - Versammlung im ersten An¬
blick erleucht ermessen / daß Sr . Ahmst . Durchl . hierünttr füh - ^
bendes Befchwär gleichfals höchst - befugt / und bey dieser nicht l
weniger / als bey andern dergleichen Begebenheiten die ^ chunLlia !
Lenacüs oder ? ro ^>oüt ! oDub >ir ll ) bleno Vorgehen / und platz greif - ^
fen / dessen 'Hinterbleib - oder Hinterlassung aber zü einem altge - !
meinen Reichs - Beschwar und kr ^ siiäiHgereiche » Das Läm¬
mer - Gericht hat sich

6tcns Mir ZufügUlig so vieler zuewigem Sr . Lhürst . Durchs ,
und Dero Ertzstisstö und gesamter Vornehmer Reichs - Stän¬
den l>rX ) uchtz gereichender Beschwarden nicht begnüget / , sondern >
über das ferner bemühet / die gewöhnliche ördentliche ,Rechts - !
Viittelen abzufthneiden / wordurch Se . A hurst . Durchl . gegen
die von deinselben b . 5. begangene k^ ulürat und angemaßte
-Rechts - auch Reichs - LonUicumonö - widrige Erkäntnuß sich
beklagen und Rechts - Hülsse suchen könten / inde , n die von
Höchst - Deroselb mre ^ önirte von Sr . Lhursürsrl . Gnaden zü

angendhmene und gehöriger Qrthen verkündek 'Keviüon ,
unterm Vorwand / als Wan solche in dieservertneinteräpolien -

«Und 8umm2iifthen - Sachenünstatthafft seye / zu verwerffen sich
angeinaßthat -/ und dieseszwarn sonder Zweiffel / ui '. ter dem von
Gegentheiligem Sachwalter an Hand gegebenen / kündbarlich
aber irrigen Vorwand / daß gleichwie in dergleichen Falleli die
Hppcllarinn üe jureLoMmuni verbotten seye / als ) auch das ke -
rnecjium k( cvilloni8cellire / es hatte aber der vom Lämmer - Ge ^-
rieht in dieser Sachen bestellter äenar mir A. bfassüng sothaner b . l .
widerrechtlicher Urtheü umb sö mehr anstchen sollen / als eines
theils ihnen vörangeführter maßen gnugsain bekänt ge¬
wesen / daß von Sr . Lhurst . Durchl . kein Folien begangen /
noch auchvordie Verwittibte Gräfin eine ? oÜel ! io xianuceüibilis
vorhanden wäre / Wan nur zu geschweigen mehrerwehnter von
dem Grass - Viimonüischen Renthmeistern Rahmens der Frau !
Gräfin abgegebener Erfahrung iüd d^ ro 9 . oben beygelegt / auf f
borgemelte Kayferü äcaceacias - OeclAiacioaeZ > Lc einiger !

maßen



maßen gebührend / undKrasst deren Reichs - Lonüimcionen reüe -
Qirt werden wollen / immaßen dan ohne deren vom Klockio und

angeführter vorbemelter piXjuäiciorum Lametä -
lium weitere Erwehnungzuthuen / dergleichen durch Abschlagung
des von derGräfin v . V eb len begehrten ^vlänöaci wider SeLhurfi .
Durchl . und Grasten v . virmonä vor einigen Jahren / auch noch
kurtz vorhero der Gräfin v . Virmonä selbst wegen des vom Gra¬
fen von Virmonc ! auß dem Grund neu - erbauten / und fast Uber
den Werth Land - kundiger maßen verbesserten Lehen - Hauß Lol -
lendurg Wider Se . Lhurfürstl . Gnaden zu als Graff -
Otieiuischen Herrn Vormund in alio äcnacu wiederhohster und
zum zweytenmahl anerkänt und M ^ icirt worden /

Anderen thcilsaber besagtes Lämmer - Gericht sich erinneren
müssen / daß bey gegenwärtiger Sachen die ( ZuMio l ' i^ juäicia -

vorwaltcte / undvorläuffig zu entscheiden gewesen wäre /
LautT bujus juäex Com ^ crens üc , und ob die darunter von Sr .
Lhurfi . Durchleucht eingewendete Lxce ^ cioncs fori äLLiinacori ^
platzgreifflich / oder unstatthafft seyen / mit dessen stillschweigen¬
der Vorbeygehung oder Verwerffung aber nicht so übereilig /
durch Erkennung der panroriL ^ lenX darin verfahren werden
sollen / welches von einem anderen als dein dem Höchsten Reichs -
Gericht / wan cs erlaubt wäre / man fast mukhmaßen solte / in
der Absicht geschehen zuseyn / umb dardurch desto ehender An¬
laß zu gewinnen / wie es sich hernächst geausseret hat / das sonst
desto ungezweisselter zu statten kommende kemcämm Kcviiionir
Sr - Lhurfi . Durchleucht abzuschneiden / oder doch wenigst die
Gräfin von Virmonä von der im jüngeren Reichs - Abschied er¬
forderter Laurions - Leistung zu befreyen .

Zumahlen dergleichen stillschweigende Vorbeygehung von de¬
nen Rechts - Gelehrten ^ ro verä rcjecÄione cxcc ^ cionis kori incom -
^ eccnciL gehalten wird /

OH / s . -r .
^ <7 ^ 55 / ^ ^ / . - r .

Daß aber von einer Urtheil / welche Lxce ^ cionem kori ver -
wirsst / cum vlmäcünicivLäenccnciLobrlneLc , §5 gravamen ^ er
äeünirivam non re ^ rabile inferac , ZUM Uberfiuß a ^ eliiret wer¬
den könne / und solches so wohl in denen gemeinen beschrie¬
benen Rechten / als auch in des Lämmer - Gerichts - Ordnung

öls ohn -



Dhnhinttt ' treiblich begründet seye / brauchet keiner weiterer Auß -
führung / ciechiiL <7 ivili , so in tioc inOLmcrLlm ^ criali ccÜLnrc

/// -. / 2 ^>.
(7s ^ . // /? . ^ t // . / . § 2 .

obscrvirt wtt' d / hat es seine vollkommene Richtigkeit / c^ uoü cniin
^ ^ eÜLrioni al) Incel 1 ocuroriÄ , c^ ucc vien üctirncivL ÜLbcc ^ 6c5c -
rcnäum tir , hat stattlich behandlet

in seineni (7s ^ . / / . ^
^ / . -r .

' ^ / . (7^/7 F . 2 <7 ^ . -r .
/ / . 2 .

( H / . s ^/71 zo .
t7s ?r /7 ^ s / . / . r-s ?r/7 2 ^ -r . / / / .

^ ^ <7o5 /- . ^ . 4 . L- . r. s . § . lO . UNd ^H ^ . / ) . I . 0^/76 . -r . LZ .
Mbst mehr anderen dabey angeführten Rechts - Gelehrten und
ungezogenen legibus ,

(^ aoct aucem LäencenriL eciam inrerlocucoriä comincnrc grava -
meni ^ le ^ LtHIe , icicli ^ c^ uoU ^ ce Ä ^ ^ eÜLciOnem LÜelimcivärc -
^ Lraeincgnic , L ^ cÜLii ^ olbc , Uocccicicrn

§ . zi . c' . 1 8 . // --r . i . V '
<H / . /// >. 1 . o ^/7 1 LA . <rc?
<7s ^ /- . c / / . /se' s .
/ !H -?r/ / ??̂ . n ?r§ . 4 . s ^/ ? 4 ; .

(7o ?r/ 7 17 L . -r . i .
Ein gleiches ist auch 6 c stu-e (ÜLmerali , wie stch cx Ocmcc ^ m

Or 6 . Lam . f». L . ric . ZI . n . I ; . nichtohndeutlich schliessenlasset / dan
es wird hierin verordnet / daß das Kammer - Gerichtdie ^ ^ c ! >
lacion von solchen Inrcrlocucorien nicht annehmen solle / wo die
Beschwörung in der H ^ cHauon bestimbt / durch die ^ ^ eHacion
von derEnd - Urtheilinder Haubt - Sach mögt erstatt / undher -
wieder gebracht werden / wie das in den Kayserl . Rechten geord¬
net und begriffen ist / worauß ^ I' gumcnco L conriano äcnlu fol¬
get / daß die X ^ cllLriones ab Inccr ! ocucorÜ 8 VIM 6c6nllijv27 klL -
brcncibus ^ Lc b ^ vamen j) er 6 c 6 nicivLin non re ^ Lräbileinfcrcnci -
b>u 8 angenohmen werden müssen ;

Unter diese Zahl gehöret umbdiemehr dieäemcnciaL ^ uL , als
solche Ihrer Khurfürstl . Durchleucht die privilc ^ iLram inlkän -
riam ^ uüregLlcm , so doch nach Anleitung des jüngeren VitlcL -

cions -



Qons - AbschiedsvomZahrl / rz . F . 9 - so genau beobachtet wer¬
den soll / platterdings benimbl / mithin in Ksc ? un <Ao nicht allein
einer OeünirivL zu vergleichen / sondern in sich vollkommen 6e6 -
niciv ist / und annebens ein solches Qravamen zufüget / so durch
eine in der Haubt - Sach ferner außsallende End - Urtheil nicht
reparirt werden kan ;

5entcncialigui6em in5cren8ra ! e6ravLmen - guo6 per ^ ppeÜL -.
cionernääelinicivarcparÄrineguic , 6icicur ilia , c^ uL lercurluper
aliguo pun6lo inci6enti a6 Lautem principalem plane non perri -̂

nenci , guarnobrem , cümeciamper8encenciam6e6nicivLm üiper
Laula , principali lararn in itto punÄo ^ uc pura ) arn ante cicciloz
Aravainen nuüurninlerri guear ^ Lc /^ ppeÜarioä6e6niri va ir ^ terpo -
lira ulcräAravamen in eä öelinirivä illacum le non excen6ac ^ rnani -
lettum ett , gravamen ante laac per eM8Mo6i prXmaruram inrerlo -
cmoriam illacum per appellacionern ä äetiniciva recuperari plans
non polle ,

kroin6e in tnlce circnrnttantii8 ^ ppeüacioni locum 6ari , parcc
Ov / ?r Om / ? / en / >. z 19 . -r- er-H .

8enrenria inrerlocucoria 6mp ! ex Lc vim 6e6nirivL Iial ) en8 ^
( 9^ <s . nki norac8encenriam : ( ^ uaguis lepronunciaccomperencem ,
eile c^ uiUern inrerlocucoriam , 5e6 tarnen appellabilern , 6milicer
eam , c^ ua gui8 rcsicicexcepcionern incornpecenciL , dieses besinn
tigetgleichfals

10 .

Ueäucirt und behaubtet solches noch außftthrlich -
und vortrefflicher in ^ ilcerermini8 : //^ . ^ . r /> .

l ' ercia lpccics 8cncenciarurn , gua : c^ niäem non ell : Uellnitiva ,
se6 liaber virn üc eüccLurn 6e6nicivX , (^ uanäo uc opponicur ^ uUicr
incompecencia , iUellnonellelebicirnumsuum suUicern , li suöex
pronunriac seellccornperencern , iIIa8cncenriL , nonell : 6el ! niciv2 . ,
<̂ uiagualnvi8äe principali Lau 5a non cognolcacur , tarnen iinpo -
nic liic 6nem lici , Sc llc llabet clscÄurn Uesinirivle m Ololl . in ^ uclr .
llalrica in sine lupra ne 6Iiu8 pro parrc . () uo calu licelnic appellare
criam 6c ^ ure Livili , non lecü§ c^ uarn li eilet 8encenria 6e6niriva ,
vcl lalccm ralis inrcrlocucoria , ^ UL a6ferac prTju6icium tanrum ^
uc 6ein6e rcparari non pollir proprer racionem , ^ uamexpolliilnus
cirvL inrerlocucorias .

Lb r. Ws -
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Womit gleichfälö allerdings einstimmet obgedachtek
-r . r ? ; .

Lxteucic ^ auc cxem ^ Ii 6 cL« c>ucm uc ^ roccäar eriam jnincerlo -
cucOriä Lt ^ rmariv ^ cum juäcx ^ ronunciac lecKecom ^ ercucem ,

^ ui 2 limilicer äicccur inrcrlocurOriL l^ adenL vim äeänirivL uc lcribiy
^ ^ 7 14 . -r . r. z . r /r

<7o ?r /7 171. . -- . ! .
^ ^ cllacur a !i> mreclocucoriä , ul ) i Fiavameu mlercur irrc ^ aca -

büe , ^ uca , ^ uiajJrouuuriLr se ^ uäiccmcom ^ cccncem ^ cumliciu -
com ^ crcns .

Welches noch viel ktahr - lind außtrücklicher / ^ r ^ -
--7 ^r ?? /r / // ^ . r. . 19 . s^ 7xz nlsv vvv ^ elletr

ä 8 euccnciä iuccrlocucoria <^ ua <^ ui 8 ^ couuuciac lc ^ uäiccm cllc
vel nou eü 'e cciam äe sure dlvrliL ^ eÜLre üccr , ^?/r .
/ -r ( 7. / Ve^ 7 / / ^ ^ r ^ /

100 .

6^ ( ŝ -r /7 iv6 .
( ^ uia 6 ^ conuuriac 5e nou eile suäicem , ruuc ^X ) slca ! cm mccr -

Iac ?ucociam uon l^>ciarucLlia5cuceucia ^ ä c^ ua ^ oilica ^ ^ eÜLi ' i , cum
auccm ^ conunciac 5e ^ uärcem ^ cum unu lic , ralc ^ cavameu uou

^ occli ce ^ acaci ^ cc L ^ ^ ellLciouem ä äetmicivä , c^ uia ili îvex ^ rio ,
c^ uoä ^ ui ? cobarurcoram uou luo ^ uäice IiciZace , uou ^ occli coili , ,
iäco a ^ cllaci ^ oreli .

-^ 5 / / - . V '
V " / >. Ä zn ^ 0 -7 ^ / ^ / ?7s ?r /'̂ /'/ ,

^ rc ^uoc ! a ^ ronuuriaciouc ^ er ^ uam ^ uciex cacice vel cx ^ resxc ^ 10 -
nuuciac 5e ^ uclicem , pollic a ^ cllan , alleALcuc 1cxM8 ^ urj5 Lau .
iuca ^ . liZui6cLuce6e Kelccj ^ . ückaliec

/ ? r ^

Dieses bewehren gleichfals cx praxi Lamccali ^ / .
L7s --r . o ^ . /) . § . als täglich .
iucerlocucoiiL c^ uä c^ uis ^ ro -uunriac 5e ^ uäicem com ^ cccucetti

aä lu ^ eiiorem le ^ icimc L ^ ^ cliärl ^ oreli .
z . / // . zi . F . Woaber . j

( ) uX tinr ill ^ iuccrlocuroriX lial ) cnce8 vim cic6nicivre c^ uomo -.
äocoAnolcanrurreAulLrircl ' räiiLclläeurenrlLcQm ^ cccucicr . Lc

0 ^/7l75 . ?/ . i9 . ^ . L65 .
^ > korro
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x- orro hi§ aäiiccrc placer inrcrlocucorias c^ UT vim äehnirivL ha -
denc , c^ uarum l . ell , ll ^ uclex tc com ^ eccnccm ^ ronunriavcric ,
alle ^ ans r -r 0 -^4 (7̂ r --r . L . / /> . 8 . F . I .

Obwohlen auch nachaltem Brauch im H . Reich / und L . 6 . 0 .
p . L . rir . L8 . § . 5 . in Peinlichen Sachen keine ^ xpellacion zugelassen
werden soll / so er wehnet jedoch

^ Oec . / >sc . c ^/>. /-r
In Outa Lriminali ii ^ rinci ^ alicerconrcncllcur6ecomj ) ccenrir

^ uciicis , porcll aä Oameram L ^ ^ ellari . BischofflicheAmbtleuth zu
llafelconcra Oolrhaufen , item kamher ^ conrraächv ^ artrenhelA .

Und man auch so vieler bewehrter und des Lamera ! praxeos er¬
fahrener Rechts - Gelehrten / mit Rechts - Gründen begleiteter
Meynung unangesehen bcy der Sachen annochjemand einen An¬
stand zu erwecken sich einfallen lassen wolte / so würde selbiger
doch durch den Reichs - Abschied selbst äc -^ nno 1594 . völlig und
auß dem Grund gehoben / woselbst

§ . 90 . Und demnach dem Rechten gemäß / daß die äppcllacio -
ne8a8encenriaOomj ) cccnciX da sich nemblich voriger Richter ra -
circ vcl expreß comsrerenrcm erklährt / in tcri ^ ris geschehen sollen /

prodacaiZicurracioncanreccäenrisl ' heiis , c^ uocl inrerlocucoria
mixca , c^ uX vim äehnicivL Hader , fcu ^ uLbravamen ^ er6e6ni -
rivam non rc ^ aradile concincc , Dualis ell ea , L^ uako ^ ^ ohcamex -
ce ^ cioncm fori rcsicic , üc a ^ elladili8 . Ist die Lontc ^ uencia auch
dahin zu schließen / daß gedachte Inrerlocucoria imgleichen auch
reviddilhseye .

Dieses bestattiget mit ohnhintertreiblichen ^ r§umenri5
/ r/ r 2 ^ . in kormaIidu8 :

() u>Xricur hoc loco , num 8cncencirr ^ uo ^ ueincerlocucoriLerc -
vido ^ eci ^ ollic ? c^ uoä allerenäum viäcrur , ü moclo vel vim äe6 -
nirivsc dadcac , vel Zravamen irre ^ aradile conrineac , ercnim cur

MLAis fuccurrenäum eilet Is : li8 Sc ^ ravach ^ erclehnicivam , gusni
^ er ralem inrerlocuroriam 8enccnriam ? eaclemc ^ ue cum fudlic rario ,
ac Xguira8 eaäem , cur ^ U8 tlaruerur cliverfum ? ^ aria ^ ui ^ elunc
8cnrcnriametleäc6nicivLm , vel hadere vim äehnicivX .

O ^/7 / '^ ^ . / ,2 . i . s ^ /71 zo . / r . j . O * I zr . . z .
kr iäco guoaä cileölur ^ uri8 ^ eromniaäetiniriv .LXc ^ ui ^ LrLcur ,

cuju8 rario drecell , guia Tgui ^ ararorum caclcm cll rario Sc natu¬
ra , achincudieaäcmcll rario , idi iäcm su8llaruenäum ell ,

( ? /. r -r j . i . //r
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l^ ontirmar baric ^ encenciam generaliä w O ^ . ( Hw .
zz .

i( IbimditiimAcconcrL8cricendiL8L ^udi <?e L5 ^ tlclldribu5 <7amc -
rL larLsbenc ^ cium revitmmLlLtisSLgrLVLris indulgecur ^ c^uisau -
rem non imelligic , eodem modo per c ^ lem inrerlocuroriLM guem
l ^ dr poAe ? cnr buic revitiooisLdmmieulumderiegLremm ^

ds ^/ .
Iduic aecedirgudderiLM appellario pcimitlä tic ab mrerlocmoriL

damoum rrreparLbileinfererlte ,/ >. ^ -r / 5 ^ ewew / 6 . (7 .
Auc cxecucioncm lecum rrabence ,

/ -r / ^ / b/ws ?" .
w / >. cŝ .

/Vews -r . 8o . i > w r. .
Unter diese Zahl gehörte sicher auch umb so mehr die 5cnrcnciL

^ Lmel Llis L c^ uL , als solche Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht die
privilegiacam lntianriam XuUrcgalcm nicht allein platterdings ,
benohmen / sonderen auch Höchst - Dieselbe gegen klahren In¬
halt der Kayserl . Wahl - LLpimlarion / auch Urtheilcn / äan ^ io -
nen / OectLlLrjonen / und Privilegien in Dero Lehen - Befügnuß
und Gerichtbarkeit beeinträchtiget / und das nachgefolgte ?darida -
num de exeguenclo nach sich gezogen hatte / welche OravaminL sol¬
cher Gestalt beschaffen seynd / daß durch die in der Haubt - Sa¬
chen außfallende End - Urtheil nicht / noch sonsten auch ohne Sr .
Kayserl . Majestät und deren Reichs - Standen Eintrett - und
Vermittelung reparirt werden können .

Gleichwie nun auß obigem außer Zweiffel waltet / daß in ob -
angezogenen Fallen die /Vppellzcioo platzgreifflich seye / also er¬
gibt sich auch per Oonleguenriam und nach Gegentheiligem eige¬
nen Satz / daß in denenselben auch das Kemedium p. eviüom8 an
Hand genohmen werden könne / permilsä ^ ppellariooc s ^ uidem
^ ermicrirur S^Kcvilio .

r. 6 .

I-Iancgue 8encericiam probanc
i . ö/<? // />. 2. . L' . ri . -r .

^ -r ^. (7 --r / /. 0 ^/7 izr . -r .
IntpeÄa rLriooc ab ipso ibidem addaÄL ,

/ /r co -rc-/ . I o . 8 . (L / e^ .
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^ ^ c-r . r. i . w -rc / . 8 .
öod / -rc /^ I 6 . Z5 . / /) ê 7 7 .

^ -e ^ . E§^ ^ cc / . / . 2. . 1 . 15 . -r . z .
^ / ^ L/. 1 z .

Welches dan klährlich nach sich führet / daß das Lämmer - .
Gericht durch Verwerffungder Lhurfürstl . SeitS incerponirter
Revision nicht allein abermahl b . l . widerrechtlich geurtheilet /
sonderen auch dardurch Sr . Lhurfi . Durchleucht ein mit übrigen
Reichs - Standen gemeinsames und irreparables ewiges ? rL ) uäi -
ciumzugefügt habe / zumahlen daß dem Lämmer - Gericht sol¬
cher gestalt zu jullieiren in gegenwärtiger KeviiionS - Sachen
nicht gebühret habe / hat vorlängst schon äcäuLirt

<-rö/ -ro ^ / § . IZ . 41 .

Karivnelormalium Lameraguocjammoäosiiäiear ^ non plene
guiäem , ne ll. eviüoni binc pr 2?) uäiccrur , teä talcem prL-pararorie
acgue aä enrn msäurn ^ guo criam cuilibec ^ uäici Inberiori perrnis -
tum cibäe ^ ppcllarionea se incerpolacaclecernere .

Die Untersuchung deren K4acerialium oder Haubt - Sachen
aber / welche dermahlen vornemblich darin bestehen / ob Seine
Lhurfürstl . Durchleucht bey vorhandenen / und Obrechthaltung
vorgemelter Kayserl . Wahl - Lapicrüacionen und anderen Reichs -
Grund - Gesäßen / Urtheilen / 8an <Ijonen / Oeclaracionen / fort
mehr anderen vorerwehnten Umbständen guXliionis Lehens sich
abzgue vicio 8poIli näheren mögen / so dan ob die vom Lhurfl .
Lehenhofs und Hoffrath ertheilte Verordnungen in Rechten ge¬
gründet / fort haubtfächlich und vorläuffig ob gegenwärtige
Sach von dannen avocirt werden können / und wer darüber zu
iuäiciren befugt / und ^ uäcx compccens , wie auch ob die von Sr
Lhurfürstl . Durchleucht widerdaSKayserl . Lämmer - Gericht
eingewendete Lxcepcione8 kori veclinacori ^ statthafft / oder zu
verwerffen gewesen seyen / hätte aber / wandieKcvilionö - Ver -
werffunganmaßlich nicht erfolget wäre / ungezweiffelt gehöret /
aä ü.icuro8 Kevilorc8 / Welche die Lhurfi . (- ravarnina VON Weit
grösserem Gewicht zuversichtlich finden würden / als das Preiß -
liche Lämmer - Gericht sich obenhin nicht vorstellet /

Es mag auch dagegen das 8cnacÜ8 - LontuIcum (^ amerale äe
' ^ nao äe cuju8 valillicace Lc inccllcötu viäeripoccüäiscurüis

Lc 2. <^ ueai
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cjucm re5erc Nclolä . in l ' bcsaur . ? raÄ . voce ^ .eviüo nichts widri¬
ges würcken / bocenimsirournorac

koäcm ccm ^ ore 5uic conäicum c^uo ^ rocacicaci cemcricLri <̂ ue
^ rovocanrium nonäum ellec occurlum HuoäboäieälircrlcÜLlicc ,
ur aäco eifern vix boäie amfrliüs locus clle s>ollir .

Zmmaßen dan mehrmahlserwehnter maßen dasPreißl -Lam -
mer - Gericht in Sachen Verwittibter Gräfin von Vcbleu wider
Se . Churfürstl . Durchleuchtzu Löln und verstorbenen Grasten
von Virrnonä selbst anerkänt undjväicirt besagter Grast der un¬
befugter Klägerin EhegemahLauch / wie die von ihme übergebe¬
ne Handlungen bezeugen / mit allem Nachtruck behaubtet hat /
daß von Höchstbesagter Sr . Lhurfürstl . Durchleucht wider die
unterm 14 ^1 -u cil 1 / 40 . erlaßene Urtheil worin die Lxce ^ rio l^ori
OeclinaroriL gleichfals anmaßltch verworffen worden / einge¬
wendete Keviüo platzgreifflich seye / obwohlen sothane nicht we¬
niger als gegenwärtige Rechts Sach vor eine Lpolie und 8umma -
rische Sach gehalten werden wollen / jene auch mehreren Anschein
in Rechten als diese hättegewinnen mögen / wie solches die
LameraliL vorerwehnt des mehreren bewehren ;

Welchem ferner dasjenige hinzu kombt / westen auß des Läm¬
mer - Gerichts in der Oäenkircker Sach im Jahr 1696 . erstatte¬
tem vorangeführtem Bericht « , an sich zu erinneren / und besonders
anzumercken belieben wolle / daß / obwohlen von Lhurfürst kerä .
die Lorelarische Erben des Gehens Ocleulriicbeu armäta MLNU ent -
seßetwaren / und solches 5aAum s' ro vcro5s>oüo Sc ? aQotüicico ,
LLusaaucem ^ ro vcle summariL vom Lam mer - Gericht angesehen
werden wollen / selbiges nicht dieweniger in sothanem seinem Be¬
richt mit nachfolgenden klahren Worten behaubtct / und zugleich
nachgegeben habe /

Das wider seine erkante iVlandrits und Urtbeilen
Höchstbesagten Lhurfürsten ?er6inimä Herr Nach¬
folger Lhurfürst ^ lax . t , einr . fin > oder anderes / in der
Cammer - Gerichts - Ordnung denen durch dieses Ge¬
richts Urtheil sich beschwährt erachtenden Partheyen
bekäntlich zugelaffenes ördentliches Rechts - Mittel
( worunter das kemeäium KevilioniL vornemblich mitgezehlet

^ wird )
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wird ) dem jüngeren Reichs . Abschied Jahrs 1654 . gc -
' mäß Härte ergrciffen können und sollen / nicht aberei -

neu Abweeg zu nehmen und sich zu Mo Kayserl . Ma¬
jestät zuwenden / und dabey Beschwär zu führen de «
fügt gewesen seyc ;

Worauß dan der unwiderleglicher Schluß entstehet / daß oder
Zeithero im Römischen Reich ein anderes Recht auffkommen
und verkündigt / oder dermahlen in gegenwärtiger Sachen vom
Lämmer - Gericht widerrechtlich geurthellet seyn müsse / erstes
ist kundbarlich nicht Vorgängen / also folget ll . 5 von selbsten letz¬
teres / wie auch / daß Sr . Lhurfl . Durchleucht und gesamten
Reichs Stünden durch dergleichen Anmaßung ein gemeinsames /
ewiges / gross ' öBeschwähr und l^ Mlicium zugesügt seye / anbcy
hierunter in der That sich wiederumb dasjenige begeben habe / de¬
ine durch jüngeren VilicarjonS - kecels , und dabey angeführte
Reichs - Abschiede so sorgfältig vorgebogen werden wollen /

Daß nemblich viele gegeneinander streitende Nr ^ julliciL öcy n
Lämmer - Gericht sich hervor gethan / undzwaren so gar einige /
welche der Ordnung und Reichs - Besätzen zuwider gehen / ein¬
geschlichen seyen / in gleichen Fällen aber ein gleiches Recht nicht
erkänt / sonderen wie der Reichs - Abschied Jahrs i 57 O . § . / >
vermeldet / durch vielfältige Veränderung deren Beysitzer grosse
Ungleichheit in verschiedenen Sachen gebraucht worden seye /
welches der Kayserl . sullicienzumahlverkleinerlich / auchdenen
Ständen und Partheyen hoch beschwärlich .

Es gestehet nicht weniger der von ImäoN in seiner Lom . 8 ^ K .
s) . HH2 . n 21 . () noä excra äub»jum revitioms inrer ^ ollcL elleStus
legul ^ olllcLcäebeLc ^ nillüo leciüs , licecLameralm ^ eliLllsincer -
^ ollcionem rejececic , Sc guoä ll Kcvitores LÜvenerinc , acicLicm
(ÜLullrm crLÄanäain ^ cum Lamera vel 8cnLM8 racioncs rejeöiionis
a te lllÄT ÜLic lcict ^

Gleich dan auch zwarn das Lam mer - Gericht seine ll . ll Rechts -
Und Reichs - LonstirmionS - Wideriga ^ licirte Ü. Lrjonem ^ rLrenta:
rcjcLtlonisder Lhurfürstl . Seits eingewendeter Kevillon dem er -
theilten vccrcro OravarOriali einstiess' N zu lassen / sich nicht entsehm
hat / ob seye solche in dieser sogenanter ^ oIicundäummLnschet
Sachen unstatthafft .

Eben -vä
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' Eben dardurch ist aber Sr . Lhurfl . Durchleucht und Dero
Ertzstifft ein mit übrigen Hohen Reichs - Ständen gemeines Be¬
schwar / und ewiges ? r ^ uäicium nochmahls zugefügt worden /
indem eines theils denen Kcvitoren in der selbigen gebührender
Ognirion und strriüiÄion vorgegriffen worden / da außmehr -
angerühmten Kayserl . Oeclararion - undäanÄionen vorhin schon
klärlich angewiesen sich befindet / daß nicht Se . Lhurfl . Durch¬
leucht / sonderen vielmehr die Gräfin von Virmonäein ^ oiium ,
und straffbahre Gewaltthatbegangen habe / und anderen theils
nach Lehr allerRechtS - Gelehrten und klarem Inhalt des Reichs -
Abschieds vom Jahr 1654 . § » 125 - und 12 / die Kevitio ln all de¬
nen Fällen / worin die ^ ppcliarioncs platz haben / zuzulassen ist .

Daß davon aber nun durchs Preißl . Lämmer - Gericht alle
5 ^ oüe - oderpoüelsorie - Sachen ohne einigen Unterschied / mit¬
hin unter diesem Vorwand gegenwärtige Sach auch außgeschlos -
sen werden wollen / hätte man von so erleuchtetem Vinkel io nicht
erwartet / da selbiges mehr - erwehnter maßen kurtz vorhero ein
anderes juäicirt / annebens auch klar - und wörtlich die Läm¬
mer - Gerichts - Ordnung ^ Lic . 2. . cic . 8 . § . lo . in dergleichen
Sachen die ^ ^ cüaciones mithin die Kcvitiones verstattet / und
dieses die bewehrtest - Geist - und Weltliche Rechts - Gelehrte mit
unwiederleglichem i^ unäaiyencundtvloriven behaubten /

langic Latus , in ^ uit ) usaämiccicur ^ p ^ cIIacio in potlettolioeriam
äe ^ uicLivili .

/ / ^ . / / ^ --7 ^ -7mbestättigct dieses mit folgenden sehrmerck -
würdigen und dahier wohl eintressendt n koimalibus ,

Lgo dad >ui Latum , in c^ uo l^ rcs tcii ^ eus in rettamenco ^ eeiic
mitlionem ex I^ 6n . L . äe LcliÄo Oivi ^ cli ' ian . loll . eompai ^uicüle ^
^ uipotlecticgona 'I ' eltLcolis , Sc col -am siiciice o ^ potuit äeciinaro -
riam tori , c^ uam exee ^ rionem suclex ^ er tuam incei iocucoi iam re -
jeeic , ä c^ ua excipiens a ^ ellavir , coiam suctice as ' ^ e ! larioni8
a ^ pellarusexcepicconriaralem a ^ ellarioncm , guia fuic in suclieio
kottettorio , L: in cl . I. ün . LLutaincer ^ Otira , uncte non üraclmic -
rcncta Lcc . ego resi ) on6i : calemapjicllarioncm al ) incei locuroria üi -
^ er Lom ^ cccnria ^ uäicis lara ran ^ uam ex legirimä Lausa facIam
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6e jure criam OiviÜ äclmittenclam » Sc <̂ uo6 non 6r lenrienclum
eile a ^ ^ ellämm a rcmeclio , et . I . . 6n . Lt 6c in ^ olleüorio Lcc .

Lc i6a eli OoÄrina ^ n§ in Lon 5. 46 . ^ Lons . 88 . u6i inc^ uir :
I. iccrnon ^ olIirL ^ c11äri a äeänicivL in ^ ollelloiio ^ tamen ^ oceA
a ^ ^ cüari , ä c^ uali ^ cc inrsrlocucoriä lara in 6i6io s) o6e6orio anre
cliÄam 6eünirivLm , solches behaubtet gleichfals außführlich
nebst vorgemelten Lons . 5cu keh >. ^ l§enc .

(7^/ 1 // r (7o --r . -rci E .
2 ^ .

Tlcke ^ sc /? . ^ -r . «5 22 . ^ 2 / .
^ O ^ . 2 . cs . vr . ^ s / . und

TlH'-rs. ce ^ . <s . s ^/ . -r .
^ acio c6 , c^ uia Aravamcn ili ^ rum ^ er calem inrerlocuroriam

non e ^ re ^ rahile ^ er L ^ ellLcionem ä6e6nirivL , cum 6c ^ ro6ibi -
rum ak c ^ L ^ peHare , Sc aic ^ n§el . 60c eile noraru 6iInumciräN8
Innoc . ine . 8iAni6caverunr6ere6i6u8 , Welchem V 0 M ' Wehnte

-r . F . und ?r . / ^ . ferner zuseßen :
8cä cr6 miüio in ^ oNellioncm ralis cücc , c^ uo ^ miilus inccrinr

Incraremi- fruLtus , L ^ ellLcio ^ ricerjicicLettjuxra
^ . 60 ^ 2 / 2 . ^

Mehrere dergleichen La 5u 8 , worin in ^ olsessorio L ^ ellirt wer¬
den könne / seynd bey erwehntem zu verlesen .

Diejenige Rechts - Gelehrte aber / welche behaubten / ^ uoä
a ZcncenNL in Lautis 5 ^ o ! ü ^ vclinpolleÜoriolLrLnonL ^ ^ cjlecur ,
thuen vor allem su ^ ^ oniren und feststellen / ciuocl 5 encenciL 6 cpro -
nunciLca L juäice (^ om ^ ccence , Lb ^ ue vicio nuüiraris , acjuxrä
l^ eLes Sc Ovntticmione8 Im ^ crii , woran es dahier durchauß er¬
mangelet / selbige rettrin§iren annebenS ihre Meynung verschie¬
dentlich / undzwarnsovieldieLLulL 85 fio ! ii betrifft / ist

5 ^ / >. NN . (7. abzunehmen /
() usä in Lausa Spolii inrcröum L ^ ^ cliario L ^ micracur , c^ uanclo

v . s . ^ rouc 6ic Senrencia nocorieinMa , 6 ? roce6u8inor6inacu8 ,
si äcnrenriX larX in ^ ollcssorio äiKcili8 fucura 6c in j^ ecicorio re ^ arL -
rio , wie solches bewehret

A -^ /r -re --r . ^ 5 ^ 5 ?-- .
2 / . -r .

Ln LauliL kollellvriiL limiciren die Rechts - Gelehrte ihre Mey -
l ) ä NUllg
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nung dahin ferner : §i let' MO lic äc elleÄu sufî enßvo , secüs vcro
<^ uo2c! etlc' Äum cäevolurivum , nam 8uj) erior eri3m in ^ oll 'clloric»
6e ^ ure äencenciL licer ) 3M exccurioni naäitX coAnokcere ^ occll

-rr ^ / >. r^ -r . V "
Welchem fast die mehreste im ersten Fall annoch dieses zugleich

beyfügenr
( ) u3näo l^ ausa ell levis moclici ^ rLw <licii , lecüs aurcm ll 8cn -

r^ nciL ruberer 5ccum cüeÄum j^ ei ^ ecuum , , ^ rourluoeoenimcL -
tu , ^ ui3N ' 3Ä3rur6eni3Ano ^ rX ) u6icio ^ inctilün6te3 ^ ^ eN3ri ^ occ -.
ric criLM lureOiviÜ36 im ^ c6icn63mcxccucionem , wie solches bel)

des mehreren zu sehen / dieser Meynung ist auch

^ c? zz . -r .
/ . r ; .

Und z -r //^ . r. . / -7 ^ / e -r ^ .-
k. x ^ uii ) U8 0mne6uI ) iuM tiilIoIvijIorerjc , (^ uo6 nimi ^ um a ^ > ek -

l3rio36mitt3Mr , ti 8encenri3 Lummsriittimi non ticmoclici , led
inabni jJl' Xj' ueiicij , ti 3Aarur cte ^ cr ^ cnciä ^ otl'ctiione , ti ^ sol ) 3rio
^ cci ^ orii ell nimis cütticiiis , ti 8enccnria rrabeicc tccum eKecIuni
^ er ^ ecuum , 6 ^ ro ^ ccr3nric ^ uir3rcm rcm ^ o - is non exrarcncctoou -
rnenrL , te6cocum tun ^ mencum ^ oncrenn in 5o ! a ^ oilcilionc , li
alcer in ^ oNeNioncm mitiu8 inreiim Incierni flUtIns , li8cntcnri3
eviöenrer tic infiill3 , li jutia Lauta j^ roferaenl ' cxc^ uä 3 ^ ^ cÜ3N8 te
inic^ ue b ^ Lvacum 6ocei e ^ neac .

Auß Mlchen Ursachen dan auch / b./ zz // . ^ 50 .
/ / /». 49 . rv> . I z . zr . r. 8 . lehret /

<^ no6 in i ^iecie in (Gaulis 8umm3lütbmi ^ oNetloliil ^ eviho locum
^ L ^ eac , li 8encenri3 Aiavamen ine ^ a ^ bile , vc ! c^ uoä ciitticulrer
re ^ LiLri ^ ocell , intens , ict ^ ue nontolum ääctinicivä , tccl cci3in
ab incerlocursriä .

Daß aber durch die anmaßliche paricoriam ylcnam oder ^ en -
renciäM LeinLSr . Lhurfürstl . Durchleucht und Dero Ertzstisst
auch gar gesamten Reichs - Standen kein geringes / sondren gar
grosses Beschwär und ewiges ? iXju6icium zugefugt worden / und
Wan osst - erwehnte Kayserl . 8an (Lionc8 , OLclarationesL ^ enrcn -
rire NM noch einiger maßen ihre Krafft und Bestand haben sotten /
kein 5po ! inm im mindesten von HöchstbesaglerSr . Ahurfürstt .
Durchleucht / sonderen vielmehr von der Derwittibter Gräfin

von
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von Virmon6 begangen / allenfals aber dieser Sachen Entscheid -
und Aburteilung nicht an das Lämmer - Gericht gehörig / am
wenigsten aber ftlbigeö die Revision unstatthafftzu erklären / und
dardurch denen u. evi5Orihu8 vorzugreiffen befugt gewesen seye /
istdurchvorhergehendes klärlich und überfiüßig angewiesen wor¬
den / mithin ergibt sich von selbsten / daß die vomLammer - Gericht
anmaßlich angezogene ^ acio im höchsten Grad unbefugt und un -
statthafft / einfolglich widerrechtlich / nichtig / und ungültig / auch
Reichö - OonÜrcucionö - widerig geurtheilet worden seye / und man
daö Absehen geführet habe / dardurch mehr - belobte Kayserl .
Qioncs , Occlararionez Sc ? rivi ! egia aufeiNMühlZUUntergraben /
umbzustürtzen / und zu vernichten / zugleich auch dasjenige / so
dardurch für billich und gerecht von so vielen Römischen Kayser -
undKönigen auch gesamtemReich anerkänt / erklärt / und zum Be¬
satz gestehet worden / einer Ungerechtigkeit zu beschuldigen / und
alSein straffbares SpolMm zu erklahren / welcher Anmaßung /
als dem Ittürumenco ? aei8 >^ rc . 8 . § . I . besonders gerad wi¬
derstrebend / mithin zu gemeinem Reichs - Beschwär gereichend /
aber von Sr - Kayserl - Majestät und gesamtemReich ke ineSweegs
nachzusehen / sondern in Zeiten vorzubiegen seyn wird / zumahlen
dasjenige / so dermalsten gegen Se . Lhurfl . Durchleucht unter -
nohmen worden / gegen übrige Reichs - Stände vor und nach er¬
folgen dörffte .

Es will ansonst zwar » durchgehends behaubtet werden / daß
nach Maaßgab des jüngeren Reichs - Abschieds die Keviüo kei¬
nen LAeAum susiicnüvum gewinnen möge/ wodurch dan von übel -
gesinneten beygebracht werben dörffte / daß der kFc <5lu8 susiienti -
vus in dieser Sachen so weniger platzgreifflich seye / wo die von Sr .
Lhurfl . Durchleucht eingewendete Keviüo unstatthaffterklärt /
und das äe exc ^ ucnäo bereits erkänt worden ist / Wan
aber sothaner Reichs - Abschied mit Bedacht verlesen wird / so
äußeret sich darauß / wie selbiger erstens erfordere / daß deöfals
vom obsiegenden Theil annehmlich - und zureichige Oaurion gestel¬
lt werde / so dahier zu gleichmäßigem weiterem Beschwär Sr .
Lhurfl . Durchleucht übergangen worden / so dan zum anderen
und vornemblich tü ^ oniret dieser Reichs - Abschied in solchen
Fällen juäicirt / und die kcvition gebetten zu seyn / worin des

' Lämmer - Gerichts ^ urüäiÄion unstreitig gegründet gewesen /
Le und



Mid von selbigem compckcmcr denen Reichs - ^ onkirmiouen ge¬
mäß gesprochen worden / einfolglich kan derselb hierunter nicht
eintreffcn / sonderen es muß vielmehr in gegenwärtigem Fall ob -
erwehnt - und hierunter weiter äcäucwender maßen der Inhalt des
von denen Viücaroribm LamerX im Jahr 8i . erthei ! ten / vom ^ L -
genkorü beygebracht - und vorangeführten Decrcri platz greiffen /
biß auf erfolgende Kayserl . und Reichs - Deciüon auch mit alL-
weiterer Erkänrnuß / und Verfahren eingehalten werden / im¬
maßen dan solches gleichfals mehrere Rechts - Gelehrte inlcr -
inim8 bewehren und lehren /

F . / saget /
() uoä KcviÜO gLuäeLce ^ eölu suspenlivo , li cxecukioäamnum

irreparabile babeac , 1816 . veiuciü KevilioperikLÜc ^ cum sxceprio
? ori Oeclinacoria rejecAa ellec ^ alleganäo äcsuper Kcip . ^ uriä L .
t^ oll . p . z . vol . r. . conl . 104 .

Lc penäence Kcviüone ab incerlocucoriä non lrcri clchLre cxecu -
rionem ccnluir äenarub peäcmoncanu ; in dausa LeculiL
conrra Kipolas pro l. ciäa 1 ^ 89 . läem cpiogue scncic

^ <7/ 77 ^ 7 -7 ^ ^ ^ ^ 7-7/5/ ? // />. ^ 2 -7 . ^ / .
scrctercnäo aä H ^ elaur . üb . r. . <̂ U3.' ls . kor . r. 4 .

LanäcmgueLencenciam in Lama D . Ivlarchionis Lranäenburgi -
cilaccpropugnavic

cs -7 /? ^ ^ s /. / . ^ s / 77 -77 .
Diese Lehr ist auch in offt - erwehntem Reichs - Abschied vom

Jahr i6Z4 . sowohl / als in gemeinen Rechten gegründet / cüm
Leukemia ab incompecenre suciice laca ipso sure ticnuüa .

Solches bezeugen nachfolgende kormaüa des Reichs - Ab¬
schieds § . 122 .

Beydenjenigen d>kil ! irätenaber / welche incurahücmäescc ^ um
auß der Persohn des k . Richters / oder der Parthey / oder auß
denen äuhÜLNkialihus des procelsüs nach sich führen / verbleibt cs
bey der Disposition der gemeinen Rechten / diese besagen nun sol¬
ches außtrücklich / auch mit klahren Worten / und zwarn unter
anderen

/ . 7 -7 /) ^/ -r <7 . (7. / ^ e ^ 77 . ^ 7- 4 . crc'
/ /> . (7. s) -rs -r ^ 77 ^/.

^ cubiLLusam LrrobLnreraäsuum ^ uäiciumimompcrcnsrrahic
Ic^ an -
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^ anciacL catlacoria Le in ^ ihiroria im ^ erranrur , - L rescribirur die
außgelassene ? rocc58 auffzuheben und ferner nicht zu verfahren .

5unr verbä / ) . / . § . ac ica in Lamerä Im ^ . ol) lervari
rcllarur iäem (^sc^ . V 7? 0i7/ -r ^ . (7s --r . t . n .

Wa6 nun das Lämmer - Gericht gegen andere Gerichtet recht
zu seyn erkennet / undpra ^ icirt / solches muß selbiges gegen sich
gleichfals also auch gelten lassen ; mithin Sr . Kayserl . Majestät
und denen Reichs - Standen wider selbiges solcher gestalt zu ver¬
fahren unbenohmcn seyn .

I^ ullicace enim o ^ oticä in ^ uäicio exccurionem 5enrenttX äe
^ urcimj) eäiri , äoccnc

4 . 64 .
50 . / ) . zi .

Daß also auch bcym Lämmer - Gericht geurtheilet worden
seye / bezeuget ^ (7s ^- . O . (7. Z' . z . Z 4 . mit folgenden
koilnalidus :

5eä c^ u ^ re 6 guis a 8encenriä ä ^ ^ ellar , äeinäegue in Camera .
^ eüäcio ^ ronunrieruräeserra vel non acce ^ cerur , an eciam boccaür
cicacionem racione nulliraris im ^ errare ^ ollim ? Ket ^ onäeo me non
tolum ^ olle im ^ ecrare cicacionem ^ leä eciam üluä j- roiicere , uc
execurio eoutgue imf >cäiacur , äonec lu ^ er nullicacc ^ ronunÜLrum
iic , icääecilum in Lausä ? er ! er conrra k ^ ri .

Lc ti nororia vcl -üguiäL lir nullicas , im ^ eäic execurioncm concr »
rresLencenciLS con5ormer .

i . r. , 6 .

Imo guoä ^>! u§ cll error aäjeÄus jn ZenrentiL impcäiccxecurio -
ncm , u !)i in conrincnci z ^ rouc tiic , äe errore a ^ arcre porslk ex
iisäem ^ Ltis ^ Ouiäo ? a ^ L cic . e; . ; o .

Lr koc guiäem inacrenco ^ c^ uoä ä Luria karlamenri Ocl ^ hina «
rnsnonL ^ ^ ellecur .

d^ ororia vero äicirur nvllicas guL x>rom in Lalu ^ rLkenri ex ^ ätis
L ^ arcc , cum HÄa nocorium kacianr .

( 7 ^ /7 . i . s ^/ ? 77 . -r . r .
Daß nun gar auch die () uLrclLd̂ uIIicLri 8 in ? oilcilorie - Sachen

nichtweniger / als in all - anderen Statt habe / lehret
7^ // ' (7o -r / ? 54 . -r . 4 . // ^. z .
(7 ^ / . cs ?r/ 7 8 . -r . 44 . r .Le r. , ^
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<VeS / / ? 2. 8z . w . L .
-r . rr ..

/ -r i <29 .
^lnd s ^ . ( 7̂ --r ^ ^e/ / . ^ -s/. wie

/ i ^ ^ ?r -rr anmercket /
Einsolglich werden die (^ rnera ! - Urtheile so unbedencklicher

Lb, cxccurione zu suhenäiren seyn / da dardwch sonst Sr . Churfl .
Durchleucht / und Dero Ertzstifft / als wohl gesamten Reichs -
Ständen ein krLMciiclum ^>etj) ecuuln L^ ci. äenrcnciam cciLM irrc -
^ LiL ^ ileZuwachsen würde /

'Uli Luccm Laür j) er 2 ^ j) cÜLcioncm execucionernin ^ olleUoris
cr >LMirns>e6ii. i , üocercnm LÜI8

O / ? . Ves / /7 V^e ^ -rs /r /'. r. ; . -r . r- L .
/ ^ c mncäcncenrilc execncionem ûl ^ enüi ^ cbere voluir

r -r V>. s/>s -r . s . <Ve
(7^/ / . o / -rV >. 4 . § . ss /r ^ ?-7 -? ^ --- . ^ «Vck

'1 ?-^ ^// . ^ -r/7
VlV5 ?rss ^ . // r s ^ / 7r^ -r . -r . /

I^ bi ingnicin ümilifacerel ' exruni in ^ . 2. . tf . äe ^ ^ . reci ^ .
Iiuoguoä ^ ! us eK , ti äamnum cli irre ^ Llabile ^ uäici de 5aÄo

criam relitli ^ olle inguic
- -r V7 . Li § . ^ ^ -r -r ^s

Vs . ^V/7?r . ^/e / « V. F . zi . 2. ^ i z . -r . r. .
Lr binc guogue clk , uclicccreicm ^ bvreucicT vencücio , cium -

moäoLÜlicillLclLusuIasLlvocOnsLnsuDomini ^ VLleie ^ oüir ^ accL -
men icl invenäicione alicchux munica) arci8 vcl rci , guL l , ne ma ^ na
äiEcuIrare recu ^ erari non ^ oreü: ^ locurn non babear , üc volnic

/>r s . i . Wss ss / . /^s ?r . ^ (L
(7 .

/ ^rs . VlV^ -rss /?. -r ?r . 54 . V " 55 . >V/ / -rw / /sss s />«r / s .
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Indem nun hierauß klar erhellet / ^ daß in untergebener Sach
der LKeÄus snss) enüvu8 execmioni8 aufalle Weiß von Rechts - We¬
gen Platz habe / so folget solches auch umb diemehr / da von des
Cammer - Gerichts Recht - und Reichs - Lonüüucions - wideri -
gem / nicht nur zu ewig - und unwiederbringlichem Sr . Churfl .
Durchleucht / und Dero Ertzstiffts / sonderen auch zu gemei¬
nem gesamter Ständen / und des Reichs Beschwär gereichendem /

1
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mithin in sich nichtigem / und davor durch den Westpfahlischen
Frieden nicht weniger als Kayserl . Wahl - LLpirujarionen vorher
schon erklärtem Verfahren / beyvorwehrendem Vilicarions - und
kevrlions - Stillstand / an Se . Kaysert . Majestät und gegen¬
wärtige Reichs - Versammlung der kccurs genohmen / solches
auch durch ein von Sr . Lhurfl . Durchleucht an des Herrn Lanr -
mer - Rtchters Fürst ! . Durch ! , deßhalb besonders abgelaßenes
Schreiben besagtem Lämmer - Gericht kund gemachtworden ist .

Immaßen dan nicht allein inehrerwehnter nraßen im Jahr
158 k . schon die Viüracores des Lämmer - Gerichts dieses in denen
Reichs - LonlUcurionen gegründet zu seyn bezeuget / sonderen
annebens / ohneohgemelterinder ^ oeräischer Sachen erlassener
Kayscrl . Kelcripren undBefelcher abermahlige weitlauffige Er -
wehnungzu thuen / der Glorwürbigster Kayser l . eopo ! äu8 ferner
im Jahr i / oi . in Sachen des Herrn Bischoffen zu Würtzöurg
wrder den -UIclloren ^ iganclallergerechtigst anerkant / unddabey
verordnet hat / daß das Lämmer - Gericht in dieser Sachen / da
gegen selbiges ins gesamt äii eÄe Beschwar geführt / und solches

als ein wegen der LonlegucnH gemeines Otavamcn beym
Reichs - Tag schon angebracht / die mehreste Stande auch ihre
Olsslicentz darüber zu erkennen gegeben / und besagter Bischsff
nicht obngehört gelassen werden könte / mit allem Verfahren biß
aufanderweite Verordnung einhalten solle .

ES haben nicht weniger Se . Kays. Majestät im Jahr 1705 Ln
Sachen des Herrn Bischoffen zu Münster / dessen Dhomb - L ^ i -
rels / und Ritterschafft wider dasige Erb mann er denen Lreyß -
außschreibenden Fürsten befohlen / mit der Ihnen vorn Lammer -
GerichtauffgetragenerLxccuciOn , biß aufeinlangendes Reichs -
Gutachten / einzuhalten / wordurch dan auch sothane Einhaltung
auf2 . Jahr / umb inzwischen per Kevilores sprechen zu lassen / vom
Reich gleichfalö beliebet worden ist .

Und als im Jahr r / zz . die Herren Hertzogen zu Sachsen - Mei¬
nungen und kudenacb bey dem Reich sich beschwüret / daß der
Reichs - Hoffrath in einer mit dem Herrn Abten zu ^ uicla habender
Rechts - Sach die Lxceprionem ^ uürcgaram verworffen / auch
dagegen weder Kevition noch ^ elliturionem in integrum gestatten
wolte / und dieses aufdem Reichs - Tag gross' s Ansehen gemacht /
bereits auch in dem Ansag - Zettel gestanden / liessen Se . Kayserl .
: k 5 Ma -
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Majestät zu Vorbieguung eines führenden Reichs - BeschwährS
durch Höchst - Dero Lommilllon erklären / gar wohl leydenzu
können / man die Partheyen sich ^ -rbiceos LommiLrios wählen
wolten / welchen Vorschlag sich auch gemelte Herren Hertzoge un -
ttr gewissen Bedingnüßen gefallen lassen ;

Mehrere dergleichen pr ^ jullicia seynd bey dem v . lvlntcrkürz¬
lich / mit allen Ümbständen aber bey denen Reichs - Handlungen
vorfindlich / welche man aber ins gesamt nicht / noch auch besagten
V . ^ Lösers obwohlen stattlich außgeführte Meynung allerdings

und ohne Unterschied hierdurch anzunehmen oder zu behaubten
Vorhabens ist / dabeneben jedoch auch nicht ohnangernerckt lass ' »

64 . kan / die Vermög der Anlag bub 64 . von Sr . Königl . Maj .
in Pohlen und Lhurfl . Durch ! , zu Sachsen aufdas beym Prelßl .
Kayserl . Kammer - Gericht in Sachen v . 8c !üege ! wider den Herrn
Fürsten zu Kobalt - Lotben erkantes äe cxcguencls
ioco pLricionis im Jahr 1744 . abgegebene Erklärung /

Wie man sich deßwegen genöthigetsehemitder ^ ecucionvor
der Hand noch anzustehen / weilen es notorisch / und also auch
beym Lämmer - Gericht nicht unbekänt seyn könne / daß der zu
cxegtiirender Herr Fürst zu ^ ubalc - Lorben in dieser die ju ^ Lom -
rnuniL ätLtuum lm ^ etii allerdings starck cangirender Sach den
Kcctltiäm aä LomlUL bereits würcklich ergriffen habe ;

Indem diese Sach beym Reichs - Tag in starcker Bewegung
stehet / und darüber nechstenS zum Besten des Fürsten von
eilt Reichs - Gutachten erfolgen dörffte .

ES haben gleichfalö auch in reiffer Erwegung dieser und übri¬
ger vorgemelter Umbständen und RechtS - Gründen Se . Lhurfl .
Gnaden zu als ern deren Rechten nicht weniger / als
deren Reichs - Lonliimcionen wohlerfahrner und erlenchter Herr
der Jhro vom Lämmer - Gericht in gegenwärtiger Sachen oc-r
^ Icinäarum cle exegucuclo auffgetMgener Oommitlion zu cleteri -
ren nicht nur Bedrucken getrageit / sonderen auch daß diese Lom -
milbon zu überinhmen auß verschiedenen wichtig - underbeblichen
in das publicum eingehenden Ursachen allerdings bedencklich seyn
wolle / durch Ihren Xgenccn dem Kays , und Reichs Lammer - Ge -
richt perKecc-llum öffentlich erklären / und diese Erklärung aü /zÄL
legiütiren lassen / wie solches obiger 64 . beygefügter Kccellus
sinnt Lhur - lvbt )mt2ischen I< c 5cti ^ t bescheiniget .

Welchemnach man der gäntzlicher Zuversicht gelebt / es würde
das -



das Preißliche Kammer - Gericht mit ferneren beschwerlichen
Verfahren einzuhalten / mithin verdrießliche Weiterungen zu
Verhüten von selbst geneigt und bedacht gewesen seyn / es hat sich
aber das Gegentheil / und daß mitanscheinendem besonderem Ge¬
rechtigkeit - oder Zuneigungs - Eiffer von einem Reichs - Stand
auf den andern ohne abermahlige Beobachtung deren Reichs -
Lonüimcionen das cle excc^ uenclo umbgeschrieben
worden seye / geaufferet /

Dahero dan auch gleichwieHöchstbesagteSeKhurf . Dhlt . recht -
lich davor halten / anbey in vorgehender OecluLron breiter vorge¬
stellt / und bescheinigt sich befindet / daß durch offt - erwehnte in vie -
lenStücken b . l . Recht - undReichs - Lonllirurioos - auch besonders
Westpfählischen Friedens / undKays . Wahl - ^ icuKcjonS - wide -
rige / so dan Vermög deren in sich null - und nichtige äenrencias k-e -
leÄOlias lumme ^ rivile ^ lLci kori keuclalisöc ^ ullrebLijz , nec non
clelü ^ el- iucerj ) OlrrL' Kcvi5ioni8 nicht alleinHöchst - Derostlb / Dero
Herrn Nachfolger und Ertzstifft / sonderen auch annebens gesam¬
ten Reichs - Stauden ein gemeinsames / großes / ewiges / und
irre ^ l-Lbtes / ja gar u ^ cm' am 6i ' LVLmiul8 lm ^ erii gewinnmdesBe -
schwär / ? i3.' juäicium und Nachtheil zugewachsen / das Kam¬
mer - Gericht dabey auch die Schrancken der ihm von Sr . Kays .
Majestät und gesamten Reichs - Ständen anvertrauter claulülir -
ter blosser suüitz - ^ clmmilluLciou mercklich überschritten / und
nicht nur denen Kcvilonl ) U8 in derselbigen ungezweiffelt allein
combecirender (^ oAuiriou und suri8 (jiÄlou vorzugreissen / son¬
deren auch einer in die lloceliacem I. c ^ ! 8laroriam Lc ^ U8lVlL ) ellLtis
einschlagender surl8äiÄlou sich anzumaßen / mithin gar in die Sr .
Kayserl . Majestät und gesamten Relchs - Ständen allein gebüh¬
rend - und vorbehaltener Macht / Gewalt und ^ uÄoricät einzu¬
dringen / und diesen gleichsam noch Gesäße vorzuschreiben sich
unterstanden habe / einfolglich höchst erforderlich seye / solchen des
Kammer - Gerichts Anmaßungen bey Zeiten und ehe diese weiter
einreiffen / Ziel und Maaß zu setzen / so haben Se . Lhurfl . Durchl .
sich umb so mehr veranlaßet befunden / darüber an gegenwärtige
allgemeine Reichs - Versammlung den voräccluLirter maßen in
denen Reichs - Grund - Gesätzen und beständiger Oblervantz ge¬
gründeten Kecur8 zu nehmen / und weiter zu affterfolgen / tragen
auch zu Dero Hoch - und Löbl Herren Mit - Ständen und deren
VersammletenVortrefflichen Rächen / Bottschaffter undGe -

kt r sandten
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sandten daszuversichtlicheAntrawen / und gelangt solchemnach
an Dieselbe da6 geziemende rechtliche Ansuchen und Gesinnen /
oberwehnten Recht - undReichs - Grund - Gesätz - widerlgen Vor¬
gang wohl und reifflichzu erwegen / fort wegen des dabey obwal¬
tenden so wohl besonderen als gemeinen lncereüe durch ein fürder -
sambst abzufaffendes Reichs - Gutachten bey Sr . Kayserl . Ma¬
jestät gesamter Handdahm anzutragen / damit all - dasjenige / so
ab Seiten des Kays - und Reichs - Lämmer - Gerichts bißhero in
dieser Sachen anmaßlich unternommen und erkäntwerdenwol¬
len / dem Westpfählischen Frieden - Schluß und Wahl - L -i ^ mdi -
rion gemäß / äe sofort auffgehoben und vernichtet / demsel¬
ben aber in denen angewiesenen Schranckm der sullitz - ^ llminillrL -
rion nach Maaßgaab derenReichs - Lontrirucionen sich zu halten /
denen Kcviloeen gebührender CoZnicion , als wohl der in die ? oce -
Kälicm I. cgiLlLi:oriLM surL einschlagender chu ' isäiAion
mit Inrer ^ recLrion oder Lxccnllon sothaner Reichö - Lonlluucionen
sich keineswegs weiter anzumaßen nachtrücklrch eingebunden /
und immittels alles weitere Unternehmen / wre es nach gcnohme -
nem / und besagtem Lämmer - Gericht vorerwebnter maßen kund
gemachtem Kccuet 'u aä Lomiuä die Reichs - Verfassung ohne¬
dem mit sich bringet / untersaget / so dan zu Vorlegung fernerer
Weiterung und kostbahrer Rechts - HändeLen durch euren allge -
meinenReichs - Schluß einmahl für all ftstgestellet werden möge /
daßdasöeneÜLium I. . UN . L . ( ) uanäo in denen aä I- Otum l^ cu -
llalc , Xgue LL ^ ullregale gehörigen Sachen keine Statt habe /
Vielweniger die von denen solchem zuwider erlaßenen Urtheilen /
oder anderen OeLrccl8Lom ^ eccnri37 ince5 ^ onirendei < cvii 'ione8 , un¬
ter wasVorwand es auch immer seye / zu verwerffen / oderunstatt -
hafft zu erklären einiges Reichs - Gericht sich weiter anmaßen /
diese aber auch obgemelte von mehreren damischen Kayser - und
Königen denenHerren ErtzBischosien undLhurfürsten zu Lölln
und derenErtzstifftzumBesten ertheilt - undbestättigte5anÄione8 ,
VeclaiLciones , 8encenria8 ? nvüeg ! 2 , nach Maaßgab des West¬
pfählischen Frieden - Schluß / Lämmer - Gerichts - Ordnung /
Reichs - und Viücacions - Abschieder / auch Kayserl . Wahl - (^ -

^ iculLtion ^ in suäecLnäo ^ ohne die geringste willkürliche In -
cei ^ rccacions - oder Lxcepcions - Anmaßung / litterlich

zu befolgen schuldig und gehalten
seyn sollen . Folgen
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